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Bekanntmachung 
der Neufassung der Ordnung der Ersten 

Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen 
(Lehramtsprüfungsordnung - LPO) 

Vom 20. Dezember 1990 

.. Aufgrund des Artikels Ir der Vierten Verordnung zur 
Anderung der Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für 
Lehrämter an Schulen vom 4. April 1990 (GV. NW. S. 258), 
wird nachstehend der Wortlaut der Lehramtsprüfungs­
ordnung in der geltenden Fassung bekanntgemacht, wie 
er sich ergibt aus 

- der Neufassung der Ordnung der Ersten Staatsprüfun­
gen für Lehrämter an Schulen (Lehramtsprüfungsord­
nung - LPO) vom 18. November 1985 (GV. NW. S. 777) 
und 

- den dazu ergangenen Änderungsverordnungen 
a) vom 20. Juni 1986 (GV. NW. S. 529), 
b) vom 28. Juni 1987 (GV. NW. S. 240), 
c) vom 14. Dezember 1987 (GV. NW. 1988 S. 44), 
d) vom 4. April 1990 (GV. NW. S. 258) und 
e) vom 28. August 1990 (GV. NW. S. 445). 

Düsseldorf, den 20. Dezember 1990 

Der Kultusminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schwier 

Ordnung 
der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen 

(Lehramtsprüfungsordnung - LPO) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 20. Dezember 1990 

Aufgrund der §§ 16 Abs. 5 und 19 Abs. 5 des Lehreraus­
bildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Juni 1989 (GV. NW. S. 421) wird im Einvernehmen 
mit dem Innenministerium, dem Finanzministerium und 
dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung verord­
net: 

Erster Teil 

Gemeinsame Vorschriften 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Erwerb der Befähigung zu einem Lehramt 

Zur Befähigung zum Lehramt 

für die Primarstufe, 
für die Sekundarstufe I, 
für die Sekundarstufe II oder 
für Sonderpädagogik 

führen: 

1. das Studium, 
2. die Erste Staatsprüfung, 
.3. der Vorbereitungsdienst, 
4. die Zweite Staatsprüfung. 

§2 
Erwerb der Befähigung zu mehreren Lehrämtern 

Zur Befähigung zu zwei Lehrämtern führen: 
a) gemäß § 10 Abs. 1 des Lehrerausbildungsgesetzes 

(LABG) zwei Erste Staatsprüfungen, die vor der Ein­
stellung in den Vorbereitungsdienst bestanden sein 
müssen, sowie ein Vorbereitungsdienst und eine Zwei­
te Staatsprüfung, die auf beide Lehrämter auszurich­
ten sind, 

b) gemäß § 10 Abs. 2 LABG nach Erwerb einer Befähi­
gung zu einem Lehramt eine Erste Staatsprüfung für 
ein weiteres Lehramt, 

c) gemäß § 10 Abs. 4 LABG für die Sekundarstufe II und 
für die Sekundarstufe I eine Erste Staatsprüfung, ein 
Vorbereitungsdienst und eine Zweite Staatsprüfung, 
die auf beide Lehrämter ausgerichtet sind. 

§3 
Zweck der Ersten Staatsprüfung 

(1) Die Erste Staatsprüfung schließt ein Studium gemäß 
§ 2 Abs. 1 und 2 LABG für ein Lehramt ab. 

(2) Durch sie soll festgestellt werden, ob das Studium er­
folgreich verlaufen ist und die erziehungswissenschaftli­
chen, die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten erworden worden sind, die in 
dem betreffenden Lehramt für die Ausübung des Lehrer­
berufs erforderlich sind. 

(3) Durch das Bestehen der Prüfung weisen die Prüflin­
ge nach, daß sie für den Vorbereitungsdienst fachlich ge­
eignet sind. 

§4 
Einteilung der Ersten Staatsprüfung 

(1) Die Erste Staatsprüfung besteht aus folgenden Prü­
fungsteilen: 

1. einer schriftlichen Hausarbeit in einem Fach (Unter­
richtsfach, berufliche Fachrichtung, sonderpädagogi­
sche Fachrichtung oder Lernbereich der Primarstufe), 
die als erste PfÜfungsleistung zu erbringen ist. Die 
schriftliche Hausarbeit kann in einer Ersten Staatsprü­
fung für das Lehramt für die Primarstufe generell, in 
einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Se­
kundarstufe I in begründeten Ausnahmefällen auch in 
Erziehungswissenschaft angefertigt werden; 

2. je einer Prüfung in Erziehungswissenschaft und in den 
Fächern. 

(2) In den Prüfungen gemäß Absatz 1 Nr.2 sind als Prü­
fungsleistungen schriftliche Arbeiten unter Aufsicht und 
mündliche Prüfungen zu erbringen. In den Fächern 
Kunst, Musik, Sport und Textilgestaltung sind zusätzlich 
fachpraktische Prüfungen abzulegen; die Prüfungsleistun­
gen sind während des Hauptstudiums zu erbringen. Im 
Fach Sport können Prüfungsleistungen der fachprakti­
schen Prüfung schon im Grundstudium erbracht werden. 

(3) Die Prüfungsleistungen des zweiten Prüfungsab­
schnittes sollen in einer Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt für die Primarstufe oder für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I innerhalb von acht Monaten, in einer Er­
sten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe 
II oder für das Lehramt für Sonderpädagogik innerhalb 
von zwölf Monaten nach dem Ende der jeweiligen Regel­
studiendauer erbracht werden; in Fächerverbindungen 
mit Kunst, Musik oder Sport sind die Prüfungsleistungen 
innerhalb von drei Jahren zu erbringen (§ 16). Die fach­
praktischen Prüfungen werden nach näherer Bestim­
mung im Dritten Teil dieser Verordnung durchgeführt; sie 
sind sowohl Voraussetzung für die Zulassung als auch Teil 
der Ersten Staatsprüfung. 

§5 
Ordnungsgemäßes Studium 

(1) Die Erste Staatsprüfung schließt ein ordnungsgemä­
ßes Studium ab, das nach den Bestimmungen des Lehrer­
ausbildungsgesetzes und dieser PfÜfungsordnung durch­
geführt worden ist. Das Studium wird durch Studienord­
nungen der Hochschule gemäß § 85 WissHG geregelt. Um­
fang, Inhalt und Aufbau des ordnungsgemäßen Studiums 
werden durch das Studienbuch oder an seiner Stelle durch 
andere von der Hochschule vorgeschriebene Unterlagen 
nachgewiesen. 

(2) Das nachzuweisende ordnungsgemäße Studium um­
faßt sowohl erziehungswissenschaftliehe als auch fach­
wissenschaftliche, fachdidaktische und schulpraktische 
Studien nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung und der 
Studienordnungen. Studien, die an einer gemäß § 2 Abs. 1 
LABG als gleichwertig anerkannten Einrichtung im 
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Hochschulbereich durchgeführt wurden, werden aner­
kannt, sofern sie den Anforderungen der Prüfungs- und 
Studienordnungen entsprechen. 

(3) Bei der Überprüfung des Nachweises eines ord­
nungsgemäßen Studiums einschließlich des vorgeschrie­
benen Studienumfanges sind die unterschiedlichen Er­
fordernisse, insbesondere der unterschiedliche Zeitauf­
wand für die einzelnen Lehrveranstaltungen, zu berück­
sichtigen. 

(4) An deutschsprachigen Hochschulen ist mindestens 
die Hälfte des Studiums, bei einem auf eines der Unter­
richtsfächer Englisch, Französisch, Italienisch, Niederlän­
disch, Russisch, Spanisch ausgerichteten Studium minde­
stens ein Drittel des Studiums zu betreiben. Tätigkeiten 
als Fremdsprachenassistent werden als schulpraktische 
Studien gemäß § 6 anerkannt. Leistungsnachweise, die an 
wissenschaftlichen Hochschulen außerhalb des Geltungs­
bereichs des Grundgesetzes erworben worden sind, wer­
den anerkannt, sofern sie den Anforderungen des § 8 ent­
sprechen. 

(5) Die Einschreibung zum Studium der Unterrichtsfä­
cher Kunst, Musik und Sport ist abhängig vom Nachweis 
besonderer Eignung für diese Studiengänge (§ 64 Abs. 2 
WissHG), die in einem besonderen Verfahren durch die 
Hochschule festgestellt wird. Das Ministerium für Wissen­
schaft und Forschung erläßt im Einvernehmen mit dem 
Kultusministerium Grundsätze für das Verfahren zur 
Feststellung der besonderen Eignung. 

§6 
Schulpraktische Studien 

(1) Die in das Studium einzubeziehenden schulprakti­
schen Studien werden in fOlgenden Formen durchgeführt: 

1. Semesterbegleitende Tagespraktika 

. 

a) Vor- und Nachbereitung erfolgen in erziehungswis­
senschaftlichen Lehrveranstaltungen in der Regel 
zu Beginn des Grundstudiums. 

b) Vor- und Nachbereitung erfolgen in fachdidakti-' 
sehen Lehrveranstaltungen zum Ende des Grund­
studiums oder während des Hauptstudiums. 

Die für das semesterbegleitende Tagespraktikum vor­
gesehenen Unterrichtsbesuche werden von der Hoch­
schule begleitet und während der Vorlesungszeit oder 
im Anschluß daran durchgeführt. Die Unterrichtsbesu­
che erfolgen im Einvernehmen mit der Schulaufsichts­
behörde. Für jedes semesterbegleitende Tagesprakti­
kum (Vorbereitung, Unterrichtsbesuch, NaChbereitung) 
sind zwei Semesterwochenstunden anzusetzen. 

2. Blockpraktika 
a) Vor- und Nachbereitung erfolgen in erziehungswis­

senschaftlichen oder in fachdidaktischen oder in er­
ziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Lehrveranstaltungen. Der für das Blockpraktikum 
vorgesehene Besuch des Unterrichts kann unter Be­
teiligung der Hochschule durchgeführt werden. Der 
Besuch des Unterrichts erfolgt im Einvernehmen 
mit der Schulaufsichtsbehörde. Für dieses Block­
praktikum (Vorbereitung, Unterrichtsbesuch, Nach­
bereitung) sind höchstens vier Semesterwochen­
stunden anzusetzen. 

b) Vor- und Nachbereitung erfolgen in erziehungswis­
senschaftlichen oder fachdidaktischen Lehrveran­
staltungen. Der für das Blockpraktikum vorgesehe­
ne Besuch des Unterrichts wird in der Verantwor­
tung der Schule durchgeführt. Für dieses Blockprak­
tikum (Vorbereitung, Unterrichtsbesuch, Nachberei­
tung) sind zwei bis vier Semesterwochenstunden an­
zusetzen. 
Der Besuch des Unterrichts dauert in der Regel vier 
Wochen und wird in der vorl~sungsfreien Zeit 
durchgeführt. 

(2) Für schulpraktische Studien sind in jedem Lehr­
amtsstudium vier bis höchstens acht, mindestens aber 
zwei Semesterwochenstunden anzusetzen. In diesem Rah­
men sieht die Hochschule schulpraktische Studien gemäß 
Absatz 1 vor. Die Unterrichtsbesuche sollen an Schulen 
durchgeführt werden, die dem angestrebten Lehramt ent­
sprechen. Die Hochschule stellt eine Teilnahmebescheini-

gung aus. Das Kultusministerium regelt die Beteiligung 
der Schulen an den schulpraktischen Studien. 

§7 
Grundstudium 

(1) Das Grundstudium umfaßt in der Regel etwa die 
Hälfte des für das Studium der Fächer und der Erzie­
hungswissenSChaft vorgesehenen Studienumfangs; in je­
dem der Fächer und in Erziehungswissenschaft ist der er­
folgreiche Abschluß des Grundstudiums nachzuweisen. 

(2) Der Nachweis über den erfolgreichen Abschluß des 
Grundstudiums wird durch die Vorlage des Zeugnisses 
über die bestandene Zwischenprüfung der Hochschule 
(§ 90 Abs. 3 WissHG) geführt. Die Hochschule erläßt hierzu 
die Zwischenprüfungsordnung als Satzung. Die Zwischen­
prüfung kann nach Maßgabe der Zwischenprüfungsord­
nung als punktuelle Prüfung ausgestaltet oder gemäß § 90 
Abs. 4 WissHG durch studienbegleitende Leistungsnach­
weise, die nach Anforderungen und Verfahren Prüfungs­
leistungen gleichwertig sind, ganz oder teilweise ersetzt 
werden. 

(3) Sofern die Hochschule für ein Fach oder für Erzie­
hungswissenschaft keine Zwischenprüfung vorsieht, wird 
der Nachweis durch eine Bescheinigung der Hochschule 
geführt, daß die Studierenden die in der Studienordnung 
für das Grundstudium vorgeschriebenen Studienleistun­
gen (Leistungsnachweise) erbracht haben. In diesem Fall 
sind folgende Leistungsnachweise vorzusehen: 

L in Fächern einschließlich Erziehungswissenschaft, in 
denen das Grundstudium bis zu 16 Semesterwochen­
stunden umfaßt, mindestens zwei, höchstens drei Lei­
stungsnachweise; 

2. in Fächern, in denen das Grundstudium 17 bis 24 Seme­
sterwochenstunden umfaßt, mindestens drei, höchstens 
vier Leistungsnachweise und 

3. in Fächern, in denen das Grundstudium mehr als 24 Se­
mesterwochenstunden umfaßt, mindestens vier, höch­
stens acht Leistungsnachweise. 

Die Leistungsnachweise des Grundstudiums werden 
aufgrund von individuell feststellbaren Leistungen ausge­
stellt und beziehen sich auf Gegenstände des Grundstu­
diums. In diesem Rahmen legt die Hochschule in der Stu­
dienordnung die Zahl und gegebenenfalls die Reihenfolge 
der Leistungsnachweise sowie Form und Umfang der zu 
erbringenden Leistungen fest. 

(4) Darüber hinaus haben die Studierenden nach Maß­
gabe des Dritten Teils dieser Verordnung in bestimmten 
Fächern Fremdsprachenkenntnisse bis zum Beginn des 
Hauptstudiums zu erwerben und nachzuweisen. Der 
Nachweis von Latein-, Griechisch- und Hebräischkennt­
nissen wird geführt durch das Latinum, Graecum und He­
braicum gemäß § 45 Abs. 1 der Verordnung über die Bil­
dungsgänge und die Abiturprüfung in der gymnasialen 
Oberstufe vom 28. März 1979 (GV. NW. S. 248), zuletzt ge­
ändert durch Verordnung vom 3. Mai 1989 (GV. NW. 
S. 290); die dem Latinum entsprechende Bescheinigung 
"Großes Latinum" wird anerkannt. 

§8 
Leistungsnachweise 

als Zulassungsvoraussetzung zur Ersten Staatsprüfung 

(1) Für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung sind 
Leistungsnachweise folgender Arten vorzulegen: 

1. Leistungsnachweise des Hauptstudiums über die er­
folgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen des 
Hauptstudiums (z. B. Hauptseminar, Praktikum für 
Fortgeschrittene); 

2. weitere Leistungsnachweise als qualifizierte Studien­
nachweise, die im Hauptstudium zu erwerben sind; 

3. Leistungsnachweise, die im Grundstudium oder im 
Hauptstudium zu erwerben sind; falls sie im Grundstu­
dium erworben werden, sind sie nicht auf die Lei­
stungsnachweise des Grundstudiums anzurechnen. 

(2) Die Leistungsnachweise nach Nummern 1 und 3 
werden aufgrund von jeweils mindestens einer individuell 
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feststellbaren Leistung ausgestellt; die Anforderungen 
müssen mindestens denen entsprechen, die an eine zwei­
stündige Arbeit unter Aufsicht zu stellen sind. Die Stu­
dienordnung regelt Form und Umfang der für den Erwerb 
eines Leistungsnachweises nach Nummern 1 bis 3 zu er­
bringenden individuell feststellbaren Leistungen sowie 
gegebenenfalls die Reihenfolge der Leistungsnachweise. 

Abschnitt II 

Prüfungsverfahren 

§9 
Prüfungsämter 

(1) Die Erste Staatsprüfung wird vor einem Staatlichen 
Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an 
Schulen abgelegt. 

(2) Das Kultusministerium legt den Zuständigkeitsbe­
reich des Prüfungsamtes fest und bestimmt seinen Sitz; es 
führt die Aufsicht (§ 11 Abs. 2 LABG). 

(3) Das Kultusministerium beruft den Leiter des Prü­
fungsamtes, den Stellvertreter, die Geschäftsführer und 
die weiteren Mitglieder. Als Leiter und als Geschäftsfüh­
rer werden Personen berufen, die die Befähigung zu ei­
nem Lehramt besitzen, als Stellvertreter Professoren auf 
Vorschlag der Hochschule. Im Bedarfsfalle können Pro­
fessoren oder Geschäftsführer als weitere Stellvertreter 
berufen werden. Im Benehmen mit den Hochschulen kön­
nen als Mitglieder des Prüfungsamtes aus den Hochschu­
len vornehmlich Professoren berufen werden; daneben 
können auch Personen berufen werden, die gemäß § 92 
Abs. 1 WissHG zur Abahme von Hochschulprüfungen be­
fugt sind, sowie Personen gemäß § 126 Abs. 1 WissHG, so­
weit sie bei Inkrafttreten dieser Ordnung Mitglied eines 
Prüfungsamtes sind. Aus dem Bereich der Schule können 
als Mitglieder des Prüfungs amtes Personen berufen wer­
den, die die Befähigung zu einem Lehramt besitzen. Als 
Befähigung zu einem Lehramt im Sinne dieser Vorschrift 
gilt auch eine nach bisherigem Recht erworbene Befähi­
gung. 

(4) Soweit Personen, die die Befähigung zu einem Lehr­
amt besitzen, als Mitglieder des Prüfungsamtes für das 
Fach Evangelische Religionslehre oder für das Fach Ka­
tholische Religionslehre berufen werden, geschieht dies 
im Benehmen mit der zuständigen kirchlichen Oberbe­
hörde. 

(5) Professoren werden in der Regel für ein Prüfungs­
fach (Erziehungswissenschaft oder ein Fach) nach Maß­
gabe ihrer Lehrtätigkeit im Hauptstudium von Lehramts­
studiengängen zu Mitgliedern des Prüfungsamtes beru­
fen; im übrigen werden Mitglieder des Prüfungsamtes in 
der Regel für ein Prüfungsfach eines Lehramtes berufen. 
Das Kultusministerium kann, insbesondere auf Anregung 
der Hochschulen, die Berufung auf einen Bereich eines 
Prüfungsfaches begrenzen. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungs amtes werden in der Re­
gel auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Sie scheiden 
vor Ablauf dieser Frist aus dem Prüfungsamt aus, wenn 
ihre Berufung widerrufen wird oder erlischt. Sie erlischt 
durch Emeritierung, Eintritt oder Versetzung in den Ru­
hestand, Ausscheiden aus dem Amt oder Hauptamt oder 
Wechsel zu einer Hochschule im Zuständigkeitsbereich ei­
nes anderen Prüfungsamtes; das Kultusministerium kann 
ausnahmsweise die Mitgliedschaft im Prüfungsamt um 
bis zu einem Jahr verlängern. 

(7) Das Prüfungsamt beauftragt seine Mitglieder, aus­
nahmsweise die gemäß § 11 Abs. 3 beauftragten Prüfer, 
insbesondere Aufgaben für schriftliche Arbeiten zu for­
mulieren und bei Klausuren Aufsicht zu führen, mündli­
che und fachpraktische Prüfungen abzunehmen und Prü­
fungsleistungen zu beurteilen. 

(8) Jede Prüfungsleistung ist von mindestens zwei Mit­
gliedern des Prüfungsamtes zu bewerten. 

(9) In den Fächern Kunst, Musik, Sport und Textilge­
staltung können Mitglieder des Prüfungsamtes berufen 
werden, die ausschließlich mit der Abnahme fachprakti­
scher Prüfungen beauftragt werden. 

(lO) Das Kultusministerium kann einzelnen Mitgliedern 
des Prüfungsamtes aus der Hochschule, die Privatdozen­
ten oder Studienprofessoren sind, an Kunsthochschulen 
auch anderen Prüfungsamtsmitgliedern des fachwissen­
schaftlichen Bereichs, ausnahmsweise das Recht verlei­
hen, Themen für schriftliche Hausarbeiten zu stellen, so­
fern die personelle Ausstattung eines Lehramtsstudien­
ganges an einer Hochschule dies erfordert. 

§ 10 
Zuständigkeit der Prüfungsämter 

(1) Zuständig für die Erste Staatsprüfung ist das Prü­
fungsamt, in dessen Zustä . eitsbereich die Hochschu­
le liegt, an der der Prüfli das entsprechende Stu­
dium im letzten Semester vor dem Antrag auf Zulassung 
gemäß § 64 WissHG eingeschrieben war. Dies gilt entspre­
chend für Erweiterungsprüfungen. Soweit die Vorberei­
tung auf die Erweiterungsprufung an Einrichtungen der 
Lehrerfortbildung durchgeführt worden ist, kann das Prü­
fungsamt gewählt werden. 

(2) Für eine Wiederholungs prüfung (§ 27) ist das Prü­
fungsamt zuständig, bei dem die nicht bestandene Prü­
fung abgelegt wurde. 

(3) Das Kultusministerium kann auf Antrag aus wichti­
gem Grund Ausnahmen von Absatz 1 und 2 zulassen; die 
gesamte Erste Staatsprüfung ist jedoch vor einem Prü­
fungsamt abzulegen. 

§11 
Prüfungsausschüsse 

(1) Das Prüfungs amt bildet für jede mündliche Prüfung 
einen aus drei Mitgliedern des Prüfungsamtes bestehen­
den Prüfungsausschuß und bestellt eines der Mitglieder 
des Prüfungsausschusses zum Vorsitzenden. Sofern die 
Besonderheiten des Faches dies erfordern, kann das Kul­
tusministerium bestimmen, daß für einzelne Bereiche 
dem Prüfungsausschuß ein weiteres Mitglied angehört. 

(2) Dem Prüfungsausschuß gehören an: 

1. in der Regel zwei Mitglieder des Prüfungsamtes aus 
der Hochschule, an der der Prüfling im letzten Seme­
ster studiert hat; mindestens eines dieser Mitglieder 
soll Professor gemäß § 49 WissHG sein. Der Prüfling 
kann eines dieser Mitglieder vorschlagen; 

2. ein Mitglied des Prüfungsamtes aus dem Bereich der 
Schule. 

Der Erstgutachter der schriftlichen Hausarbeit soll Mit­
glied des Prüfungsausschusses in der entsprechenden 
mündlichen Prüfung sein; in diesem Fall entfällt der Vor­
schlag des Prüflings (Nr. 1). Jedes Mitglied des Prüfungs­
amtes kann zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
bestellt werden. 

(3) Das Prüfungsamt kann in besonderen Ausnahmefäl­
len fachkundige Prüfer als Mitglieder des Prüfungsaus­
schusses bestellen, die nicht Mitglieder des Prüfungsam­
tes sind. 

(4) Der Vorsitzende ist verantwortlich für den ord­
nungsgemäßen Ablauf der Prüfung. 

(5) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit im Rah­
men der Rechtsvorschriften, insbesondere der Prüfungs­
ordnung, unabhängig. 

(6) Der Prüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit; Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 

(7) Bei den Beratungen des Prüfungsausschusses dür­
fen nur dessen Mitglieder anwesend sein; sie sind ver­
pflichtet, über die Vorgänge bei der Prüfungsberatung 
Verschwiegenheit zu wahren. 

(8) In den Fächern Kunst, Sport und Textilgestaltung 
bildet das Prüfungsamt für die fachpraktische Prüfung je­
weils einen weiteren Prüfungsausschuß. dem zwei seiner 
Mitglieder angehören, und bestellt eines der Mitglieder 
zum Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Die Mitglieder dieses 

/ 
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Prüfungsausschusses brauchen nicht dem Prüfungsaus­
schuß im Fach anzugehören. Der Prüfungsausschuß für 
die fachpraktische Prüfung im Fach Musik wird nach 
Maßgabe des Dritten Teils dieser Verordnung gebildet. 

§ 12 
Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen sind mit einer der 
folgenden Noten zu bewerten: 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
2 = gut eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen 
liegt; 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht; 

4 ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt; 

5 = mangelhaft = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt; 

6 = ungenügend = eine völlig unbrauchbare Leistung. 

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte 
durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Note um 
0,3 gebildet werden; die Noten 0,7 und 6,3 sind dabei aus­
geschlossen. Wenn für einen Prüfungsteil nur eine Prü­
fungsleistung zu erbringen ist, ist auch die Note 4,3 ausge­
schlossen. 

(2) Soweit Einzelbewertungen rechnerisch zu Gesamt­
bewertungen zusammengefaßt werden, entsprechen den 
Ergebnissen folgende Noten: 

bis 1,5 sehr gut, 
über 1,5 bis 2,5 gut, 
über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
über 4,0 bis 5,0 mangelhaft, 
über 5,0 ungenügend. 

Bei diesen Ergebnissen wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. 

§ 13 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung setzt den 
erfolgreichen Abschluß des Grundstudiums und ein ord­
nungsgemäßes Hauptstudium (§ 5 Abs. I, §§ 8, 5~) voraus; 
sie soll für das Lehramt für die Primarstufe oder für das 
Lehramt für die Sekundarstufe I zu Beginn des sechsten 
Semesters, für das Lehramt für die Sekundarstufe II oder 
für das Lehramt für Sonderpädagogik zu Beginn des ach­
ten Semesters beantragt werden. Das Kultusministerium 
kann auf Antrag eine frühere Zulassung gemäß § 18 Abs. 3 
LABG aussprechen. 

(2) Studienleistungen, die an anderen als den in § 2 
LABG genannten Hochschulen erbracht worden sind und 
die den in dieser Prüfungsordnung festgelegten Anforde­
rungen entsprechen, können bei der Zulassung angerech­
net werden, jedoch nur bis zur Hälfte der in Erziehungs­
wissenschaft oder im einzelnen Fach zu erbringenden 
Studienleistungen. Studienleistungen, die an Einrichtun­
gen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 LABG erbracht worden sind, 
jedoch nicht auf ein Lehramt ausgerichtet waren, können 
bei der Zulassung angerechnet werden. Die Entscheidung 
trifft das Prüfungsamt. 

§ 14 
Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Ersten Staatsprüfung 
ist schriftlich an das zuständige Prüfungsamt zu richten. 
Das Kultusministerium legt die Termine für die Antrag­
stellung fest. 

(2) In dem Antrag ist anzugeben, 
1. für welches Lehramt die Prüfung abgelegt werden soll, 
2. in welchen Fächern die Prüfung abgelegt werden soll, 
3. in welchem der zu Nummer 2 angegebenen Fächern 

und in welchem Bereich die schriftliche Hausarbeit 
angefertigt werden soll, 

für das Lehramt für die Primarstufe, ob die Hausar­
beit im Schwerpunktfach oder in Erziehungswissen­
schaft und in welchem Bereich die Hausarbeit ange­
fertigt werden soll, 

für das Lehramt für die Sekundarstufe I, ob die Haus­
arbeit in einem der zu Nummer 2 genannten Fächer 
oder in Erziehungswissenschaft und in welchem Be­
reich die Hausarbeit angefertigt werden soll, 

für das Lehramt für Sonderpädagogik gegebenenfalls, 
in welchem der beiden Unterrichtsfächer der Primar­
stufe die Arbeit unter Aufsicht angefertigt werden soll, 

4. ob im Fach Kunst eine künstlerisch-praktische Aufga­
be an Stelle der schriftlichen Hausarbeit angefertigt 
werden soll, gegebenenfalls in welchem Teilgebiet der 
Kunst- und Gestaltungspraxis, 

5. welcher Professor als Mitglied des Prüfungsamtes aus 
der Hochschule für die ThemensteIlung (schriftliche 
Hausarbeit) vorgeschlagen wird; § 9 Abs. 10 bleibt un­
berührt, 

6. welches Mitglied des Prüfungsamtes aus der Hoch­
schule abgesehen von § 11 Abs. 2 Satz 3 für die ein­
zelne mündliche Prüfung vorgeschlagen wird, 

7. gegebenenfalls, welches Mitglied des Prüfungsamtes 
aus der Hochschule für die Themenstellung für die 
einzelne Arbeit unter Aufsicht vorgeschlagen wird, 

8. welche Teilgebiete und gegebenenfalls welche 
Schwerpunkte nach Maßgabe des Dritten Teils dieser 
Verordnung für die einzelne Prüfung gemäß § 4 Abs. 1 
Nr.2 benannt werden, 

9. ob die Zulassung erstmalig beantragt wird; gegebe­
nenfalls wann und wo die Zulassung bereits beantragt 
wurde, 

10. ob eine schulformbezogene Prüfung abgelegt und 
nicht bestanden worden ist, 

11. gegebenenfalls, ob eine Verlängerung der Bearbei­
tungszeit wegen Schwerbehinderung oder wegen Kör­
perbehinderung beantragt wird, 

12. gegebenenfalls, ob der Anwesenheit von Lehramtsstu­
dierenden bei der mündlichen Prüfung widersprochen 
wird, 

13. für das Lehramt für die Sekundarstufe I gegebenen­
falls, in welchem Unterrichtsfach die zusätzliche Ar­
beit unter Aufsicht angefertigt werden soll. 

(3) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. ein Lebenslauf, 

2. ein Lichtbild, 

3. der Nachweis der Hochschulreife, 

4. der Nachweis des erfolgreich abgeschlossenen Grund­
studiums, gegebenenfalls der Zwischenprüfung, 

5. der Nachweis des ordnungsgemäßen Studiums gemäß 
§5Abs.1, 

6. der Nachweis der schulpraktischen Studien gemäß § 6, 

7. die Leistungsnachweise gemäß § 8, 

8. gegebenenfalls der Nachweis der fachpraktischen 
Prüfung, 

9. gegebenenfalls der Nachweis von Praktika, 

10. gegebenenfalls das Zeugnis über die Staatsprüfung 
oder über die Hochschulabschlußprüfung, aus der Prü­
fungsleistungen in der abzulegenden Prüfung aner­
kannt werden sollen, 

11. gegebenenfalls ein Exemplar der Arbeit, die an Stelle 
der schriftlichen Hausarbeit angenommen werden 
soll, 

12. gegebenenfalls der Nachweis der Sprachkenntnisse 
gemäß § 7 Abs. 4, 

13. gegebenenfalls der Nachweis der Schwerbehinderten­
eigenschaft oder Körperbehinderung, 

14. gegebenenfalls für das Lehramt für die Sekundar­
stufe I die Begründung für die Anfertigung der Haus­
arbeit in Erziehungswissenschaft. 
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(4) Sofern zu Absatz 2 Nr. 3, 5, 6, 7 oder 13 keine Anga­
ben gemacht werden, entscheidet das Prüfungsamt. 

(5) Für den Antrag auf Zulassung zu einer auf zwei 
Lehrämter bezogenen Ersten Staatsprüfung finden die 
Absätze 1 bis 4 entsprechende Anwendung. 

§ 15 
Entscheidung über die Zulassung 

(1) Über die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung ent­
scheidet das zuständige Prüfungsamt. Die Entscheidung 
wird schriftlich bekanntgegeben. 

(2) Die Zulassung kann erst ausgesprochen werden, 
wenn die geforderten Unterlagen dem Prüfungsamt voll­
ständig vorliegen; die Zulassung muß versagt werden, 
wenn das Studium nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
wurde. 

(3) Nach Zulassung zur Ersten Staatsprüfung hat das 
Prüfungsamt einen zügigen Ablauf der Prüfung zu ge­
währleisten. 

§ 16 
Zulassung zur Prüfung in Fächerverbindungen 

mit Kunst, Musik und Sport 

(1) In Fächerverbindungen mit Kunst, Musik und Sport 
kann zunächst vornehmlich eines dieser Fächer und so­
dann das andere Fach studiert werden. In diesem Fall 
sind die in § 13 Abs. 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen 
nur in dem zuerst studierten Fach nachzuweisen; § 14 
Abs. 2 und 3 ist begrenzt auf das zunächst studierte Fach 
anzuwenden. Die Zulassung für die Prüfung im anderen 
Fach wird gesondert ausgesprochen. Wird die Zulassung 
nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Zulassung im 
ersten Fach beantragt, so gilt die Erste Staatsprüfung als 
nicht bestanden. 

(2) Sofern die' schriftliche Hausarbeit nicht in dem zu­
nächst studierten Fach angefertigt wird, kann die Zulas­
sung zur Ersten StaatSprüfung - zunächst begrenzt auf 
die schriftliche und mündliche Prüfung in dem zunächst 
studierten Fach - erfolgen; § 14 Abs. 2 bis 4 ist begrenzt 
auf dieses Fach - schon für den Antrag auf Zulassung ge­
mäß § 14 Abs. 1 bis 3 anzuwenden; für die Prüfung im übri­
gen gilt § 14 entsprechend. 

(3) Studium und Prüfung in Erziehungswissenschaft 
sind nach Wahl der Studierenden mit Studium und Prü­
fung in einem der beiden Fächer zu verbinden. Dies ist bei 
der Anwendung der §§ 14 und 15 zu berücksichtigen. 

§ 17 
Schriftliche Hausarbeit 

(1) Die schriftliche Hausarbeit (Hausarbeit) gemäß § 4 
Abs. 1 Nr. 1 dient der Feststellung, ob die Prüflinge ein auf 
ihr Lehramtsstudium bezogenes Thema innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes selbständig wissenschaftlich, ge­
gebenenfalls künstlerisch, bearbeiten können. 

(2) Das Prüfungsamt beauftragt in der Regel den von 
dem Prüfling gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 vorgeschlagenen 
Hochschullehrer, aus dem von dem Prüfling angegebenen 
Bereich ein Thema für die Hausarbeit vorzuschlagen. Das 
Prüfungsamt teilt das Thema schriftlich mit. 

(3) Die Hausarbeit ist binnen vier Monaten nach Mittei­
lung des Themas abzuliefern. Für Schwerbehinderte im 
Sinne des Schwerbehindertengesetzes und für Körperbe­
hinderte kann die Ablieferungsfrist um bis zu einem Mo­
nat verlängert werden. Sind zur Anfertigung der Arbeit 
Versuchsreihen oder die empirische Gewinnung von Ma­
terialien erforderlich, so kann die Frist um bis zu zwei 
Monate verlängert werden; bei dem Themenvorschlag soll 
hierzu Stellung genommen werden. Voraussetzung für die 
Verlängerung der Frist ist ein Antrag, der mit dem Antrag 
auf Zulassung zur Ersten Staatsprüfung zu verbinden ist, 
im übrigen unverzüglich nach Mitteilung des Themas zu 
stellen ist. Sofern nach Mitteilung des Themas der Prüf­
ling aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen gehindert 
ist, die Hausarbeit rechtzeitig abzugeben, kann auf An­
trag, der unverzüglich nach Bekanntwerden des Hinde­
rungsgrundes zu stellen ist, die Frist um bis zu einem Mo­
nat verlängert werden. Die Frist kllnn insgesamt nur um 

bis zu drei Monate verlängert werden. Die den Antrag be­
gründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen. Eine 
Wied~reinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlos­
sen. Uber den Antrag entscheidet das Prüfungsamt. 

(4) Die in Maschinenschrift abzuliefernde Hausarbeit 
muß gebunden sein und ein ausführliches Inhaltsver­
zeichnis mit Seitenzahlen und eine Zusammenstellung 
der benutzten Quellen und Hilfsmittel enthalten. Am 
Schluß der Arbeit ist die Versicherung abzugeben, daß die 
Arbeit selbständig verfaßt worden ist, daß keine anderen 
Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen benutzt wor­
den sind und daß die Stellen der Arbeit, die anderen Wer­
ken dem Wortlaut oder Sinn nach entommen wurden, in 
jedem Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung 
kenntlich gemacht worden sind. Das gleiche gilt auch für 
die beigegebenen Zeichnungen, Kartenskizzen und Dar­
stellungen. 

(5) Das Prüfungsamt bestellt den Hochschullehrer, der 
das Thema vorgeschlagen hat, als Erstgutachter und ein 
weiteres Mitglied des Prüfungsamtes als Zweitgutachter. 
Jeder Erstgutachter wird in der Regel zum Mitglied des 
Prüfungsausschusses im entsprechenden Fach bestellt. 

(6) Das Prüfungsamt übersendet die fristgerecht abge­
gebene Hausarbeit dem Gutachter; dieser er~tattet inner­
halb von zwei Monaten nach dem Tag der Ubersendung 
durch das Prüfungsamt ein Gutachten, das den Grad selb­
ständiger Leistung, den sachlichen Gehalt, Planung, Me­
thodenbeherrschung, Aufbau, Gedankenführung und 
sprachliche Form bewerten sowie die Vorzüge und Mängel 
deutlich bezeichnen soll. Es ist mit einer Note abzuschlie­
ßen. 

(7) Der Gutachter legt die Arbeit und deren Beurteilung 
fristgerecht dem Prüfungsamt vor. Das Prüfungsamt leitet 
die Arbeit und die Beurteilung dem Zweitgutachter zu; 
dieser zeichnet die erste Beurteilung mit oder gibt eine 
abweichende Beurteilung mit einer Note gemäß § 12 Abs. 1 
ab. Die Arbeit mit den Beyrteilungen wird sodann inner­
halb eines Monats nach Ubersendung dem Prüfungsamt 
vorgelegt. 

(8) Wird in bei den Gutachten die Arbeit mindestens mit 
"ausreichend" (4,0) bewertet und weichen die Bewertun­
gen höchstens um eine Note (1,0) voneinander ab, so setzt 
das Prüfungsamt als Note für die Arbeit das ungewichtete 
arithmetische Mittel der Noten in beiden Gutachten fest; 
§ 12 Abs. 2 gilt entsprechend. In allen übrigen Fällen, in 
denen die Bewertungen voneinander abweichen, be­
stimmt das Prüfungsamt ein fachlich zuständiges Mitglied 
eines Prüfungsamtes, das die Note im Rahmen der Vor­
noten innerhalb eines Monats endgültig festlegt. 

(9) Im Fach Kunst kann jedem Prüfling auf seinen 
Wunsch an Stelle der schriftlichen Hausarbeit eine künst­
lerisch-praktische Aufgabe aus dem Bereich der Kunst­
und Gestaltungspraxis gestellt werden; die Arbeit ist im 
Original vorzulegen. Die gemäß den Absätzen 6 und 7 er­
forderlichen Gutachten haben im wesentlichen künstleri­
sche Maßstäbe zugrunde zu legen. Im übrigen gelten die 
Absätze 1 bis 8 entsprechend. 

(10) Bevor das Ergebnis der Hausarbeit vom Prüfungs­
amt mitgeteilt worden ist, darf die schriftliche Hausarbeit 
zu anderen Zwecken (z. B. zur Promotion oder zur Veröf­
fentlichung) nicht verwendet werden. 

§ 18 
Schriftliche Arbeiten unter Aufsicht 

(1) Die Arbeiten unter Aufsicht dienen der Feststellung, 
ob die Prüflinge in der Lage sind, in begrenzter Zeit und 
mit begrenzten Hilfsmitteln eine den Anforderungen des 
Prüfungsfaches (Erziehungswissenschaft/Fach) entspre­
chende Aufgabe zu lösen. 

(2) Für jede Arbeit unter Aufsicht werden in der Regel 
zwei Themen zur Wahl gestellt. Die Aufgaben sind so zu 
stellen, daß bei der Bearbeitung grundlegende Kenntnisse 
von Gegenständen und Methoden des Faches nachgewie­
sen werden können sowie die Fähigkeit, Wissen im Sinn 
der gestellten Aufgabe anzuwenden. In Fächern, deren 
Besonderheiten dies erfordern, kann das Kultusministe­
rium generell andere Formen der Aufgabenstellung zulas­
sen. Die Anforderungen sind so zu bemessen, daß sie bei 
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normaler fachlicher Leistungsfähigkeit in der festgesetz­
ten Arbeitszeit erfüllt werden können. Die Absprache über 
bestimmte Themen oder Aufgaben zwischen Prüfern und 
Prüflingen ist nicht zulässig. 

(3) Die Arbeit unter Aufsicht kann, insbesondere in den 
Fremdsprachen, in mehrere Teile aufgegliedert werden. In 
diesen Fällen gilt für mindestens einen Teil der Arbeit un­
ter Aufsicht Absatz 2 entsprechend. 

(4) Die Bearbeitungszeit für Arbeiten unter Aufsicht be­
trägt vier Stunden. Für Schwerbehinderte im Sinne des 
Schwerbehindertengesetzes und für Körperbehinderte 
kann die Bearbeitungszeit auf Antrag um eine Stunde 
verlängert werden, soweit dies wegen einer erheblichen 
Behinderung bei der Anfertigung der Arbeit unter Auf­
sicht geboten ist. Der Antrag soll mit dem Antrag auf Zu­
lassung zur Prüfung verbunden werden. 

(5) Ein gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 für die ThemensteIlung 
(schriftliche Hausarbeit) vorgeschlagenes Mitglied des 
Prüfungsamtes kann nicht für die Themenstellung für ei­
ne Arbeit unter Aufsicht vorgeschlagen werden. 

§ 19 
Verfahren bei den Arbeiten unter Aufsicht 

(1) Das Prüfungsamt beauftragt in der Regel eines sei­
ner Mitglieder aus der Hochschule, für die Prüflinge eines 
Prüfungstermins, die dieses Mitglied vorgeschlagen ha­
ben, Themenvorschläge zu unterbreiten. Aus den gemäß 
§ 14 Abs. 2 Nr. 8 angegebenen Teilgebieten und gegebe­
nenfalls Schwerpunkten sind für die Arbeit unter Aufsicht 
in Erziehungswissenschaft oder in einem Fach vier The­
men vorzuschlagen, von denen das Prüfungsamt zwei aus­
wählt; § 18 Abs. 2 bleibt unberührt. Wenn nach näherer 
Bestimmung im dritten Teil dieser Verordnung Prüflingen' 
keine Möglichkeit zur Themenauswahl eingeräumt wird, 
sind dem Prüfungsamt in der Regel zwei Vorschläge vor­
zulegen, von denen das Prüfungsamt einen auswählt; 
wenn von allen Prüflingen eines Prüfungstermins diesel­
be Aufgabe oder Aufgabensammlung zu bearbeiten ist, 
wird dem Prüfungsamt nur eine Aufgabe oder Aufgaben­
sammlung vorgelegt. Mit den Vorschlägen für die Themen 
sind gegebenenfalls die Arbeits- und Hilfsmittel anzuge­
ben, die benutzt werden dürfen. 

(2) Das Prüfungsamt setzt die Termine zur Anfertigung 
der Arbeiten unter Aufsicht fest und gibt sie spätestens 
zehn Tage vorher bekannt. 

(3) Die Aufsicht während der Anfertigung der Arbeiten 
führt ein Mitglied des Prüfungsamtes oder eine vom Prü­
fungsamt im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehör­
de bestellte beamtete Person im aktiven Dienst oder im 
Ruhestand. Die Aufsichtsführenden fertigen eine Nieder­
schrift und vermerken in ihr jede Unregelmäßigkeit. 

(4) Jeder Prüfling hat die Arbeit spätestens bei Ablauf 
der Bearbeitungsfrist an die aufsichtsführende Person ab­
zugeben. 

(5) Die aufsichtsführende Person verschließt die abge­
gebenen Arbeiten in einem Umschlag und leitet sie dem 
Prüfungsamt zu. 

(6) § 17 Abs. 5, 1. Halbsatz, Abs. 6, 7 und 8 gilt entspre­
chend mit der Maßgabe, daß die Gutachten jeweils inner­
halb eines Monats zu erstatten sind. 

§ 20 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung dient der Feststellung, ob die 
Prüflinge in der Lage sind, ausgehend von vertieften 
Kenntnissen in den gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 8 angegebenen 
Teilgebieten, Aufgaben und Probleme zu lösen und den 
Bezug zwischen den Gegenständen dieser Teilgebiete und 
den Gegenständen des Prüfungsfaches insgesamt darzu­
legen. 

(2) Die mündliche Prüfung kann von einem Text, einer 
Quelle oder einer größeren Aufgabe ausgehen und soll den 
Prüfli.ngen auch Gelegenheit geben, sich zusammenhän­
gend zu äußern. Fachprüfungen in den neuen Fremdspra­
chen sind zu einem angemessenen Teil in diesen Spra­
chen durchzuführen. Die Aufgaben sind den von den Prüf-

lingen gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 8 angegebenen Teilgebieten 
und gegebenenfalls Schwerpunkten zu entnehmen, dürfen 
sich aber nicht auf diese beschränken. Die Prüfung muß 
auch Aufschluß darüber geben, in welchem Maß die Prüf­
linge Verständnis für die Zusammenhänge aufbringen 
und wesentliche Bereiche ihres Faches überblicken. Die 
angegebenen Teilgebiete brauchen nicht sämtlich Gegen­
stand der mündlichen Prüfung sein. § 18 Abs. 2 Satz 5 gilt 
entsprechen<!. 

(3) Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung 
durchgeführt. 

(4) Soweit die Teile einer mündlichen Prüfung auf meh­
rere Prüfer verteilt sind, bestimmt der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses im Benehmen mit den Prüfern die 
Dauer der Prüfung in den Teilen. Fragen der Didaktik sol­
len in die mündliche Prüfung einbezogen werden. In Er­
ziehungswissenschaft ist etwa die Hälfte der Prüfungszeit 
für Pädagogik vorzusehen. 

(5) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet die 
mündliche Prüfung; er kann selbst prüfen und die Berück­
sichtigung bestimmter Themen verlangen. 

(6) Das Prüfungsamt setzt den Termin der mündlichen 
Prüfung fest und gibt ihn spätestens zehn Tage vor der 
mündlichen Prüfung bekannt. 

(7) Der Prüfungsausschuß beschließt über die Note der 
mündlichen Prüfung (§ 12 Abs. 1) und begründet sie. § 3 
Abs. 2 ist sinngemäß zu berücksichtigen. 

(8) Über den Prüfungsverlauf und das Beratungsergeb­
nis ist von einem Mitglied des Prüfungsausschusses, das 
vom Vorsitzenden bestimmt wird, eine Niederschrift auf­
zunehmen, die den Gegenstand der Prüfung und die Lei­
stungen jedes Prüflings erkennen läßt. In der Nieder­
schrift ist die beschlossene Note einzutragen. Die Nieder­
schrift ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
zu unterzeichnen. 

§ 21 
Teilnahme an der mündlichen Prüfung 

(1) Beauftragte des Kultusministeriums und leitende 
Mitglieder des Prüfungsamtes (Leiter, Stellvertreter und 
Geschäftsführer) sind berechtigt, bei der mündlichen Prü­
fung zugegen zu sein. Bei der mündlichen Prüfung im 
Fach Evangelische Religionslehre oder im Fach Katholi­
sche Religion$lehre sind Beauftragte der zuständigen 
kirchlichen Oberbehörde berechtigt, zugegen zu sein. 

(2) Das Prüfungsamt kann Personen, bei denen ein 
dienstliches Interesse am Prüfungsverfahren vorliegt, die 
Anwesenheit bei der mündlichen Prüfung gestatten. Das 
Prüfungsamt kann ferner einer den Prüfungsverlauf nicht 
behindernden Zahl von Lehramtsstudierenden, die dem­
nächst die gleiche Prüfung ablegen werden, die Anwesen­
heit bei der mündlichen Prüfung gestatten, sofern der 

• Prüfling nicht widerspricht. 

(3) Wenn die ordnungsgemäße Durchführung der Prü­
fung gefährdet ist, kann der Vorsitzende des Prüfungsaus­
schusses Zuhörer auch während der Prüfung von der wei­
teren Teilnahme ausschließen. 

§22 
Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten 

und Versäumung von Prüfungsterminen 

(1) Die Erste Staatsprüfung gilt als nicht bestanden, 
wenn ohne genügende Entschuldigung zwei Arbeiten un­
ter Aufsicht nicht oder nicht rechtzeitig abgeliefert wer­
den. 

(2) Erscheint ein Prüfling ohne ausreichende Entschul­
digung zu einem Termin für eine mündliche Prüfung ein­
mal nicht oder nicht rechtzeitig, so gilt die Leistung als 
nicht erbracht. Sie wird wie eine mit "ungenügend" bewer­
tete mündliche Prüfung behandelt und entsprechend in 
die Ermittlung der Noten (§§ 25, 26) einbezogen. 

(3) Wird die schriftliche Hausarbeit oder eine Arbeit un­
ter Aufsicht ohne ausreichende Entschuldigung nicht oder 
nicht rechtzeitig abgeliefert, so gilt die Leistung als nicht 
erbracht. Sie wird wie eine mit .. ungenügend" bewertete 
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Arbeit behandelt und entsprechend in die Ermittlung der 
Noten (§§ 25, 26) einbezogen. 

(4) Werden Entschuldigungsgrunde als ausreichend an­
erkannt, so werden 
a) für die Anfertigung der jeweiligen Arbeiten unter Auf­

sicht grundsätzlich inhaltlich andere Themen gestellt 
und neue Prüfungstermine festgesetzt; für mündliche 
Prüfungen gilt dies entsprechend; 

b) bei Versäumung des Abgabetermins der Hausarbeit 
um bis zu 14 Tagen die Fristüberschreitungen geneh­
migt. Wird der Abgabetermin um mehr als 14 Tage 
überschritten, so ist die Hausarbeit erneut mit inhalt­
lich anderer ThemensteIlung anzufertigen. 

(5) Von Prüflingen, die sich mit Krankheit entschuldi­
gen, kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
verlangt werden. 

(6) Entschuldigungsgrunde können nur berückSichtigt 
werden, wenn sie unverzüglich beim Prüfungsamt geltend 
gemacht werden. 

(7) Die Entscheidung trifft das Prüfungsamt. 

§ 23 
Rücktritt 

(1) Im Falle eines Rücktritts von der Prüfung ohne Ge­
nehmigung pes Prüfungsamtes gilt die Erste Staatsprü­
fung als nicht bestanden. 

(2) Im Falle eines Rücktritts von der Prüfung mit Ge­
nehmigung des Prüfungsamtes muß die noch nicht er­
brachte oder unterbrochene Prüfungsleistung grundsätz­
lich mit inhaltlich anderer ThemensteIlung erbracht wer­
den. Die Prüfung wird zu einem vom Prüfungsamt be­
stimmten Zeitpunkt fortgesetzt. Die Genehmigung darf 
nur aus wichtigem Grund erteilt werden. 

(3) § 22 Abs. 5 bis 7 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 24 
Ordnungswidriges Verhalten 

(1) Im Falle eines Täuschungsversuchs oder eines er­
heblichen anderen ordnungswidrigen Verhaltens kann 
der Prüfling während einer Arbeit unter Aufsicht durch 
die aufsichtsführende Person, während einer mündlichen 
Prüfung durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschus­
ses von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen wer­
den. 

(2) Über die Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens 
entscheidet das Prüfungsamt. 

(3) Im Falle eines ordnungswidrigen Verhaltens kann 
das Prüfungsamt folgende Entscheidungen treffen: 
a) Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungslei­

stungen, 
b) Bewertung der Prüfungsleistungen, auf die sich das 

ordnungswidrige Verhalten bezieht, mit "ungenügend" 
und entsprechende Einbeziehung in die Ermittlung der 
Noten gemäß §§ 25, 26, 

c) Erklärung der Prüfung als nicht bestanden, in beson­
ders schweren Fällen Ausschluß von der Wiederho­
lungsprüfung. 

(4) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das 
Bestehen der Prüfung kann diese vom Prüfungsamt mit 
Zustimmung des Kultusministeriums wegen einer Täu­
schung für nicht bestanden erklärt werden, jedoch nur in­
nerhalb einer Frist von fünf Jahren seit Ausstellung des 
Zeugnisses. 

§25 
Festsetzung der Note in Erziehungswissenschaft 

und in den Fächern 

Das Prüfungsamt ermittelt aus den Noten für die 
schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen sowie 
gegebenenfalls für die fachpraktische Prüfung die Note 
der Prüfung in Erziehungswissenschaft und im jeweiligen 
Fach, indem die Summe der gewichteten Noten durch die 
Summe der Gewichtungsfaktoren geteilt wird. Sofern in 
einem Fach die fachpraktische Prüfung "mangelhaft" oder 

"ungenügend" war, ist deren Note als Note im Fach festzu­
setzen. Sofern in einer Prüfung mäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 die 
Noten für zwei oder mehr leistungen "mangel­
haft" oder "ungenügend" waren, ist der Durchschnitt die­
ser Noten als Note für diesen Prüfungsteil festzusetzen. 
Ist die Note für die mündliche Prüfung "ungenügend" so 
ist diese Note als Note im Prüfungsteil festzusetzen. Die 
Note für die schriftliche Hausarbeit wird nicht in die Note 
im Fach einbezogen. 

§26 
Ermittlung der Note 

und Feststellung des Ergebnisses 
der Ersten Staatsprüfung 

(1) Das Prüfungsamt ermittelt aus der Note der schrift­
lichen Hausarbeit und den Noten für die schriftlichen und 
mündlichen Prüfungsleistungen sowie gegebenenfalls aus 
der Note der fachpraktischen Prüfung die Note der Ersten 
Staatsprüfung, indem die Summe der gewichteten Noten 
durch die Summe der Gewichtungsfaktoren geteilt wird. 

(2) Die Erste Staatsprüfung ist vorbehaltlich der Rege­
lung in Satz 3 bestanden, wenn sowohl die Gesamtnote 
(Absatz 1) als auch die Noten in den Fächern und in Erzie­
hungswissenschaft mindestens "ausreichend" (4,0) sind. 
Sie ist nicht bestanden, wenn die Gesamtnote oder die No­
te in einem der Fächer oder in Erziehungswissenschaft 
nicht mindestens "ausreichend" (4,0) ist. Sie ist ferner 
nicht bestanden, wenn die Note der schriftlichen Hausar-
beit "mangelhaft" oder " " ist; dies gilt nicht, 
wenn die Note "mangelhaft nur bis 5,0) und die 
Note des entsprechenden "fungsfaches mindestens 
"gut" (2,0) ist. 

(3) Das Prüfungsamt stellt das Ergebnis der Ersten 
Staatsprüfung fest. 

§27 
Wiederholung der Ersten Staatsprüfung 

(1) Im Falle des Nichtbestehens der Ersten Staatsprü­
fung kann diese Prüfung einmal wiederholt werden Dabei 
sind sämtliche Prüfungsleistungen der Prüfungsteile, für 
die nicht gemäß § 25 mindestens die Note "ausreichend" 
(4,0) festgelegt worden ist, mit anderer ThemensteIlung zu 
erbringen. 

(2) Sofern für einen oder mehrere Prüfungsteile minde­
stens die Note "ausreichend" (4,0) festgesetzt worden ist, 
werden sie mit dieser Note in die Wiederholungsprüfung 
übernommen. 

(3) Die Meldung zur Wiederholungsprüfung kann frühe­
stens drei Monate nach Feststellung des Ergebnisses der 
Ersten Staatsprüfung erfolgen; § 15 Abs. 1 gilt entspre­
chend. Erfolgt die Meldung zur Wiederholungsprüfung 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des Er­
gebnisses der Ersten Staatsprüfung, gilt die Erste Staats­
prüfung als endgültig nicht bestanden. 

(4) Auf Antrag kann das Kultusministerium ausnahms­
weise eine zweite Wiederholungsprüfung zulassen; der 
Antrag kann nur innerhalb von drei Monaten nach Fest­
stellung des Ergebnisses der ersten Wiederholungsprü­
fung gestellt werden. 

§28 
Erweiterungsprüfung 

(1) Nach bestandener Erster Staatsprüfung für ein 
Lehramt können Erweiterungsprüfungen zu diesem Lehr­
amt in Fächern des jeweils entsprechenden Lehramtes 
gemäß § 4 LABG abgelegt werden, die auch in der Ersten 
Staatsprüfung gewählt werden können. Mit Genehmigung 
des Kultusministeriums können Erweiterungsprüfungen 
auch in anderen Fächern abgelegt werden, sofern entspre­
chender Bedarf besteht. 

(2) Zur Vorbereitung auf die Erweiterungsprüfung sind 
Studien an Einrichtungen gemäß § 2 LABG erforderlich. 
An die Stelle der Studien an Einrichtungen gemäß § 2 
LABG kann im Ausnahmefall eine gleichwertige Vorbe­
reitung durch Einrichtungen der Lehrerfortbildung treten 
(§ 21 Abs. 1 Satz 2 LABG). 

) 
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(3) Die Erweiterungsprüfung wird vor einem Staat­
lichen Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehr­
ämter an Schulen abgelegt. 

(4) Für die Zulassung zur Erweiterungsprüfung sind 
vorzulegen: 
- Nachweis vorbereitender Studien im Umfang von min­

destens der Hälfte des ordnungsgemäßen Studiums im 
Fach; 

- bis zu drei Leistungsnachweise des Grundstudiums; 
- Leistungsnachweise und weitere Nachweise, die gemäß 

den Besonderen Vorschriften für das jeweilige Fach 
(Anlage zu § 54) zu erbringen sind; 

- gegebenenfalls Nachweis über die bestandene fach­
praktische Prüfung. 

(5) Für die Zulassung und die Durchführung der Erwei­
terungsprüfung finden die Vorschriften für die Prüfungen 
im Fach entsprechende Anwendung. Die Anforderungen 
im jeweiligen Fach sind zugrunde zu legen. 

(6) In besonderen Ausnahmefällen kann das Kultusmi­
nisterium eine andere gleichwertige Vorbereitung als ge­
eignet anerkennen. Sie setzt voraus, daß im Einzelfall eine 
Überprüfung der Vorbereitung erfolgt. Sofern für die Prü­
fung im Fach eine fachpraktische Prüfung, Laborpraktika 
oder Exkursionen gefordert werden, ist der Nachweis dar­
über mit dem Antrag auf Anerkennung der Vorbereitung 
vorzulegen. 

§ 29 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) Über die bestandene Erste Staatsprüfung wird ein 
Zeugnis, über die nicht bestandene Erste Staatsprüfung 
eine Bescheinigung erteilt. Die Noten der schriftlichen 
Hausarbeit, der Prüfungen in Erziehungswissenschaft 
und in den Fächern sowie das Ergebnis der Ersten Staats­
prüfung sind jeweils aufzuführen; in dem Zeugnis über die 
bestandene Erste Staatsprüfung ist auch die Gesamtnote 
(§ 26 Abs. 1) aufzuführen. Die Note der fachpraktischen 
Prüfung ist gesondert aufzuführen. 

(2) Zeugnisse und Bescheinigungen werden jeweils auf 
den Tag der letzten Prüfungsleistung datiert; sie sind von 
dem Leiter des Prüfungsamtes, dem Stellvertreter oder ei­
nem weiteren Stellvertreter zu unterschreiben. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Erweite­
rungsprüfungen. 

(4) Das Kultusministerium legt die Muster für die Zeug­
nisse und Bescheinigungen durch Verwaltungsverord­
nung fest. 

Zweiter Teil 

Besondere Vorschriften 
für die einzelnen Lehrämter 

Abschnitt I 

Lehramt für die Primarstufe 

§ 30 
Studium für das Lehramt 

für die Primarstufe 

(1) Das Studium für das Lehramt für die Primarstufe 
hat eine Regelstudiendauer von sechs Semestern (etwa 
120 Semesterwochenstunden) und umfaßt das erziehungs­
wissenschaftliehe Studium, das Studium eines Unter­
richtsfaches oder eines Lernbereichs und das Studium 
zweier weiterer Unterrichtsfächer; § 5 Abs. 3 bleibt un­
berührt. 

(2) Von diesem Studium entfallen ein Viertel auf Erzie­
hungswissenschaft und drei Viertel auf die Fächer. Das 
Schwerpunktfach (Unterrichtsfach oder Lernbereich) und 
die zwei weiteren Unterrichtsfächer sind im Verhältnis 
von zwei zu eins zu studieren. 

(3) In Erziehungswissenschaft sind zwei Leistungsnach­
weise vorzulegen, davon einer in der Didaktik des An­
fangsunterrichts; einer der beiden Leistungsnachweise ist 
aus einem Teilgebiet des Hauptstudiums vorzulegen. 

(4) Im Schwerpunktfach sind zwei Leistungsnachweise 
des Hauptstudiums vorzulegen, davon einer aus der 
Didaktik des Faches. In den zwei weiteren Unterrichts­
fächern ist jeweils ein Leistungsnachweis der Didaktik 
des Faches vorzulegen. 

(5) Die Regelstudienzeit im Sinne von § 91 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. Abs. 6 WissHG umfaßt die Regelstudiendauer 
(sechs Semester) sowie die Prüfungszeit (acht Monate). 

§ 31 
Prüfungen in den Fächern 

(1) Es sind drei Prüfungen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 abzule­
gen, und zwar 

1. im Unterrichtsfach Deutsch der Primarstufe, 

2. im Unterrichtsfach Mathematik der Primarstufe und 

3. a) in einem der folgenden Unterrichtsfächer der Pri­
marstufe: 
Kunst 
Musik 
Religionslehre 
Sport 
Textilgestaltung 
oder 

b) in einem der folgenden Lernbereiche der Primar­
stufe: 
Sachunterricht Gesellschaftslehre 
Sachunterricht Naturwissenschaft/Technik. 

(2) Religionslehre kann nur als Evangelische oder Ka­
tholische Religionslehre gewählt werden. 

(3) Ein anderes Unterrichtsfach kann in begründeten 
Ausnahmefällen mit Genehmigung des Kultusministe­
riums gewählt werden. 

§ 32 
Prüfungsleistungen 

(1) Die schriftliche Hausarbeit ist nach Wahl des Prüf­
lings im Schwerpunktfach oder in Erziehungswissen­
schaft unter Einbeziehung didaktischer Fragen anzufer­
tigen. 

(2) In jedem der drei Fächer gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
und in Erziehungswissenschaft ist eine Arbeit unter Auf­
sicht anzufertigen. 

(3) Im Schwerpunktfach und in Erziehungswissenschaft 
ist jeweils eine mündliche Prüfung von 40 Minuten Dauer, 
in den zwei weiteren Unterrichtsfächern jeweils eine 
mündliche Prüfung von 20 Minuten Dauer abzulegen. 

(4) Jeder Prüfling benennt für die Prüfung 

1. in Erziehungswissenschaft drei Teilgebiete, darunter 
mindestens zwei, aus denen keine Leistungsnachweise 
gemäß § 30 Abs. 3 vorgelegt worden sind, 

2. im Schwerpunktfach vier Teilgebiete, darunter minde­
stens drei, aus denen keine Leistungsnachweise gemäß 
§ 30 Abs. 4 Satz 1 vorgelegt worden sind, 

3. in jedem der beiden weiteren Unterrichtsfächer zwei 
Teilgebiete, darunter mindestens jeweils eines, aus dem 
kein Leistungsnachweis gemäß § 30 Abs. 4 Satz 2 vorge­
legt worden ist. 

§ 33 
Ermittlung der Noten in den Fächern 

und in Erziehungswissenschaft 

(1) Bei der Ermittlung der Note im Schwerpunktfach ist 
die Note für die Arbeit unter Aufsicht zweifach, die Note 
für die mündliche Prüfung vierfach zu gewichten. Sofern 
in diesem Fach eine fachpraktische Prüfung abzulegen ist, 
wird deren Note dreifach gewichtet der Summe der Noten 
zugerechnet. 

(2) Bei der Ermittlung der Noten in den beiden weiteren 
Unterrichtsfächern sind die Noten für die Arbeit unter 
Aufsicht und für die mündliche Prüfung jeweils zweifach 
zu gewichten. Sofern in einem Fach eine fach praktische 
Prüfung abzulegen ist, wird deren Note zweifach gewich­
tet der Summe der Noten zugerechnet. 
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(3) Bei der Ermittlung der Note in Erziehungswissen­
schaft ist die Note für die Arbeit unter Aufsicht einfach 
und die Note für die mündliche Prüfung zweifach zu ge­
wichten. 

§ 34 
Ermittlung der Note 

der Ersten Staatsprüfung 

(1) Bei der Ermittlung der Note der Ersten Staatsprü­
fung sind die Note der Hausarbeit vierfach, die Noten für 
die Arbeiten unter Aufsicht jeweils zweifach, die Noten 
für die mündlichen Prüfungen im Schwerpunktfach und 
in Erziehungswissenschaft jeweils vierfach, die Noten für 
die mündlichen Prüfungen in den beiden weiteren Unter­
richtsfächern jeweils zweifach zu gewichten. 

(2) Sofern eine fachpraktische Prüfung in einem 
Schwerpunktfach abzulegen ist, wird deren Note dreifach 
gewichtet, sofern sie in einem weiteren Unterrichtsfach 
abzulegen ist, wird deren Note zweifach gewichtet der 
Summe der Noten nach Absatz 1 zugerechnet. 

Abschnitt II 

Lehramt für die Sekundarstufe I 

§ 35 
Studium für das Lehramt 
für die Sekundarstufe I 

(1) Das Studium für das Lehramt für die Sekundar­
stufe I hat eine Regelstudiendauer von sechs Semestern 
(etwa 120 Semesterwochenstunden) und umfaßt das erzie­
hungswissenschaftliche Studium und das Studium zweier 
Unterrichtsfäcner; § 5 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(2) Von diesem Studium entfallen ein Viertel auf Erzie­
hungswissenschaft und drei Viertel auf zwei Unterrichts­
fächer. Die zwei Unterrichtsfächer sind im Verhältnis von 
eins zu eins zu studieren. 

(3) In Erziehungswissenschaft sind zwei Leistungsnach­
weise vorzulegen, davon einer in allgemeiner Didaktik; ei­
ner der beiden Leistungsnachweise ist aus einem Teilge­
biet des Hauptstudiums vorzulegen. 

(4) In den beiden Unterrichtsfächern sind je zwei Lei­
stungsnachweise des Hauptstudiums vorzulegen, davon je 
einer aus der Didaktik des Faches. 

(5) Die Regelstudienzeit im Sinne von § 91 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. Abs. 6 WissHG umfaßt die Regelstudiendauer 
(sechs Semester) und die Prüfungszeit (acht Monate). 

§ 36 
Prüfungen in den Fächern 

(1) Die Prüfungen gemäß § 4 Abs. 1 Nr.2 sind in zwei der 
folgenden Unterrichtsfächer abzulegen: 

Biologie 
Chemie 
Deutsch 
Englisch 
Französisch 
Geographie 
Geschichte 
Hauswirtschaftswissenschaft 
Informatik 
Kunst 
Latein 
Mathematik 
Musik 
Niederländisch 
Physik 
Religionslehre 
Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, Soziologie, 
Wirtschaftswissenschaft) 
Sport 
Technik 
Textilgestaltung. 

Die Fächer Französisch, Hauswirtschaftswissenschaft, 
Niederländisch, Technik, Textilgestaltung und Informatik 
dürfen nicht miteinander verbunden werden. Das Fach 

Latein darf nur in einem einheitlichen, auf die Lehrämter 
für die Sekundarstufe II und die Sekundarstufe I ausge­
richteten Studiengang studiert werden. Religionslehre 
darf nicht mit Sport verbunden werden. 

(2) Religionslehre kann nur als Evangelische oder Ka­
tholische Religionslehre gewählt werden. 

(3) Andere Unterrichtsfächer und andere Verbindungen 
von Unterrichtsfächern können im begründeten Aus­
nahmefall mit Genehmigung des Kultusministeriums ge­
wählt werden. 

§ 37 
Prüfungsleistungen 

(1) Die schriftliche Hausarbeit ist nach Wahl des Prüf­
lings in einem der beiden Unterrichtsfächer oder im be­
gründeten Ausnahmefall in Erziehungswissenschaft an­
zufertigen. 

(2) In den beiden Unterrichtsfächern und in Erzie­
hungswissenschaft ist jeweils eine Arbeit unter Aufsicht 
anzufertigen. In dem Unterrichtsfach, in dem die schriftli­
che Hausarbeit nicht angefertigt worden ist, ist zusätzlich 
eine Arbeit unter Aufsicht mit einer AufgabensteIlung aus 
der Didaktik des Faches anzufertigen; sofern die schriftli­
che Hausarbeit in Erziehungswissenschaft angefertigt 
worden ist, steht die Wahl des Faches frei. 

(3) In jedem der beiden Unterrichtsfächer und in Erzie­
hungswissenschaft ist jeweils eine mündliche Prüfung 
von 40 Minuten Dauer abzulegen. 

(4) Jeder Prüfling benennt für die Prüfung 

1. in Erziehungswissenschaft drei Teilgebiete, darunter 
mindestens zwei, aus denen keine Leistungsnachweise 
gemäß § 35 Abs. 3 vorgelegt worden sind, 

2. in jedem der beiden Unterrichtsfächer vier Teilgebiete, 
darunter jeweils mindestens drei, aus denen keine Lei­
stungsnachweise gemäß § 35 Abs. 4 vorgelegt worden 
sind. 

§ 38 
Ermittlung der Noten in den Fächern 

und in Erziehungswissenschaft 

(1) Bei der Ermittlung der Note in dem Unterrichtsfach, 
in dem die schriftliche Hausarbeit angefertigt worden ist, 
ist die Note für die mündliche Prüfung vierfach, die Note 
für die Arbeit unter Aufsicht zweifach zu gewichten. So­
fern in diesem Fach eine fachpraktische Prüfung abzule­
gen ist, wird die Note aus den in Satz 1 genannten Noten 
und der dreifach gewichteten Note der fachpraktischen 
Prüfung ermittelt. 

(2) Bei der Ermittlung der Note in dem Unterrichtsfach 
gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 sind die Noten für die Arbeiten 
unter Aufsicht jeweils einfach, die Note für die mündliche 
Prüfung zweifach zu gewichten. Sofern in einem Fach ei­
ne fachpraktische Prüfung abzulegen ist, wird die Note in 
diesem Fach aus den in Satz 1 genannten Noten und der 
zweifach gewichteten Note der fachpraktischen Prüfung 
ermittelt. 

(3) Bei der Ermittlung der Note in Erziehungswissen­
schaft ist die Note für die Arbeit unter Aufsicht einfach, 
die Note für die mündliche Prüfung zweifach zu gewich­
ten. 

§ 39 
Ermittlung der Note 

der Ersten Staatsprüfung 

(1) Bei der Ermittlung der Note der Ersten Staatsprü­
fung sind die Note der Hausarbeit und die Noten für die 
mündlichen Prüfungen jeweils vierfach, die Noten für die 
Arbeiten unter Aufsicht jeweils zweifach zu gewichten. 

(2) Sofern in einem Fach, in dem die schriftliche Haus­
arbeit angefertigt worden ist, eine fachpraktische Prüfung 
abzulegen ist, wird deren Note dreifach gewichtet der 
Summe der Noten nach Absatz 1 zugerechnet. Sofern in 
einem Fach gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 eine fachpraktische 
Prüfung abzulegen ist, wird deren Note vierfach gewichtet 
der Summe der Noten nach Absatz 1 zugerechnet. 
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Abschnitt III 


Lehramt für die Sekundarstufe II 


§40 

Studium für das Lehramt 

für die Sekundarstufe II 


(1) Das Studium für das Lehramt für die Sekundar­
stufe II hat eine Regelstudiendauer von acht Semestern 
(etwa 160, im Ausnahmefall bis zu 180 Semesterwochen­
stunden) und umfaßt das erziehungswissenschaftliche 
Studium und das Studium zweier Fächer; § 5 Abs. 3 bleibt 
unberührt. Bei Fächern, die in allen Schulformen der Se­
kundarstufe II unterrichtet werden, wird durch die Unter­
scheidung zwischen Unterrichtsfächern, beruflichen 
Fachrichtungen und sonderpädagogischen Fachrichtun­
gen das Studium des einzelnen Faches nicht auf eine be­
stimmte Schulform festgelegt. Die Schulformen des beruf­
lichen Schulwesens gelten insoweit als eine Schulform. 

(2) Von diesem Studium entfallen ein Fünftel auf Erzie­
hungswissenschaft und vier Fünftel auf zwei Fächer; 
Grundlage für die Berechnung des Anteils der Erzie­
hungswissenschaft sind in jedem Fall 160 Semesterwo­
chenstunden. 

Werden zwei Unterrichtsfächer gewählt, sind sie im 
Verhältnis von eins zu eins zu studieren. 

Werden zwei berufliche Fachrichtungen gewählt, sind 
sie im Verhältnis von zwei zu eins zu studieren. 

Werden eine berufliche Fachrichtung und ein Unter­
richtsfach gewählt, sind sie im Verhältnis von vier zu drei 
zu studieren (180 Semesterwochenstunden); bei einer Ver­
bindung der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissen­
schaft mit dem Unterrichtsfach Politik (Politikwissen­
schaft, Soziologie) sind diese im Verhältnis von zwei zu 
eins zu studieren (160 Semesterwochenstunden). 

Werden ein Unterrichtsfach und eine sonderpädagogi­
sche Fachrichtung gewählt, sind sie im Verhältnis von 
eins zu eins zu studieren. 

Werden eine berufliche Fachrichtung und eine sonder­
pädagogische Fachrichtung gewählt, sind sie im Verhält ­
nis von vier zu drei zu studieren. 

(3) In Erziehungswissenschaft sind zwei Leistungsnach­
weise vorzulegen, davon einer in allgemeiner Didaktik; ei ­
ner der beiden Leistungsnachweise ist aus einem Teilge­
biet des Hauptstudiums vorzulegen. 

(4) In beiden Fächern sind je drei Leistungsnachweise 
des Hauptstudiums vorzulegen, davon je einer aus der Di­
daktik des Faches. 

(5) Die Regelstudienzeit im Sinne von § 91 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. Abs. 6 WissHG umfaßt die Regelstudiendauer (acht 
Semester) und die Prüfungszeit (zwölf Monate). 

§41 
Praktika 

(1) Im Falle der Wahl einer beruflichen Fachrichtung 
gemäß § 42 Abs. 3 oder 4 ist eine fachpraktische Ausbil­
dung von zwölf Monaten abzuleisten; davon sind minde­
stens sechs Monate vor der Zulassung zur Ersten Staats­
prüfung nachzuweisen. Der Abschluß der fachpraktischen 
Ausbildung ist vor Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
nachzuweisen. 

(2) Im Falle der Wahl einer sonderpädagogischen Fach­
richtung gemäß § 42 Abs. 5 oder 6 ist ein Informations­
praktikum an Sonderschulen der jeweiligen sonder­
pädagogisehen Fachrichtung von mindestens drei Wochen 
nachzuweisen. 

§42 

Prüfungen in den Fächern 


(1) Die Prüfungen gemäß § 4 Abs.l Nr. 2 sind in zwei Fä­
chern abzulegen. 

(2) Folgende Unterrichtsfächer können gewählt werden: 

Biologie Niederländisch 
Chemie Pädagogik 
Deutsch Philosophie 

Englisch Physik 
Französisch Psychologie 
Geographie Rechtswissenschaft 
Geschichte Religionslehre 
Griechisch·) Russisch·) 
Informatik Solzialwissenschaften 
Italienisch·) (Politikwissenschaft, 
Kunst Soziologie, Wirtschafts­
Latein wissenschaft) 
Mathematik Spanisch·) 
Musik Sport 

Technik 

Die Fächer Griechisch, Italienisch, Niederländisch, 
Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Rechtswissenschaft, 
Russisch und Spanisch dürfen nicht miteinander verbun­
den werden. Technik darf nur mit Mathematik, Physik, 
Biologie oder Chemie verbunden werden. Religionslehre 
darf nicht mit Sport verbunden werden. 

(3) Folgende berufliche Fachrichtungen können mitein­
ander verbunden werden: 

Gruppe 1 	 Gruppe 2 

Wirtschaftswissenschaft 	 Spezielle Wirtschaftslehre 
mit 
1. 	Banken 

Handel 
Industrie 
Verkehr 
Versicherung 

und 
2. 	Absatz und Marketing 

Betriebswirtschaftliehe 
Finanzierungslehre 
Organisation und Büro­
kommunikation 
Betriebswirtschaftliehe 
Steuerlehre 
Unternehmensrechnung 
Wirtschaftliche Waren­
lehre 
Wirtschaftsgeographie 

Wirtschaftswissenschaft Wirtschaftsinformatik 

Maschinentechnik 	 Fahrzeugtechnik 
Fertigungstechnik 
Technische Informatik 
Versorgungstechnik 

Elektrotechnik 	 Energietechnik 
Nachrichtentechnik 
Technische Informatik 

Bautechnik 	 Hochbau 
Holztechnik 
Technische Informatik 
Tiefbau 

Chemietechnik Technische Informatik 

Textil- und Bekleidungs­ Technische Informatik 
technik 

Ernährungs- und Haus­ Lebensmitteltechnologie 
wirtschaftswissenschaft Technische Informatik 

Neben einer beruflichen Fachrichtung der Gruppe 1 
kann nur eine zugeordnete berufliche Fachrichtung der 
Gruppe 2 gewählt werden. Eine spezielle Wirtschaftslehre 
der Untergruppe 1 muß mit einer weiteren speziellen 
Wirtschaftslehre dieser Untergruppe oder mit einer spe­
ziellen Wirtschaftslehre der Untergruppe 2 verbunden 
werden. 

(4) Folgende berufliche Fachrichtungen und Unter­
richtsfächer, für deren Verbindung der Ausnahmefall ge­

') Vgl. § 14 Abs. 2 LABG 
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mäß § 40 Abs. 1 Satz 1 gilt, können miteinander verbunden 
werden: 

Gruppe 1 	 Gruppe 2 

Wirtschaftswissenschaft 	 Deutsch 
Englisch 
Französisch 
Mathematik 
Politik (Politikwissen­
schaft, Soziologie) 
Rechtswissenschaft 
Religionslehre 
Spanisch 
Sport 

(2) In den beiden Fächern sind jeweils zwei Arbeiten 

unter Aufsicht anzufertigen. In Erziehungswissenschaft 

ist eine Arbeit unter Aufsicht anzufertigen. 


(3) In den beiden Fächern ist jeweils eine mündliche 

Prüfung von 60 Minuten Dauer, in Erziehungswissen­

schaft ist eine mündliche Prüfung von 40 Minuten Dauer 

abzulegen. 


(4) Jeder Prüfling benennt für die Prüfung 

1. 	 in Erziehungswissenschaft drei Teilgebiete, darunter 

zwei, aus denen keine Leistungsnachweise gemäß § 40 

Abs. 3 vorgelegt worden sind, 


2. 	 in jedem der beiden Fächer fünf Teilgebiete, darunter 

jeweils mindestens drei, aus denen keine Leistungs­

nachweise gemäß § 40 Abs. 4 vorgelegt worden sind. 


(5) Werden zwei spezielle Wirtschaftslehren gewählt, 

sind für jede spezielle Wirtschaftslehre 


1. eine Arbeit unter Aufsicht anzufertigen und 

2. 	mindestens zwei Teilgebiete zu benennen. 

§44 

Ermittlung der Noten in den Fächern 


und in Erziehungswissenschaft 


(1) Bei der Ermittlung der Note in einem Fach sind die 
Note für die mündliche Prüfung zweifach und die Noten 
für die Arbeiten unter Aufsicht jeweils einfach zu gewich­ j
ten. Sofern in einem Fach eine fachpraktische Prüfung 
abzulegen ist, wird die Note in diesem Fach aus den in 
Satz 1 genannten Noten und der zweifach gewichteten No­
te der fachpraktischen Prüfung ermittelt. 

(2) Bei der Ermittlung der Note in Erziehungswissen­
schaft ist die Note für die Arbeit unter Aufsicht einfach, 
die Note für die mündliche Prüfung zweifach zu gewich­
ten. 

§45 

Ermittlung der Note 


der Ersten Staatsprüfung 


(1) Bei der Ermittlung der Note der Ersten Staatsprü­
fung sind die Note der Hausarbeit und die Noten für die 
mündlichen Prüfungen jeweils zweifach, die Noten für die 
Arbeiten unter Aufsicht jeweils einfach zu gewichten. 

(2) Sofern in einem Fach eine fachpraktische Prüfung 
abzulegen ist, wird deren Note zweifach gewichtet der 
Summe der Noten nach Absatz 1 zugerechnet. 

§46 

Erste Staatsprüfung für die Lehrämter 


für die Sekundarstufe 11 

und für die Sekundarstufe I 


(§ 10 Abs. 4 LABG) 


(1) Wer eine Erste Staatsprüfung für das Lehramt für 
die Sekundarstufe 11 in mindestens einem mit § 36 über­
einstimmenden Unterrichtsfach ablegt, kann im Rahmen 
dieser Prüfung die in der Ersten Staatsprüfung zu erfül­
lenden Voraussetzungen für den Erwerb der Befähigung 
zum Lehramt für die Sekundarstufe I nachweisen. 

(2) Jeder Prüfling hat auf der Grundlage eines entspre­
chenden Studiums im Umfang von etwa 20 Semesterwo­
chenstunden zusätzliche, auf das Lehramt für die Sekun­
darstufe I bezogene erziehungswissenschaftliche und in 
jedem Unterrichtsfach fachdidaktische Prüfungsleistun­
gen zu erbringen. In einem Unterrichtsfach ist eine zu­
sätzliche Arbeit unter Aufsicht mit vornehmlich fach­
didaktischer Aufgabenstellung anzufertigen; ferner wer­
den die mündlichen Prüfungen in Erziehungswissenschaft 
und im anderen Unterrichtsfach um je 15 Minuten verlän­
gert. Wird die Erste Staatsprüfung nur in einem mit § 36 
übereinstimmenden Fach abgelegt, ist in diesem Fach die 
zusätzliche Arbeit unter Aufsicht anzufertigen und die 
mündliche Prüfung zu verlängern. 

(3) Für die mündlichen Prüfungen werden jeweils zwei 
Teilgebiete der Erziehungswissenschaft und der Unter­
richtsfächer bei der Meldung zur Prüfung gemäß § 14 
Abs.2 Nr. 8 benannt. 

Maschinentechnik 
Elektrotechnik 
Bautechnik 
Chemietechnik 
Gestaltungstechnik 
Textil- und Bekleidungs­
technik 

Chemie 
Deutsch 
Englisch 
Mathematik 
Physik 
Religionslehre 
Sport 
Wirtschaftslehre/Politik 

Biotechnik Biologie 
Ernährungs- und Haus­ Chemie 
wirtschaftswissenschaft Deutsch 

Englisch 
Mathematik 
Physik 
Religionslehre 
Sport 
Wirtschaftslehre/Politik 

Sozialpädagogik 	 Deutsch 
Englisch 
Kunst 
Musik 
Psychologie 
Religionslehre 
Sport 

Neben einer beruflichen Fachrichtung der Gruppe 1 
kann nur ein zugeordnetes Unterrichtsfach der Gruppe 2 
gewählt werden. 

(5) Folgende Unterrichtsfächer und sonderpädagogische 
Fachrichtungen können miteinander verbunden werden: 

Gruppe 1 	 Gruppe 2 

Biologie Sondererziehung und Re­
Chemie habilitation 
Deutsch - der Blinden 
Englisch - der Erziehungsschwieri-
Französisch gen 
Geographie - der Gehörlosen 
Mathematik der Körperbehinderten 
Physik - der Lernbehinderten 
Religionslehre - der Schwerhörigen 
Sport der Sehbehinderten 

Neben einem Unterrichtsfach der Gruppe 1 kann nur ei ­
ne sonderpädagogische Fachrichtung der Gruppe 2 ge­
wählt werden. Englisch oder Französisch kann nicht ne­
ben Sondererziehung und Rehabilitation der Lernbehin­
derten gewählt werden. 

(6) Die in Absatz 4 genannten beruflichen Fachrichtun­
gen mit Ausnahme von Sozialpädagogik können mit einer 
der in Absatz 5 genannten sonderpädagogischen Fach­
richtungen verbunden werden. Dabei handelt es sich um 
Ausnahmefälle gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1. 

(7) Religionslehre kann nur als Evangelische oder Ka­
tholische Religionslehre gewählt werden. 

(8) Andere Fächer oder andere Verbindungen von Fä­
chern können in begründeten Ausnahmefällen mit Ge­
nehmigung des Kultusministeriums gewählt werden. 

§43 
Prüfungsleistungen 

(1) Die schriftliche Hausarbeit ist nach Wahl des Prüf­
lings in einem der beiden Fächer anzufertigen. 
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(4) Aus den auf das Lehramt für die Sekundarstufe I be­
zogenen Prüfungsleistungen ist eine Note zu ermitteln; 
dabei sind die Noten für die Arbeit unter Aufsicht und für 
die mündlichen Prüfungen in Erziehungswissenschaft 
und im Fach jeweils einfach zu gewichten. Diese Note ist 
bei der Ermittlung des Ergebnisses der Ersten Staatsprü­
fung für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 gemäß § 45 
Abs. 1 nicht zu berücksichtigen. 

(5) Die Erste Staatsprüfung für beide Lehrämter ist be­
standen, wenn die in § 26 genannten Voraussetzungen für 
jedes Lehramt erfüllt sind. Sind diese Voraussetzungen 
nur für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 erfüllt, so ist 
die Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt bestanden. 
Sind sie nur für das Lehramt für die Sekundarstufe I er­
füllt, so kann eine allein auf das Lehramt für die Sekun­
darstufe I ausgerichtete Erste Staatsprüfung abgelegt 
werden. 

Abschnitt IV 

Lehramt für Sonderpädagogik 

§47 
Informationspraktikum 

(1) Vor Aufnahme des Studiums der Sondererziehung 
und Rehabilitation ist ein mindestens sechswöchiges In­
formationspraktikum an Sonderschulen abzuleisten. Min­
destens drei Wochen dieses Praktikums sind an einer 
Sonderschule abzuleisten, die in der Regel der ersten son­
derpädagogischen Fachrichtung entspricht. Das Informa­
tionspraktikum soll einen Einblick in die Eigenart und die 
Unterrichtspraxis der Sonderschulen geben. Das Prakti­
kum steht unter der Leitung des zuständigen Schulleiters. 

(2) Auf Antrag kann eine mindestens sechsmonatige 
Tätigkeit in einer Einrichtung für Sondererziehung und 
Rehabilitation Behinderter als Informationspraktikum 
gemäß Absatz 1 anerkannt werden. Das Kultusministe­
rium bestimmt die für die Anerkennung zuständige Stelle. 

§48 
Studium für das Lehramt 

für Sonderpädagogik 

(1) Das Studium für das Lehramt für Sonderpädagogik 
hat eine Regelstudiendauer von acht Semestern (etwa 160 
Semesterwochenstunden) und umfaßt das erziehungswis­
senschaftIiche Studium, das Studium der Sondererzie­
hung und Rehabilitation und das Studium zweier Unter­
richtsfächer der Primarstufe oder das Studium eines 
Lernbereichs der Primarstufe oder das Studium eines Un­
terrichtsfaches der Sekundarstufe I. 

(2) Von diesem Studium entfallen ein Fünftel auf Erzie­
hungswissenschaft und vier Fünftel auf die Fächer. Wer­
den neben Sondererziehung und Rehabilitation (eine son­
derpädagogische Fachrichtung unter Einbeziehung von 
Studienanteilen einer weiteren sonderpädagogischen 
Fachrichtung) zwei Unterrichtsfächer der Primarstufe ge­
wählt, sind sie im Verhältnis von vier zu eins zu studieren. 
Wird neben Sondererziehung und Rehabilitation ein 
Lernbereich der Primarstufe oder ein Unterrichtsfach der 
Sekundarstufe I gewählt, sind sie im Verhältnis von zwei 
zu eins zu studieren. 

(3) Nach erfolgreichem Abschluß eines Lehramts­
studiums mit einer Ersten Staatsprüfung kann im Rah­
men eines Aufbaustudiums für das Lehramt für Sonder­
pädagogik auf den Nachweis schulpraktischer Studien ge­
mäß § 6 verzichtet werden, wenn eine mindestens dreimo­
natige Unterrichtstätigkeit an einer Sonderschule nachge­
wiesen wird. 

(4) In Erziehungswissenschaft sind zwei Leistungsnach­
weise vorzulegen, davon einer in allgemeiner Didaktik; ei­
ner der beiden Leistungsnachweise ist aus einem Teilge­
biet des Hauptstudiums vorzulegen. 

(5) In Sondererziehung und Rehabilitation sind aus ver­
schiedenen Teilgebieten des Hauptstudiums in der ersten 
sonderpädagogischen Fachrichtung vier Leistungsnach­
weise, davon je einer aus der Didaktik der Fachrichtung 
und aus der sonderpädagogischen Diagnostik, sowie in der 
weiteren sonderpädagogischen Fachrichtung ein Lei-

stungsnachweis aus der Pädagogik oder Didaktik vorzule­
gen. 

(6) Werden zwei Unterrichtsfächer der Primarstufe ge­
wählt, ist je ein Leistungsnachweis aus der Didaktik des 
Faches vorzulegen. Wird ein Lernbereich der Primarstufe 
oder ein Unterrichtsfach der Sekundarstufe I gewählt, 
sind zwei Leistungsnachweise aus Teilgebieten des 
Hauptstudiums vorzulegen, davon einer aus der Didaktik 
des Faches. 

(7) Die Regelstudienzeit im Sinne von § 91 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. Abs. 6 WissHG umfaßt die Regelstudiendauer (acht 
Semester) und die Prüfungszeit (zwölf Monate). 

§49 
Prüfungen in den Fächern 

(1) Die Prüfungen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 sind abzulegen 

1. in einer ersten sonderpädagogischen Fachrichtung, 
verbunden mit einer weiteren sonderpädagogischen 
Fachrichtung. Es können untereinander verbunden 
werden: 

Sondererziehung und Rehabilitation 
a) der Blinden (mit b, d, e, f oder i) 
b) der Erziehungsschwierigen (mit f oder i) 
c) der Gehörlosen (mit b, d, e oder f) 
d) der Geistigbehinderten (mit b, e, f, g, h oder i) 
e) der Körperbehinderten (mit b, d, f, g, h oder i) 
f) der Lernbehinderten (mit b, d oder i) 
g) der Schwerhörigen (mit b oder f) 
h) der Sehbehinderten (mit b, f oder i) 
i) der Sprachbehinderten (mit b oder f), 

2. a) in zwei Unterrichtsfächern der Primarstufe, und 
zwar 
aal entweder in Deutsch und Mathematik 
ab) oder in Deutsch oder Mathematik 

und in Kunst, Musik, Religionslehre, Sport oder 
Textilgestaltung 

oder 
b) in einem der folgenden Lernbereiche der Primar­

stufe: 
Sachunterricht Gesellschaftslehre 
Sachunterricht NaturwissenschaftlTechnik 
oder 

c) in einem der folgenden Unterrichtsfächer der Se­
kundarstufe I: 
Biologie 
Chemie 
Deutsch 
Englisch 
Geographie 
Geschichte 
Hauswirtschafts­
wissenschaft 
Kunst 
Mathematik 

Musik 
Physik 
Religionslehre 
Sozialwissenschaften (Poli­
tikwissenschaft, Soziologie, 
Wirtschaftswissenschaft) 
Sport 
Technik 
Textilgestaltung. 

(2) Englisch kann nicht neben Sondererziehung und Re­
habilitation der Geistigbehinderten oder neben Sonderer­
ziehung und Rehabilitation der Lernbehinderten gewählt 
werden. 

(3) Religionslehre kann nur als Evangelische oder Ka­
tholische Religionslehre gewählt werden. 

(4) Andere Unterrichtsfächer und andere Verbindungen 
von sonderpädagogischen Fachrichtungen können in be­
gründeten Ausnahmefällen mit Genehmigung des Kultus­
ministeriums gewählt werden. 

§50 
Prüfungsleistungen 

(1) Die schriftliche Hausarbeit ist in der gewählten er­
sten sonderpädagogischen Fachrichtung anzufertigen. 

(2) In Sondererziehung und Rehabilitation sind drei Ar­
beiten unter Aufsicht anzufertigen, und zwar eine mit ei­
ner AufgabensteIlung aus der ersten sonderpädagogi-
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sehen Fachrichtung, eine mit einer AufgabenstelJung aus 
der Didaktik der ersten sonderpädagogischen Fachrich­
tung und eine mit einer AufgabensteIlung aus der weite­
ren sonderpädagogischen Fachrichtung; wird die schriftli­
che Hausarbeit nicht im Bereich der Pädagogik der ersten 
sonderpädagogischen Fachrichtung angefertigt, so ist die 
AufgabensteIlung der erstgenannten Arbeit dieser Diszi­
plin zu entnehmen. In Erziehungswissenschaft ist eine 
Arbeit unter Aufsicht anzufertigen; eine weitere Arbeit 
unter Aufsicht ist entweder in dem Fach der Sekundarstu­
fe I oder in einem Lernbereich oder in einem der beiden 
Unterrichtsfächer der Primarstufe anzufertigen. 

(3) In Sondererziehung und Rehabilitation ist eine 
mündliche Prüfung von 80 Minuten Dauer mit 60 Minuten 
in der ersten und 20 Minuten in der weiteren sonder­
pädagogischen Fachrichtung abzulegen. Für jede der bei­
den sonderpädagogischen Fachrichtungen kann ein Pru­
fungsausschuß gebildet werden. In Erziehungswissen­
schaft ist eine mündliche Prüfung von 40 Minuten abzule­
gen; eine weitere mündliche Prüfung ist entweder in dem 
Unterrichtsfach der Sekundarstufe I oder im Lernbereich 
der Primarstufe (jeweils 40 Minuten) oder in jedem der 
beiden Unterrichtsfächer der Primarstufe (jeweils 20 Mi­
nuten) abzulegen. 

(4) Jeder Prüfling benennt für die Prüfung 

1. in Erziehungswissenschaft drei Teilgebiete, darunter 
mindestens zwei, aus denen keine Leistungsnachweise 
gemäß § 48 Abs. 4 vorgelegt worden sind, 

2. in Sondererziehung und Rehabilitation sechs Teilgebie­
te, und zwar vier in verschiedenen Disziplinen der er­
sten und zwei in verschiedenen Disziplinen der weite­
ren sonderpädagogischen Fachrichtung, darunter in der 
ersten sonderpädagogischen Fachrichtung mindestens 
zwei und in der weiteren sonderpädagogischen Fach­
richtung mindestens eines, aus denen keine Leistungs­
nachweise gemäß § 48 Abs. 5 vorgelegt worden sind, 

3. a) in zwei Unterrichtsfächern der Primarstufe je zwei 
Teilgebiete, darunter mindestens jeweils eines, aus 
dem kein Leistungsnachweis gemäß § 48 Abs. 6 
Satz 1 vorgelegt worden ist, 

b) in dem Lernbereich der Primarstufe oder einem 
Fach der Sekundarstufe I vier Teilgebiete, darunter 
mindestens drei, aus denen keine Leistungsnach­
weise gemäß § 48 Abs. 6 Satz 2 oder Satz 3 vorgelegt 
worden sind. 

§ 51 
Ermittlung der Noten in den Fächern 

und in Erziehungswissenschaft 

(1) Bei der Ermittlung der Note in Sondererziehung und 
Rehabilitation sind die Note für die mündliche Prüfung in 
der ersten sonderpädagogischen Fachrichtung zweifach, 
die Note für die mündliche Prüfung in der weiteren son­
derpädagogischen Fachrichtung und die Noten für die Ar­
beiten unter Aufsicht jeweils einfach zu gewichten. 

(2) Bei der Ermittlung der Note in dem Unterrichtsfach 
der Sekundarstufe I oder dem Lernbereich der Primarstu­
fe ist § 38 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) Bei der Ermittlung der Note in dem Unterrichtsfach 
der Primarstufe, in dem (He Arbeit unter Aufsicht angefer­
tigt wurde, ist § 33 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. In 
dem Unterrichtsfach der Primarstufe, in dem keine Arbeit 
unter Aufsicht angefertigt wurde, ist die Note der mündli­
chen Prüfung als Note für dieses Fach festzusetzen; sofern 
in diesem Fach eine fachpraktische Prüfung abzulegen ist, 
wird die Note in diesem Fach aus der zweifach gewichte­
ten Note für die mündliche Prüfung und der einfach ge­
wichteten Note für die fachpraktische Prüfung ermittelt. 

(4) Bei der Ermittlung der Note in Erziehungswissen­
schaft ist die Note für die Arbeit unter Aufsicht einfach, 
die Note für die mündliche Prüfung zweifach zu ge­
wichten. 

§52 
Ermittlung der Note 

der Ersten Staatsprüfung 

(1) Bei der Ermittlung der Note der Ersten Staatsprü­
fung, in die ein Lernbereich der Primarstufe oder ein Un-

terrichtsfach der Sekundarstufe I einbezogen ist, sind die 
Noten für die Hausarbeit und für die mündlichen Prüfun­
gen in der ersten sonderpädagogischen Fachrichtung, im 
Lernbereich oder Unterrichtsfach und in Erziehungswis­
senschaft jeweils vierfach, die Noten für die mündliche 
Prüfung in der weiteren sonderpädagogischen Fachrich­
tung und für die Arbeiten unter Aufsicht jeweils zweifach 
zu gewichten. Sofern in dem Unterrichtsfach der Sekun­
darstufe I eine fachpraktische Prüfung abzulegen ist, wird 
deren Note dreifach gewichtet der Summe der Noten nach 
Satz 1 zugerechnet. 

(2) Bei der Ermittlung der Note der Ersten Staatsprü­
fung, in die zwei Unterrichtsfächer für die Primarstufe 
einbezogen sind, sind die Noten für die Hausarbeit und für 
die mündlichen Prüfungen in der ersten sonderpädagogi­
schen Fachrichtung und in Erziehungswissenschaft je­
weils vierfach, für die Arbeiten unter Aufsicht sowie für 
die mündlichen Prüfungen in der weiteren sonderpädago­
gischen Fachrichtung und in den beiden Unterrichtsfä­
chern jeweils zweifach zu gewichten. Sofern in dem Un­
terrichtsfach der Primarstufe, in dem die schriftliche Ar­
beit unter Aufsicht angefertigt wurde, eine fachpraktiSChe 
Prüfung abzulegen ist, wird deren Note zweifach gewich­
tet der Summe der Noten nach Satz 1 zugerechnet. Sofern 
in dem Unterrichtsfach der Primarstufe, in dem keine Ar­
beit unter Aufsicht angefertigt wurde, eine fachpraktische 
Prüfung abzulegen ist, wird deren Note einfach gewichtet 
der Summe der Noten nach Satz 1 zugerechnet. 

Dritter Teil 

Besondere Vorschriften 
für die einzelnen Fächer 

§53 
Bereiche, Teilgebiete und Schwerpunkte 

(1) Jedes Prüfungsfach ist in Teilgebiete gegliedert, die 
zu Bereichen zusammengefaßt sind. Die Studien in einem 
Teilgebiet umfassen Lehrveranstaltungen im Umfang von 
in der Regel vier Semesterwochenstunden. 

(2) Eine Lehrveranstaltung kann mehreren Teilgebie­
ten, wenn es die Besonderheit eines Faches erfordert, 
auch mehreren Bereichen zugeordnet werden; die Zuord­
nung der einzelnen Lehrveranstaltung ist von der Hoch­
schule bekanntzumachen. Für den Nachweis des ord­
nungsgemäßen Studiums und für den Erwerb von Lei­
stungsnachweisen kann eine Lehrveranstaltung nur ein­
mal angerechnet werden. 

(3) In den Fächern, deren Besonderheiten dies erfor­
dern, ist zu jedem Prüfungsteilgebiet der besondere 
Schwerpunkt der Studien anzugeben. Der Bildung eines 
Schwerpunkts sollen in der Regel vertiefte Studien im 
Teilgebiet entsprechen. Die angegebenen Schwerpunkte 
der verschiedenen Teilgebiete sollen sich inhaltlich nicht 
überschneiden und dürfen sich nicht mit dem Thema der 
schriftlichen Hausarbeit decken. 

§54 
Fächerspezifische Vorschriften 

Besondere Vorschriften für die folgenden Prüfungs-
fächer werden in den Anlagen zu dieser Verordnung er- Anlagen 
lassen: 

1. Erziehungswissenschaft 

2. Biologie 

3. Chemie 

4. Deutsch 

5. Englisch 

6. Französisch 

7. Geographie 

8. Geschichte 

9. Griechisch 

10. Hauswirtschaftswissenschaft 

11. Informatik 

12. Italienisch 
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13. Kunst 

14. Latein 

15. Mathematik 

16. Musik 

17. Niederländisch 

18. Pädagogik 

19. Philosophie 

20. Physik 

21. Politik (nur in Verbindung mit der beruflichen Fach-
richtung Wirtschaftswissenschaft) 

22. Psychologie 

23. Rechtswissenschaft 

24. Evangelische Religionslehre 

25. Katholische Religionslehre 

26. Russisch 

27. Sozialwissenschaften 

28. Spanisch 

29. Sport 

30. Technik 

31. Textilgestaltung 

32. Lernbereich Sachunterricht Gesellschaftslehre 

33. Lernbereich Sachunterricht Naturwissenschaft! 
Technik 

34. Wirtschaftswissenschaft und Spezielle Wirtschafts­
lehre 

35. Maschinentechnik und Fahrzeugtechnik, Fertigungs­
technik, Versorgungstechnik 

36. Elektrotechnik und Energietechnik, Nachrichten­
technik 

37. Bautechnik und Hochbau, Tiefbau, Holztechnik 

38. Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft und 
Lebensmitteltechnologie 

39. Chemietechnik 

40. Gestaltungstechnik 

41. Textil- und Bekleidungstechnik 

42. Biotechnik 

43. Sozialpädagogik 

44. Sondererziehung und Rehabilitation 
- der Blinden 
- der Erziehungsschwierigen 
- der Gehörlosen 
- der Geistigbehinderten 
- der Körperbehinderten 
- der Lernbehinderten 

der Schwerhörigen 
..:. der Sehbehinderten 
- der Sprachbehinderten. 

Vierter Teil 

Sonder-, Übergangs- und Schlußvorschriften 

Abschnitt I 

Anerkennung von Prüfungen 
und Prüfungsleistungen 

§ 55 
Grundlage der Anerkennung 

Als Erste Staatsprüfung oder als Prüfung in Erzie­
hungswissenschaft oder in einem Fach können nur be­
standene Hochschulabschlußprüfungen oder Staatsprü­
fungen nach einem Studium in einem wissenschaftlichen 
Studiengang oder Prüfungsleistungen aus solchen Prü­
fungen anerkannt werden. 

§ 56 
Anerkennung von Prüfungsleistungen aus 

Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter 
(§4 LABG) 

(1) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Primarstufe werden folgende in einer anderen Ersten 
Staatsprüfung für ein Lehramt erbrachten Prüfungslei­
stungen als gleichwertig anerkannt: 

1. Prüfungs leistungen in Erziehungswissenschaft, 

2. a) Prüfungsleistungen in einem mit § 31 übereinstim­
menden Unterrichtsfach oder Lernbereich der Pri­
marstufe, 

b) Prüfungsleistungen in einem mit § 31 übereinstim­
menden Unterrichtsfach der Sekundarstufe r, 

c) Prüfungsleistungen in einem mit § 31 übereinstim­
menden Unterrichtsfach der Sekundarstufe H. 
Vor Anerkennung von Prüfungsleistungen aus einer 
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Se­
kundarstufe I oder aus einer Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt für die Sekundarstufe H ist eine auf 
die Primarstufe bezogene Arbeit unter Aufsicht an­
zufertigen. 

(2) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I werden folgende in einer anderen Ersten 
Staatsprüfung für ein Lehramt erbrachte Prüfungslei­
stungen als gleichwertig anerkannt: 

1. Prüfungsleistungen in Erziehungswissenschaft, 

2. Prüfungsleistungen in einem mit § 36 Abs. 1 überein­
stimmenden Unterrichtsfach, die in einer Ersten 
Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe im 
Schwerpunktfach oder in einer Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt für Sonderpädagogik in einem Unter­
richtsfach der Sekundarstufe I oder in einer Ersten 
Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe 
II erbracht worden sind. 
Vor Anerkennung von Prüfungsleistungen aus einer 
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Primar­
stufe oder aus einer Ersten Staatsprüfung für das Lehr­
amt für die Sekundarstufe II ist eine auf die Sekundar­
stufe I bezogene Arbeit unter Aufsicht anzufertigen. 

(3) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II werden folgende in einer anderen Er­
sten Staatsprüfung für das Lehramt erbrachte Prüfungs­
leistungen als gleichwertig anerkannt: 

1. Prüfungsleistungen in Erziehungswissenschaft, 

2. a) Prüfungsleistungen in einer mit § 42 Abs. 5 überein­
stimmenden ersten sonderpädagogischen Fachrich­
tung, 

b) Prüfungsleistungen in einen mit § 42 Abs. 2 überein­
stimmenden Unterrichtsfach der Sekundarstufe 1. 
Vor Anerkennung von Prüfungsleistungen aus einer 
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Se­
kundarstufe I ist eine auf die Sekundarstufe II bezo­
gene Arbeit unter Aufsicht anzufertigen und eine 
mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer abzule­
gen. 

(4) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für 
Sonderpädagogik werden folgende in einer anderen Er­
sten Staatsprüfung für ein Lehramt erbrachte Prüfungs­
leistungen als gleichwertig anerkannt: 

1. Prüfungsleistungen in Erziehungswissenschaft, 

2. a) Prüfungsleistungen in einem mit § 49 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe a übereinstimmenden Unterrichtsfach 
der Primarstufe, 

b) Prüfungsleistungen in einem mit § 49 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe b übereinstimmenden Lernbereich der 
Primarstufe, 

c) Prüfungsleistungen in einem mit § 49 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe c übereinstimmenden Schwerpunktfach 
der Primarstufe oder Unterrichtsfach der Sekundar­
stufe I oder der Sekundarstufe 1I. 

(5) Die Arbeiten unter Aufsicht gemäß Absatz 1 und 2 
sind vornehmlich fachdidaktisch, die Arbeit unter Auf­
sicht und die mündliche Prüfung gemäß Absatz 3 überwie-
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gend fachwissenschaftlich auszurichten. Der Arbeit unter 
Aufsicht gehen entsprechende Studien gemäß § 2 LABG 
voraus; der Umfang dieser Studien hängt von dem Maß 
der zusätzlich zu erwerbenden Kenntnisse ab. Im Falle 
des Absatz 3 sind zwei Leistungsnachweise des Hauptstu­
diums und ein qualifizierter Studiennachweis für die Se­
kundarstufe II zu erwerben. In Fällen, in denen keine Ar­
beit unter Aufsicht gefordert ist, kann die Anerkennung 
von dem Nachweis zusätzlicher fachwissenschaftlicher 
oder fachdidaktischer Studien abhängig gemacht werden. 

(6) Die Anerkennung erfolgt im Falle zusätzlich zu er­
bringender Prüfungsleistungen nur, wenn diese minde­
stens mit der Note "ausreichend" (4,0) bewertet worden 
sind. Die Noten der Arbeit unter Aufsicht und der mündli­
chen Prüfung sind gleich zu gewichten. Die Arbeit unter 
Aufsicht und die mündliche Prüfung können einmal wie­
derholt werden. §§ 16 bis 20 finden entsprechende Anwen­
dung. 

(7) Die Entscheidung nach den Absätzen 1 bis 6 trifft 
das zuständige Prüfungsamt. Die Note im Fach oder in Er­
ziehungswissenschaft ist zu übernehmen. Hängt die Aner­
kennung der Note im Fach davon ab, daß zusätzliche Prü­
fungsleistungen erbracht werden, so ist die Note im Fach 
zu gleichen Teilen aus der Vornote und der Gesamtnote 
der erbrachten zusätzlichen Prüfungsleistungen zu bilden. 

§57 
Anerkennung von Prüfungsleistungen 

aus Ersten Staatsprüfungen 
für schulformbezogene Lehrämter 

gemäß § 10 Abs. 3 LABG 

(1) Für eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt gemäß 
§ 4 LABG werden die in einer Ersten Staatsprüfung für 
ein schulformbezogenes Lehramt erbrachten erziehungs­
wissenschaftlichen Prüfungsleistungen als gleichwertige 
Prüfungsleistungen in Erziehungswissenschaft aner-_ 
kannt; vor einer Anerkennung ist eine mündliche Prüfung 
abzulegen, sofern das angestrebte Lehramt die Schulform, 
auf welche die bestandene Prüfung bezogen ist, nicht mit 
umfaßt. 

(2) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Primarstufe werden Prüfungsleistungen in einem mit § 31 
übereinstimmenden Unterrichtsfach als gleichwertig an­
erkannt, sofern sie in einer Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt an der Grundschule und Hauptschule oder an 
Sonderschulen im Wahlfach oder in einer Ersten Staats­
prüfung für das Lehramt an der Realschule oder in einer 
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium in 
einem Unterrichtsfach erbracht worden sind. Vor Aner­
kennung von Prüfungsleistungen aus einer Ersten Staats­
prüfung für das Lehramt an der Realschule oder aus einer 
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium ist 
eine auf die Primarstufe bezogene Arbeit unter Aufsicht 
anzufertigen. 

(3) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I werden Prüfungsleistungen in einem mit 
§ 36 Abs. 1 übereinstimmenden Unterrichtsfach als gleich­
wertig anerkannt, sofern sie in einer Ersten Staatsprü­
fung für das Lehramt an der Grundschule und Haupt­
schule oder an Sonderschulen im Wahlfach, in einer Er­
sten Staatsprüfung für das Lehramt an der Realschule 
oder am Gymnasium in einem Unterrichtsfach oder in ei­
ner Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an berufsbil­
denden Schulen im Wahlpflichtfach erbracht worden sind. 
Vor Anerkennung von PrüfungSleistungen aus einer Er­
sten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium oder 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen im Wahl­
pflichtfach ist eine auf die Sekundarstufe I bezogene Ar­
beit unter Aufsicht anzufertigen. 

(4) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe 11 werden Prüfungsleistungen in einem 
Unterrichtsfach, einer beruflichen Fachrichtung oder ei­
ner sonderpädagogiSChen Fachrichtung, die mit § 42 über­
einstimmt, als gleichwertig anerkannt, sofern sie in einer 
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium, in 
einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der Real­
schule in einem Unterrichtsfach, in einer Ersten Staats­
prüfung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in 
einer beruflichen Fachrichtung oder im Wahlpflichtfach 

oder in einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an 
Sonderschulen in einer sonderpädagogischen Fachrich­
tung erbracht worden sind. Vor Anerkennung von Prü­
fungsleistungen aus einer Ersten Staatsprüfung für das 
Lehramt an der Realschule sind eine auf die Sekundar­
stufe II bezogene Arbeit unter Aufsicht anzufertigen und 
eine mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer abzulegen. 
Diese Regelungen gelten entsprechend für eine auf die 
Lehrämter für die Sekundarstufe 11 und I bezogene Erste 
Staatsprüfung. 

(5) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für 
Sonderpädagogik werden Prüfungsleistungen in einem 
mit § 49 übereinstimmenden Unterrichtsfach oder in einer 
sonderpädagogischen Fachrichtung als gleichwertig aner­
kannt, sofern sie 
in einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der 
Grundschule und Hauptschule im Wahlfach, 
in einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der 
Realschule oder am Gymnasium in einem Unterrichts­
fach, 
in einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an berufs­
bildenden Schulen im Wahlpflichtfach oder 
in einer Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Sonder­
schulen in einem Wahlfach oder in einer sonderpädagogi­
schen Fachrichtung 
erbracht worden sind. 

(6) Die mündliche Prüfung gemäß Absatz 1 ist in Form 
eines Kolloquiums von 20 Minuten Dauer vor einem Prü­
fungsausschuß gemäß § 11 durchzuführen. Zweck der Prü­
fung ist der Nachweis von erziehungswissenschaftlichen 
Kenntnissen, die auf das angestrebte Lehramt bezogen 
sind. Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. Die 
Vorschriften des § 20 gelten entsprechend. Die Prüfung 
kann erst nach entsprechenden Studien gemäß § 2 LABG 
abgelegt werden; der Umfang dieser Studien hängt vom 
Maß der zusätzlich zu erwerbenden Kenntnisse ab. 

(7) Arbeiten unter Aufsicht gemäß Absatz 2 und 3 sind 
vornehmlich fachdidaktisch, die Arbeit unter Aufsicht und 
die mündliche Prüfung gemäß Absatz 4 überwiegend fach­
wissenschaftlich auszurichten. Der Arbeit unter Aufsicht 
und der mündlichen Prüfung gehen entsprechende Stu­
dien gemäß § 2 LABG voraus; der Umfang dieser Studien 
hängt von dem Maß der zusätzlich zu erwerbenden 
Kenntnisse ab. Im Falle des Absatz 4 sind zwei fachwis­
senschaftliehe Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
und ein quallfizierter fachwissenschaftlicher Studien­
nachweis für die Sekundarstufe 11 zu erwerben. 

(6) § 56 Abs. 6 und 7 gilt entsprechend. 

§56 
Anerkennung der Hausarbeit 

(1) Als schriftliche Hausarbeit wird eine Arbeit aner­
kannt, die nach einem wissenschaftlichen Studium in ei­
ner bestandenen Prüfung zum Erwerb eines akademi­
schen Grades oder in einer bestandenen Hochschulab­
schlußprüfung angefertigt worden ist, wenn sie in einem 
der Fächer des angestrebten Lehramts geschrieben wor­
den ist und Arbeiten dieser Art nach ihrer Anspruchshöhe 
grundsätzlich als gleichwertig zu erachten sind. Dies gilt 
auch für eine Hausarbeit aus einer Staatsprüfung, die in 
einem dem angestrebten Lehramt gemäß § 4 LABG ent­
sprechenden schulformbezogenen Lehramt oder in einem 
sonstigen Lehramt derselben Stufe in Erziehungswissen­
schaft oder in einem der Fächer des angestrebten Lehr­
amts geschrieben worden ist. Die Anerkennungsentschei­
dung, die die Note aus dem vorangegangenen Prüfungs­
verfahren übernimmt, trifft das Prüfungsamt. 

(2) Eine Hausarbeit, die in einer Staatsprüfung für ein 
dem angestrebten Lehramt gemäß § 4 LABG nicht ent­
sprechendes stufenbezogenes oder schulformbezogenes 
Lehramt in Erziehungswissenschaft oder in einem der Fä­
cher des angestrebten Lehramts angefertigt worden ist, 
kann auf Antrag als Hausarbeit anerkannt werden, sofern 
sie den Anforderungen entspricht, die an Hausarbeiten 
für das angestrebte Lehramt gestellt werden. Das Prü­
fungsamt beauftragt ein Mitglied aus dem Bereich der 
Hochschule, das bisher die Arbeit nicht bewertet hat, ein 
Gutachten über die eingereichte Arbeit zu erstatten. Auf 
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der Grundlage des Gutachtens entscheidet das Prüfungs­
amt über die Anerkennung und die Note. 

(3) Das Kultusministerium erläßt die erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften. 

§ 59 
Anerkennung von Lehramtsbefähigungen 

und Prüfungen 

(1) Das Kultusministerium oder die von ihm durch 
Rechtsverordnung zu bestimmende Schulaufsichtsbehör­
de kann im Einzelfall Lehramtsprüfungen oder eine ande­
re für ein Lehramt geeignete Prüfung als Befähigung für 
ein entsprechendes Lehramt im Sinne des Lehrerausbil­
dungsgesetzes, als Erste Staatsprüfung für ein entspre­
chendes Lehramt im Sinne des Lehrerausbildungsgeset­
zes oder als Prüfungsteil im Rahmen einer Ersten Staats­
prüfung für ein entsprechendes Lehramt im Sinne des 
Lehrerausbildungsgesetzes oder als Erweiterungsprüfung 
anerkennen. Wird in einer Prüfung, die als Erste Staats­
prüfung für ein Lehramt anerkannt werden kann, ein er­
ziehungswissenschaftliches Studium nicht nachgewiesen, 
muß der Nachweis im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung 
erbracht werden. 

(2) Die Anerkennung kann im Einzelfall davon abhän­
gig gemacht werden, daß die Lehramtsprüfung oder die 
sonstige Prüfung den Anforderungen des angestrebten 
Lehramts entspricht. Sie kann mit Einschränkungen aus­
gesprochen und mit der Auflage verbunden werden, wei­
tere Studienleistungen und Prüfungsleistungen zu erbrin­
gen. 

Abschnitt II 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 60 
Übergangsvorschriften 

(1) Studierende, die sich im Wintersemester 1980/81 in 
einem Studium für ein Lehramt befanden, legen die Erste 
Staatsprüfung noch nach den Ordnungen der Ersten 
Staatsprüfung für die einzelnen Lehrämter vom 13. Fe­
bruar 1976 (GAB!. NW. S. 86) ab; haben sie ihr Studium 
nach dem 1. Mai 1975 aufgenommen, können sie die Erste 
Staatsprüfung nach den Bestimmungen dieser Verord­
nung ablegen. Prüflinge, die vor Inkrafttreten dieser Ver­
ordnung eine Prüfungsleistung gemäß einer der Ordnun­
gen vom 13. Februar 1976 erbracht haben, legen die ge­
samte Erste Staatsprüfung nach den bisherigen Vor­
schriften ab. 

(2) Studierende, die nach Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz ei­
ne Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekun­
darstufe II gemäß der Ordnung der Ersten Staatsprüfung 
für dieses Lehramt vom 13. Februar 1976 ablegen, können 
im Rahmen dieser Prüfung in entsprechender Anwen­
dung von § 46 Abs. 1 bis 4 die in der Ersten Staatsprüfung 
zu erfüllenden Voraussetzungen für den Erwerb der Befä­
higung zum Lehramt für die Sekundarstufe I nachweisen. 

(3) Für Studierende, die im Sommersemester 1981 das 
Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe I oder für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II aufgenommen ha­
ben, finden hinsichtlich der Studienquantitäten, der Fä­
cher und der Fächerverbindungen § 4 Abs. 2 und § 6 der 
entsprechenden Ordnung vom 13. Februar 1976 Anwen­
dung; im übrigen gelten die Bestimmungen dieser Verord­
nung. 

(4) Eine Wiederholungsprüfung ist nach derselben Prü­
fungsordnung wie die nicht bestandene Prüfung abzule­
gen. 

(5) § 27 Abs. 1 und 2 findet Anwendung auf alle bei In­
krafttreten der Rechtsverordnung noch nicht abgeschlos­
senen Prüfungsverfahren. 

(6) Die Befähigung zu einem weiteren Lehramt gemäß 
§ 2 Buchstabe b kann auch gemäß §§ 10 Abs. 2, 29 Abs. 3 
und 4 LABG erworben werden. 

(7) Die fortgeltenden Bestimmungen über Erweite­
rungsprüfungen zu schulformbezogenen Lehrämtern tre­
ten am 31. Dezember 1991 außer Kraft. Bewerberinnen 
und Bewerber, die bis zum 30 Juni 1991 einen Antrag ge­
stellt haben, werden zu einer Erweiterungsprüfung zu ei­
nem schulformbezogenen Lehramt auf der Grundlage der 
fortgeltenden Bestimmungen zugelassen. 

(8) Studierende, die nach erfolgreich abgeschlossenem 
Grundstudium (§ 7 Abs. 1 und 3) spätestens im Winterse­
mester 1990/91 in das Hauptstudium eintreten, werden ab­
weichend von § 13 Abs. 1 Satz 1 und § 15 Abs. 2 auf ihren 
Antrag zur Ersten Staatsprüfung auch dann zugelassen, 
wenn sie die Voraussetzungen eines ordnungsgemäßen 
Hauptstudiums (§ 14 Abs. 2 Nr. 6, 7, 8; Abs. 3 Nr. 5, 7, 8) 
noch nicht nachweisen können. Die Zulassung erstreckt 
sich bis zum vollständigen Nachweis des ordnungsgemä­
ßen Hauptstudiums auf die Anfertigung der schriftlichen 
Hausarbeit (§ 17). Wird der Nachweis des ordnungsgemä­
ßen Hauptstudiums nicht innerhalb von zwei Jahren nach 
Abgabe der Hausarbeit geführt, verliert die Zulassung 
rückwirkend ihre Wirksamkeit. 
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§ 6P)2)3)<)') 	 Artikel II 

Inkrafttreten Die durch Artikel I Nr.7 nach § 61 angefügten Anlagen") gelten nicht für 
Studierende, die sich im Sommersemester 1985 im Land Nordrhein-West­

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung falen in einem Lehramtsstudium befanden; diese Studierenden legen die 
Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung nochin Kraft. nach den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im 
Wintersemester 1984/85 oder im Sommersemester 1985 aufgenommen hat, 

1) 	Diese Vorschrift betrifft die am 1. September 1981 in Kraft getretene Ver­
ordnung vom 22. Juli 1981 (GV. NW. S. 430). 

2) 	 Die Bestimmungen der §§ 6, 7, 8, 30, 35,40,48 und 54 sowie die nach § 61 an­
gefügten Anlagen·), ausgenommen die jeweils in Nummer 1 der Anlagen 
13,16 und 31 getroffenen Regelungen über die Durchführung der fachprak­
tischen Prüfung in den Unterrichtsfächern Kunst, Musik und Textilgestal­
tung, sind am 9. Februar 1985 in Kraft getreten; sie gelten nicht für Studie­
rende, die sich im Wintersemester1984/85 im Land Nordrhein-Westfalen in 
einem Lehramtsstudium befanden; diese Studierenden legen die Erste 
Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung noch nach 
den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im Sommer­
semester 1984 oder im Wintersemester 1984/85 aufgenommen hat, kann die 
Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänderten Bestim­
mungen ablegen, sofern an der Hochschule, an der er studiert, die notwen­
digen Voraussetzungen (Studienpläne, Studienordnungen) dafür vorliegen. 
.) Erziehungswissenschaft (Anlage 1) 

Biologie (Anlage 2) 
Chemie (Anlage 3) 
Deutsch (Anlage 4) 
Englisch (Anlage 5) 
Französisch (Anlage 6) 
Geographie (Anlage 7) 
Geschichte (Anlage 8) 
Griechisch (Anlage 9) 
Hauswirtschaftswissenschaft (Anlage 10) 
Italienisch (Anlage 12) 
Kunst (Anlage 13) 
Latein (Anlage 14) 
Mathematik (Anlage 15) 
Musik (Anlage 16) 
Niederländisch (Anlage 17) 
Pädagogik (Anlage 18) 
Philosophie (Anlage 19) 
Physik (Anlage 20) 
Russisch (Anlage 26) 
Spanisch (Anlage 28) 
Textilgestaltung (Anlage 31) 
Lernbereich Sachunterricht Gesellschaftslehre (Anlage 32) 
Lernbereich Sachunterricht NaturwissenschaftlTechnik (Anlage 33) 
Wirtschaftswissenschaft und Spezielle Wirtschaftslehre (Anlage 34) 
Elektrolechnik und Energietechnik, Nachrichtentechnik (Anlage 36) 
Gestaltungstechnik (Anjage 40) 
Sozialpädagogik (Anlage 43) 
Sondererziehung und Rehabilitation 

der Blinden 

der Erziehungsschwierigen 

der Gehörlosen 

der Geistigbehinderten 


- der Körperbehinderten 

- der Lernbehinderten 

- der Schwerhörigen 

- der Sehbehinderten 

- der Sprachbehinderten (Anlage 44) 


3) 	Die am 13. Juni 1985 in Kraft getretene Zweite Verordnung zurÄnderung 
der Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehräm~r an Schulen vom 
24. April 1985 (GV. NW. S. 426) enthält in Artikel II eine Ubergangsregelung 
mit folgendem Wortlaut: 

kann die Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänder­
ten Bestimmungen ablegen, sofern an der Hochschule, an der studiert wor­
den iSt, die notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne, Studienordnun­
gen) dafür vorliegen. 
") Politik (Anlage 21) 

Rechtswissenschaft (Anlage 23) 
Evangelische Religionslehre (Anlage 24) 
Katholische Religionslehre (Anlage 25) 
Maschinentechnik und Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik, Versor­
gungstechnik (Anlage 35) 
Bautechnik und Hochbau, Tiefbau (Anlage 37) 

4) 	 Die am 15. November 1985 in Kraft getretene Dritte Verordnung zur Ände­
rung der Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Scltulen 
vom 27. September 1985 (GV. NW. S. 601) enthält in Artikel II eine Über­
gangsregelung mit folgendem Wortlaut: 

ArtikelIl 

Die durch Artikel I Nr. 6 nach § 61 angefügten Anlagen') gelten nicht für 
Studierende, die sich im Wintersemester 1985/86 im Land Nordrhein-West­
falen in einem Lehramtsstudium befanden; diese Studierenden legen die 
Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung noch 
nach den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im 
Sommersemester 1985 oder im Wintersemester 1985/86 aufgenommen hat, 
kann die Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänder­
ten Bestimmungen abJegen, sofern an der Hochschule, an der studiert wor­
den iSt, die notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne, Studienordnun­
gen) dafür vorliegen. 
') 	Sozialwissenschaften (Anlage 27) 


Sport (Anlage 29) 

Ernährungs- und Hauswirtschaftawissenschaft (Anlage 38) 

Chemietechnlk (Anlage 39) 


5) 	Die am 31. Juli 1986 in Kraft getretene Verordnung zur Änderung der Ord­
nung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen vom 20. Juni 
1986 (GV. NW. S. 529) enthält in Artikel II eine Übergangsregelung mit fol­
gendem Wortlaut: 

Artikel II 

Die durch Artikel I nach § 61 angefügten Anlagen·) gelten nicht für Studie­
rende, die sich im Sommersemester 1988 im Land Nordrhein-Westfalen in 
einem Lehramtsstudium befanden; diese Studierenden legen die Erste 
Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung noch nach 
den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im Winter­
semester 1985/86 oder im Sommersemester 1986 aufgenommen hat, kann 
die Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänderten Be­
stimmungen ablegen, sofern an der Hochschule, an der studiert worden ist, 
die notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne, Studienordnungen) da­
für vorliegen. 
') 	Informatik (Anlage 11) 


Psychologie (Anlage 22) 

Technik (Anlage 30) 

Textil- und Bekleidungstechnik (Anlage 41) 

Biotechnik (Anlage 42) 
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Anlage 1*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Prüfungsfach 

Erziehungswissenschaft 
mit den Abschlüssen: 
Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Primarstufe 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 
- für das Lehramt für Sonderpädagogik 

1. 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studien lei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung var­
aus: 

Bereich Teilgebiet 

A Erziehung und 1 Konzepte und Methoden der 
Bildung Erziehungswissenschaft 

2 	Erziehungs- und Bildungs­
theorien unter historischen 
und systematischen Aspekten 

3 	Phirosophische und anthro­
pologische Grundfragen der 
Erziehung 

B Entwicklung und Entwicklungspsychologische 
Lernen Voraussetzungen für Erzie­

hung und Unterricht 
2 	Lernpsychologische Voraus­

setzungen für Erziehung und 
Unterricht 

3 	Begabung und Intelligenz 

C Gesellschaftliche 1 Kulturelle Wertorientierung 
Voraussetzungen und ihre Auswirkungen auf 
der Erziehung die Schule, insbesondere Ur­

sachen und Folgen der Migra­
tion 

2 	Sozialer Wandel und seine 
Auswirkungen auf das Erzie­
hungswesen 

3 	Sozialisationstheorien, insbe­
sondere Theorien schulischer 
Sozialisation 

D Institutionen und Geschichte des Bildungswe­
Organisations­ sens 
formen des Bil­ 2 Bildungswesen und Bildungs­
dungswesens politik in der Bundesrepublik 

Deutschland 
3 Organisation einzelner Bil­

dungs- und Erziehungsein­
richtungen (einsch!. der recht­
lichen Bedingungen) 

E 	Unterricht und Didaktik und Curriculument­
allgemeine wicklung 
Didaktik 2 Unterrichtsplanung und -or­

ganisation 
3 	Lernprozeßanalyse; Lei­

stungsförderung und -bewer­
tung 

2. 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hophschule kann 
die Studienordnung ein weiteres Teilgebiet vorsehen. 

3. 	 Innerhalb des in Nr. 1 durch die Angabe der Bereiche 
festgelegten Rahmens sind geeignete gesellschaftswis­
senschaftliche Studien (Philosophie. Politikwissen­
schaft, Psychologie. Soziologie oder Rechtswissen­
schaft) in das erziehungswissenschaftliche Studium 
einzubeziehen. 

4. 	Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in C 1 und in je einem Teilgebiet 
der Bereiche A. B. D und E sowie in einem weiteren 
Teilgebiet aus einem beliebigen Bereich nachzuweisen . 

•) GülUg ab SS 11185 

5. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 3 
(Lehramt für die Primarstufe), § 35 Abs. 3 (Lehramt für 
die Sekundarstufe I), § 40 Abs. 3 (Lehramt für die Se­
kundarstufe II) oder gemäß § 48 Abs. 4 (Lehramt für 
Sonderpädagogik) Leistungsnachweise vorzulegen; da­
von einer aus dem Bereich E, der zweite aus einem 
Teilgebiet der Bereiche Abis D. Einer der beiden Lei­
stungsnachweise ist aus dem Hauptstudium vorzule­
gen. Der Leistungsnachweis aus dem Bereich E ist in 
Lehrveranstaltungen zu erwerben, die die besonderen 
Anforderungen des jeweiligen Lehramtes berücksich­
tigen. Prüflinge für das Lehramt für die Primarstufe 
und Prüflinge für das Lehramt für Sonderpädagogik, 
die zwei Unterrichtsfächer der Primarstufe gewählt 
haben, legen einen Leistungsnachweis über die Didak­
tik des Anfangsunterrichts vor. Prüflinge, die eine be­
rufliche Fachrichtung studieren, legen einen Lei­
stungsnachweis vor, der Probleme der beruflichen Bil­
dung zum Gegenstand hat. 

6. 	Für die Prüfung benennt der Prüfling drei Teilgebiete 
aus drei verschiedenen Bereichen, darunter ein Teilge­
biet aus dem Bereich B oder E. Aus mindestens zweien 
dieser drei Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise vorgelegt worden sein. Zu jedem Teil­
gebiet gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt 
seiner Studien an. Der Schwerpunkt eines Teilgebiets 
des Bereichs B oder E muß sich auf das angestrebte 
Lehramt beziehen. 

AnJage 2*) 
zu § 54b LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Biologie 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 


Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


AllgemE'ines 

1.1 	 Studienleistungen in den fachwissenschaftlichen Teil­
gebieten des Hauf studiums sind nach näherer Be­
stimmung in rier Studienordnung im Rahmen von 
Praktika oder Übungen zu erbringen. Unter der Vor­
aussetzung, daß die Hochschule in einem der Teilge­
biete keine Übung oder kein Praktikum anbieten 
kann, sowie unter der Voraussetzung, daß der Umfang 
des Seminars dem einer Übung oder eines Praktikums 
entspricht, kann höchstens eine Obung oder ein Prak­
tikum durch ein Seminar ersetzt werden. 

1.2 	Die Studienordnung kann die Zulassung zu einem 
Praktikum des Hauptstudiums von dem Nachweis be­
stimmter Vorkenntnisse im experimentellen Bereich 
abhängig machen. 

1.3 	Werden in einer schriftlichen Hausarbeit experimen­
telle Arbeiten oder Untersuchungen mit Datenerhe­
bungen durchgeführt, so geschieht dies unter Anlei­
tung und Aufsicht des Themenstellers. Die experimen­
tellen Arbeiten unterliegen den örtlichen Betriebs­
und Sicherheitsbestimmungen. 

2 	 Grundstudium 
2.1 	 Das Grundstudium führt in das Gesamtgebiet des Fa­

ches ein und ist nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung dem jeweiligen Lehramt entsprechend 
auszugestalten. Zum Grundstudium gehören minde­
stens: 
1. 	 Einführung in die Botanik (mit Obungen) 
2. 	 Einführung in die Zoologie (mit Obungen) 
3. Einführung in die Allgemeine Biologie (mit Obun­

gen). 
Für das Grundstudium kann eine Einführung in die 
Didaktik der Biologie vorgesehen werden. 

.) Gültill ab SS IIIU 
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2.2 Während des Grundstudiums ist die Teilnahme an 
mindestens zwei, höchstens fünf eintägigen Exkursio­
nen verpflichtend, die auch als halbtägige Exkursio­
nen durchgeführt werden können. Nähere Bestim­
mungen trifft die Studienordnung der Hochschule. 

2.3 Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen 
kann nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung von dem Nachweis der für die Teilnahme erfor­
derlichen Kenntnisse in Chemie und Physik abhängig 
gemacht werden. 

2.4 Das Grundstudium soll mit einer Zwischenprüfung 
abschließen. 

3 Lehramt für die Sekundarstufe I 

3.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Allgemeine 1 Zellbiologie 
Biologie 2 Genetik 

3 Ökologie 

B Botanik 1 Morphologie und Evolution 
der Pflanzen 

2 Physioiogie der Pflanzen 

C Zoologie 1 Morphologie und Evolution 
der Tiere 

2 Physiologie und Ethologie der 
Tiere 

D Humanbiologie 1 Anatomie und Physiologie der 
Menschen 

2 Anthropologie und Humange­
netik 

E Didaktik der 1 Allgemeine Biologiedidaktik 
Biologie 2 Spezielle Biologiedidaktik 

3.2 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung ein weiteres Teilgebiet vor­
sehen. 

3.3 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je ei­
nem Teilgebiet der Bereiche Abis E nachzuweisen. 
Wenn das Teilgebiet BI nachgewiesen wird, ist das 
Teilgebiet C 2 nachzuweisen. Wenn das Teilgebiet B2 
nachgewiesen wird, ist das Teilgebiet CI nachzuwei­
sen. Eines der nachzuweisenden Teilgebiete kann das 
Teilgebiet nach Nr. 3.2 sein. 

3.4 Über mindestens fünf, höchstens zehn Exkursionsta­
ge, die nach näherer Bestimmung in der Studie nord­
nung zu mehrtägigen Exkursionen zusammengefaßt 
werden können, ist ein qualifizierter Studiennachweis 
vorzulegen. 

3.5 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon einer aus einem der Bereiche Abis D und 
der andere aus dem Bereich E. 

3.6 Zusätzlich sind nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung mindestens zwei, höchstens drei qualifi­
zierte Studiennachweise aus den Teilgebieten des 
Hauptstudiums vorzulegen, aus denen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 3.5 vorgelegt werden. 

3.7 Für die Prüfung benennt der Prüfling vier Teilgebiete 
aus vier verschiedenen Bereichen. Eines der Prü­
fungsteilgebiete kann das Teilgebiet nach Nr. 3.2 sein. 
Bei der Wahl der Teilgebiete ist eine einseitige Festle­
gung auf Teilgebiete botanischer oder zoologischer! 
humanbiologischer Ausrichtung auszuschließen. Ist 
gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 zusätzlich eine Arbeit unter 
Aufsicht mit einer AufgabensteIlung aus der Didaktik 

des Faches anzufertigen, so muß eines der Prüfungs­
teilgebiete dem Bereich E entnommen werden. 

4 Lehramt für Sekundarstufe II 

4.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Allgemeine 1 Zellbiologie 
Biologie I 2 Genetik 

B Botanik und 
Mikrobiologie 

C Zoologie und 
Humanbiologie 

D Allgemeine 
Biologie II 

E Didaktik der 
Biologie 

3 Biochemie 

Morphologie und Evolution 
der Pflanzen 

2 Pflanzenphysiologie 
3 Mikrobiologie 

Morphologie und Evolution 
der Tiere 

2 Tierphysiologie 
3 Neurobiologie und Ethologie 
4 Humanbiologie! Anthropolo-

gie 

1 Entwicklungsbiologie 
2 Ökologie 

1 Allgemeine Biologiedidaktik 
2 Spezielle Biologiedidaktik: 

Didaktik einzelner Teil­
gebiete 

4.2 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung ein weiteres Teilgebiet vor­
sehen. 

4.3 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je ei­
nem Teilgebiet der Bereiche Abis E sowie Studien in 
zwei weiteren Teilgebieten aus zweien der Bereiche A 
bis C nachzuweisen. Mikrobiologie und Humanbiolo­
gie/Anthropologie dürfen nicht als einziges Teilgebiet 
des jeweiligen Bereichs studiert werden. Eines der 
nachzuweisenden Teilgebiete kann das Teilgebiet 
nach Nr. 4.2 sein. 

4.4 Über mindestens fünf, höchstens 16 Exkursionstage, 
die nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
zu mehrtägigen Exkursionen zusammengefaßt werden 
können, ist ein qualifizierter Studiennachweis vorzule­
gen. 

4.5 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon zwei aus zweien der Bereiche Abis D, der 
dritte aus dem Bereich E. 

4.6 Zusätzlich sind nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung mindestens zwei, höchstens vier qualifi­
zierte Studiennachweise aus den Teilgebieten des 
Hauptstudiums vorzulegen, aus denen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 4.5 vorgelegt werden. 

4.7 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
aus mindestens vier Bereichen, darunter mindestens 
drei, aus denen keine Leistungsnachweise nach Nr. 4.5 
vorgelegt worden sind. Aus den Bereichen A, B oder C 
können zwei Teilgebiete benannt werden. Eines der 
fünf Prüfungsteilgebiete kann das Teilgebiet nach Nr. 
4.2 sein. Bei der Wahl der Teilgebiete ist eine einsei­
tige Festlegung auf Teilgebiete botanischer oder zoo­
logischer!humanbiologischer Ausrichtung auszu­
schließen. 

4.8 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien seiner Prüfungsteilgebiete besondere Schwer­
punkte. 

\ 
/ 
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Anlage 3*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Chemie 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 


Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


Allgemeines 

1.1 	 Die Studienleistungen, die in Praktika zu erbringen 
sind, umfassen etwa die Hälfte der für den jeweiligen 
Studiengang zur Verfügung stehenden Semesterwo­
chenstunden. 

1.2 	Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen 
des Grundstudiums kann nach näherer Bestimmung 
in der Studienordnung von dem Nachweis der für die 
Teilnahme erforderlichen Kenntnisse in Physik und 
Mathematik abhängig gemacht werden. 

1.3 	Das Grundstudium soll mit einer Zwischenprüfung 
abschließen. 

1.4 	Grundlage einer schriftlichen Hausarbeit im Unter­
richtsfach Chemie ist in der Regel eine experimentelle 
Arbeit in einem Laboratorium der Hochschule. Alle 
dazu notwendigen Versuchsreihen oder empirischen 
Datenerhebungen werden unter Anleitung und Auf­
sicht des Themenstellers durchgeführt. Die experi­
mentellen Arbeiten unterliegen den örtlichen Be­
triebs- und Sicherheitsbestimmungen. 

2 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­
gebiete: 
1. 	 Einführung in die Anorganische Chemie 
2. 	 Einführung in die Organische Chemie oder Allge­

meine Chemie 
3. Einführung in die Didaktik der Chemie. 
Während des Grundstudiums ist das Chemische Prak­
tikum I abzuleisten; es vermittelt Studieninhalte aus 
einem oder mehreren Teilgebieten der Fachwissen­
schaft und wird auf das Studium dieser Teilgebiete an­
gerechnet. 

2.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 	Anorganische 1 Chemie der Metalle 

Chemie 
 2 Chemie der Nichtmetalle 

B . Organische Reaktionsmechanismen 
Chemie 2 Synthesen 

C Andere Gebiete 1 Physikalische Chemie 
der Chemie 2 Teilgebiete nach Maßgabe des 

Lehrangebots der Hochschu­
le, z. B. Analytische Chemie, 
Biochemie, Lebensmittelche­
mie, Technische Chemie 

D Didaktik der 1 Voraussetzungen, Ziele, Me­
Chemie thoden und Medien des Che­

mieunterrichts 
2 Schulorientiertes Experimen­

tieren 

2.3 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung weitere Teilgebiete vorse­
hen. 

2.4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je ei­
nem Teilgebiet der Bereiche A, B, C und D nachzuwei­
sen. 

') Gültig ab SS 1985 

2.5 	Während des Hauptstudiums sind folgende Praktika 
abzuleisten: 
1. 	Chemisches Praktikum Ir; 

es ergänzt das Chemische Praktikum I, vermittelt 
Studieninhalte aus einem oder mehreren Teilgebie­
ten der Fachwissenschaft und wird auf das Studium 
dieser Teilgebiete angerechnet. 

2. 	Schulorientiertes Experimentieren (Teilgebiet D2). 
Über die Praktika sind qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen. 

2.6 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon einer aus einem der Bereiche A, Bund C 
und der andere aus dem Bereich D. 

2.7 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
gemäß Nr. 2.2 aus den Bereichen A, Bund C. Das vierte 
Teilgebiet darf beliebig benannt werden. Ist gemäß 
§ 37 Abs. 2 Satz 2 zusätzlich eine Arbeit unter Aufsicht 
mit einer Aufgabenstellung aus der Didaktik des Fa­
ches anzufertigen, so ist das vierte Prüfungsteilgebiet 
dem Bereich D zu entnehmen. Aus mindestens dreien 
der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 2.6 vorgelegt worden sein. 

3 	 Lehramt für die Sekundarstufe II 

3.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­
gebiete: 
1. 	 Einführung in die Anorganische Chemie 
2. 	 Einführung in die Organische Chemie 
3. Einführung in die Physikalische Chemie. 
Während des Grundstudiums ist das Chemische Prak­
tikum I abzuleisten; es vermittelt Studieninhalte aus 
einem oder mehreren Teilgebieten der Fachwissen­
schaft und wird auf das Studium dieser Teilgebiete an­
gerechnet. 

3.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 	Anorganische 1 Chemie der Metalle 

Chemie 
 2 Chemie der Nichtmetalle 

BOrganische 1 Reaktionsmechanismen 
Chemie 2 Synthesen 

C Physikalische 1 Thermodynamik und Kinetik 
Chemie 2 Aufbau der Materie 

D Andere Gebiete Teilgebiete nach Maßgabe des 
der Chemie Lehrangebots der Hochschule, 

z. B. Analytische Chemie. Bio­
chemie, Lebensmittelchemie, 
Technische Chemie, Theoreti ­
scheChemie 

E Didaktik der 1 Voraussetzungen. Ziele, Me­
Chemie thoden und Medien des Che­

mieunterrichts 
2 Schulorientiertes Experimen­

tieren 

3.3 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung weitere Teilgebiete vorse­
hen. 

3.4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je ei­
nem Teilgebiet der fünf Bereiche Abis E nachzuwei­
sen. ferner Studien in zwei weiteren Teilgebieten der 
Bereiche Abis D. 

3.5 	Während des Hauptstudiums sind folgende Praktika 
abzuleisten: 
1. 	Chemisches Praktikum II und III. 

Diese Praktika ergänzen das Chemische Praktikum 
I, vermitteln Studieninhalte jeweils aus einem oder 
mehreren Teilgebieten der Fachwissenschaft und 
werden auf das Studium dieser Teilgebiete ange­
rechnet 

2. Schulorientiertes Experimentieren (Teilgebiet E2). 
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Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann das Chemische Praktikum 11 auch für das 
Grundstudium vorgesehen werden. Über die Praktika 
sind qualifizierte Studiennachweise vorzulegen. 

3.6 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus einem der Bereiche Abis C, der 
zweite aus dem Bereich D und der dritte aus dem Be­
reich E. 

3.7 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
. 3.2 aus den Bereichen A, B, C und D. Das 

et darf beliebig benannt werden. Aus 
mindestens dreien dieser fünf Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 3.6 vorge­
legt worden sein. 

3.8 	Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien seiner Prüfungsteilgebiete besondere Schwer­
punkte. 

Anlage 4*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Deutsch 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Primarstufe 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 

1 	 Allgemeines 

1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung VOraus: 

Bereich 
A 	Sprach­

wissenschaft 

B 	Literatur­
wissenschaft 

C 	Fachdidaktik 

D Sprachpraxis 

Teilgebiet 
1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Beschreibungsebenen der 

deutschen Sprache 
3 Anwendungsbereiche und in­

terdisziplinäre Beschrei­
bungsaspekte 

4 Historische Aspekte der deut­
schen Sprache 

5 Regionale und soziale Aspek­
te der deutschen Sprache 

6 Funktionale Aspekte der 
deutschen Sprache 

1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Gattungen und Formen 
3 Deutsche Literatur von den 

Anfängen bis etwa 1500 
4 Deutsche Literatur von etwa 

1500 bis etwa 1800 
5 Deutsche Literatur von etwa 

1800 bis ZUr Gegenwart 
6 Autoren und Werke 

1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Curriculum Deutsch 
3 	Lehr- und Lernprozesse: 

Sprache im Deutschunter­
richt 

4 	Lehr- und Lernprozesse: Lite­
ratur im Deutschunterricht 

1.2 	 Lehrveranstaltungen der Abteilung für deutsche 
Sprache und Literatur des Mittelalters können so­

,.) Gültif ab SS 1985 

wohl dem Bereich Sprachwissenschaft als auch dem 
Bereich Literaturwissenschaft zugeOrdnet werden. 

1.3 	 Die Studien im Bereich D umfassen in allen Lehr­

amtsstudiengängen etwa zwei Semesterwochenstun­

den; sie gewährleisten, daß der Prüfling die deutsche 

Standardsprache sicher und artikuliert sprechen 

kann. Die entsprechende Lehrveranstaltung kann 

während des Grundstudiums oder während des 

Hauptstudiums vom Studierenden wahrgenommen 

werden. Sie wird ggf. nicht auf die Studienleistungen 

des Grundstudiums angerechnet. Über die erfolg­

reiche Teilnahme wird ein qualifizierter Studien­

nachweis ausgestellt, der bei der Zulassung zur Prü­

fung vorzulegen ist. 


1.4 	 Für die Prüfung gibt der Prüfling zu jedem Teilgebiet 

den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 


2 	 Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 

2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, Bund C nachzuweisen, ferner Studien im 
Bereich D. 

2.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

2.2.1 	 Die Studien in den Teilgebieten der Bereiche A und 
B stellen sicher, daß der Prüfling auch Überblicks­
kenntnisse in der Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur gewinnt. Sie sichern außerdem ver­ )
tiefte Kenntnisse in der synchronen Beschreibung 
der deutschen Sprache sowie Spezialkenntnisse in 
regionaler oder sozialer oder funktionaler Ausfor­
mung des Deutschen. Im Bereich der Literaturwis­
senschaft sichern Studien und eigene Lektüre ver­
tiefte Kenntnisse literarischer Werke aus minde­
stens zwei Epochen sowie Spezialkenntnisse der 
Kinder- und Jugendliteratur. 

2.2.2 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si ­
chern Überblickskenntnisse in der Didaktik des Un­
terrichtsfaches Deutsch, ferner vertiefte Kenntnisse 
in der Didaktik des Anfangsunterrichts und in ausge­
wählten Gegenständen des Unterrichts in der Pri ­
marstufe. 

2.3 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 
4 Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Hauptstu­
diums vorzulegen, davon einer aus dem Bereich A 
oder B und der andere aus dem Bereich C. 

2.4 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis vor­
zulegen, und zwar aus dem Bereich, aus dem kein 
Leistungsnachweis nach Nr. 2.3 vorgelegt wird. 

2.5 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A und B und zwei Teilgebiete 
aus dem Bereich C. Aus mindestens dreien der vier 
Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnach­
weise nach Nr. 2.3 vorgelegt worden sein. 

3 	 Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­
fach) 

3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je einem Teilgebiet der Be­
reiche A und B und in zwei Teilgebieten des Bereichs 
C nachzuweisen, ferner Studien im Bereich D. 

3.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

3.2.1 	 Die Studien in den Teilgebieten der Bereiche A und 
B stellen sicher, daß der Prüfling vertiefte Kennt­
nisse in der synchronen Beschreibung der deutschen 
Sprache und auch durch eigene Lektüre Kenntnisse 
literarischer Werke mindestens einer Epoche ge­
winnt. 

3.2.2 	Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C stel ­
len sicher, daß der Prüfling Überblickskenntnisse in 
der Didaktik des Unterrichtsfaches Deutsch und ver­
tiefte Kenntnisse in der Didaktik des Anfangsunter­
richts gewinnt. 

3.3 	 Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 2 ein Leistungsnachweis aus dem Bereich C vor­
zulegen, und zwar aus einem der Teilgebiete C 3 oder 
C4. 
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3.4 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis vor­
zulegen. Wenn der Leistungsnachweis nach Nr. 3.3 
aus dem Teilgebeit C3 vorgelegt wird. ist der qualifi­
zierte Studiennachweis aus dem Bereich B vorzule­
gen. Wenn der Leistungsnachweis nach Nr. 3.3 aus 
dem Teilgebiet C 4 vorgelegt wird. ist der qualifizierte 
Studiennachweis aus dem Bereich A vorzulegen. 

3.5 Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet 
aus dem Bereich A oder B und ein Teilgebiet aus dem 
Bereich C. Aus mindestens einem der Prüfungsteil­
gebiete darf kein Leistungsnachweis nach § 3.3 vor­
gelegt worden sein. 

4 Lehramt für die Sekundarstufe I 

4.1 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A. Bund C nachzuweisen, ferner Studien 
im Bereich D. 

4.2 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

4.2.1 Die Studien in den Teilgebieten der Bereiche A und 
B stellen sicher, daß der Prüfling auch Überblicks­
kenntnisse in der Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur gewinnt. Sie sichern außerdem ver­
tiefte Kenntnisse in der synchronen Beschreibung 
der deutschen Sprache sowie Spezialkenntnisse in 
regionaler oder sozialer oder funktionaler Ausfor­
mung des Deutschen. Im Bereich der Literaturwis­
senschaft sichern Studien und eigene Lektüre ver­
tiefte Kenntnisse literarischer Werke aus minde­
stens zwei Epochen sowie Spezialkenntnisse der 
Kinder- und Jugendliteratur. 

4.2.2 Die Stl;ldien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse in dl.'r Didaktik des Un­
terrichtsfachs Deutsch und vel·tiefte Kenntnisse in 
ausgewählten Gegenständen der Lehr- und Lernpro­
zesse der deutschen Sprache und des Umgangs mit 
literarischen und nichtliterarischen Texten. 

4.3 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon einer aus dem Bereich A oder B und der 
andere aus dem Bereich C. 

4.4 Zusätzlich ist ein qualifiZierter Studiennachweis vor­
zulegen, und zwar aus dem Bereich, aus dem kein 
Leistungsnachweis nach Nr. 4.3 vorgelegt wird. 

4.5 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche A, Bund C. Das vierte Teilgebiet 
kann beliebig aus einem der Bereiche A. Bund C 
festgelegt werden. Aus mindestens dreien der vier 
Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnach­
weise nach Nr. 4.3 vorgelegt worden sein. 

5 Lehramt für die Sekundarstufe II 

5.1 Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter Latein. 
Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse abhängig gemacht wer­
den. 

5.2 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A und B nachzuweisen. ferner Studien in zwei 

Teilgebieten des Bereichs C sowie Studien im Be­
reich D. Ein Teilgebiet des Bereichs A ist ersetzbar 
durch das Teilgebiet B 3. . 

5.3 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

5.3.1 Die Studien i~ den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern sowohl Überblickskenntnisse in der Geschich­
te der deutschen Sprache als auch vertiefte Kennt­
nisse in einer ihrer älteren Sprachstufen. in Sprach­
theorie und in der synchronen und diachronen Be­
schreibung der deutschen Sprache; außerdem Spe­
zialkenntnisse in sozialen oder regionalen oder funk­
tionalen Ausformungen des peutschen. 

5.3.2 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si­
chern sowohl Überblickskenntnisse in der Geschich­
te der Literatur des deutschen Sprachraums als auch 
durch eigene Lektüre erworbene vertiefte Kenntnis­
se einer größeren Auswahl von literarischen Werken 
mehrerer Epochen, an denen sich Eigenart und Ent­
wicklung sowohl dieser Epochen als auch von Gat­
tungen oder Werken einzelner Autoren verfolgen 
lassen. Die Studien in diesem Bereich sichern außer­
dem vertiefte Kenntnisse in Literaturtheorie sowie 
Spezialkenntnisse in literaturwissenschaftlichen 
Methoden und die Fähigkeit zu ihrer Anwendung auf 
verschiedenartige Texte. 

5.3.3 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse in theoretischen und 
curricularen Problemen der Didaktik des Unter­
richtsfaches Deutsch und vertiefte Kenntnisse in 
ausgewählten Gegenständen der Lehr- und Lernpro­
zesse der deutschen Sprache und Literatur. 

5.4 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon je einer aus den Bereichen A. Bund C. 

5.5 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis vor­
zulegen. Für den Bereich SpraChwissenschaft (ohne 
das Teilgebiet A4) und den Bereich Literaturwissen­
sch~t (ohne das Teilgebiet B3) sowie für das Gebiet 
der Älteren deutschen Sprache und Literatur (Teil­
gebiete A4 und B3) ist jeweils entweder ein Lei­
stungsnachweis nach Nr. 5.4 oder ein qualifizierter 
Studiennachweis vorzulegen. 

5.6 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B sowie eines aus dem 
Bereich C. Eines der Teilgebiete aus dem Bereich A 
kann durch das Teilgebiet B 3 ersetzt werden. Aus 
mindestens dreien dieser fünf Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 5.4 vorge­
legt worden sein. Durch die Festlegung der Teilge­
biete ist sicherzustellen, daß in der Prüfung sowohl 
die literatur des 19. und 20. Jahrhunderts als auch 
die Literatur mindestens einer früheren Epoche be­
rücksichtigt wird. 

5.7 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschul­
reife oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprü­
fung zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende 
Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

5.8 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teil­
gebiete weitere Schwerpunkte. 
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Anlage 5*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Englisch 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 


- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1 	 Allgemeines 

1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 	 Teilgebiet 

A Sprach­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
wissenschaft 2 Beschreibungsebenen der 

englischen Sprache 
3 Anwendungsbereiche und in­

terdisziplinäre Beschrei­
bungsaspekte 

4 Historische Aspekte der eng­
lischen Sprache 

5 Regionale, soziale und funk­
tionale Aspekte der engli­
schen Sprache 

B Literatur­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
wissenschaft 2 Englische Literatur von den 

Anfängen bis etwa 1650 
3 Englische Literatur von etwa 

1650 bis zur Gegenwart 
4 Amerikanische Literatur 
5 Außer-anglo-amerikanische 

Literaturen 

C Fachdidaktik 	 1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Curriculum Englisch 
3 Lehr- und Lernprozesse: 

Sprache im Englischunter­
richt 

4 Lehr- und Lernprozesse: Lite­
ratur im Englischunterricht 

D Sprachpraxis 

ELandeskunde 

Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann in der Studienordnung vorgesehen werden, 
entweder eines der Teilgebiete des Bereichs C durch 
das Teilgebiet "Lehr- und Lernprozesse: Landeskun­
de im Englischunterricht" zu ersetzen oder fachdi­
daktische Aspekte der Landeskunde in den Teilge­
bieten C 3 und C4 aufzunehmen. 

1.2 	 Für die Prüfung gibt der Prüfling zu jedem Teilgebiet 
den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

1.3 	 Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter Latein. 

1.4 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen erforderlichen Fremd­
sprachenkenntnisse abhängig gemacht werden. 

1.5 	 Wird die schriftliche Hausarbeit im Fach Englisch 
geschrieben, so ist sie in deutscher Sprache abzufas­
sen. 

1.6 	 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht sind ohne 
lexikographische Hilfsmittel anzufertigen. 

') Gültig ab SS 1985 

2 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in 
einem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in 
den Bereichen D und E. 

2.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

2.2.1 	 Die St1!!iien in den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern Uberblickskenntnisse über regionale, soziale 
und funktionale Erscheinungsformen des Engli­
schen, vertiefte Kenntnisse einzelner Beschrei­
bungsebenen und die Fähigkeit zur Anwendung die­
ser Kenntnisse. 

2.2.2 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si­
chern Überblickskenntnisse über die englischspra­
ehige Literatur, besonders seit der Shakespeare-Zeit, 
vertiefte Kenntnisse in verschiedenen Gattungen 
und Formen und über mindestens zwei moderne Au­
toren (über einen englischen und über einen aus ei­
nem anderen englischsprachigen Land) aufgrund ei­
gener Lektüre entsprechender Werke der Primärlite­
ratur; ferner Spezialkenntnisse in literaturwissen­
schaftlichen Methoden und die Fähigkeit zu ihrer 
Anwendung auf verschiedenartige Texte. 

2.2.3 	Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen zu ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

2.2.4 	Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die englische Sprache in verschiedenen Ver­
wendungsbereichen sicher und differenziert verste­
hen, sprechen und schreiben kann. 

2.2.5 	Die Studien im Bereich E sichern Überblickskennt­
nisse der Geschichte, der geographischen Gegeben­
heiten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse Großbritanniens und der 
Vereinigten Staaten von Amerika sowie Spezial­
kenntnisse in einem dieser Sachgebiete. 

2.3 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon einer aus dem Bereich A oder B und der 
andere aus dem Bereich C. 

2.4 	 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar je einer aus den Bereichen D 
undE. 

2.5 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche A, Bund C. Das vierte Teilgebiet 
wird dem Bereich A oder B entnommen; es kann 
ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem Be­
reich E. Aus mindestens dreien dieser vier Prüfungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
Nr. 2.3 vorgelegt worden sein. 
Durch die Festlegung der Teilgebiete ist sicherzu­
stellen, daß in der Prüfung nicht nur Großbritannien, 
sondern auch andere Sprachräume des Englischen 
berücksichtigt werden können. 

2.6 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschul­
reife oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprü­
fung zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende 
Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

2.7 	 Die schriftliche Arbeit unter Aufsicht besteht aus 
zwei Teilen: 
1. 	aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins 

Englische, 
2. 	 aus Aufgaben, die entsprechend den vom Prüfling 

angegebenen Teilgebieten und Schwerpunkten zu 
stellen sind. 

Für den Übersetzungsteil ist allen Prüflingen eines 
Prüfungstermins derselbe Text vorzulegen. Die Auf­
gabe nach Nr. 2 ist in englischer Sprache abzufassen. 
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3 	 Lehramt für die Sekundarstufe n 
3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in ei­
nem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 
Bereichen D und E. 

3.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

3.2.1 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A si ­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
englischen Sprache, vertiefte Kenntnisse in Sprach­
theorie und in der synchronen Beschreibung der 
englischen Gegenwartssprache, ferner Spezialkennt­
nisse in sozialen, regionalen oder funktionalen Er­
scheinungsformen des Englischen sowie die Fähig­
keit zur Anwendung dieser Kenntnisse. 

3.2.2 	Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si ­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
englischsprachigen Literatur, ferner durch eigene 
Lektüre erworbene vertiefte Kenntnisse einer größe­
ren Auswahl von literarischen Werken, an denen sich 
die Eigenart und die Entwicklung von Gattungen, 
Epochen oder des Werkes einzelner Autoren verfol­
gen lassen. Die Studien in diesem Bereich sichern 
außerdem vertiefte Kenntnisse in Literaturtheorie 
sowie Spezialkenntnisse in literaturwissenschaftli ­
chen Methoden und die Fähigkeit zu ihrer Anwen­
dung auf verschiedenartige Texte. 

3.2.3 	Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si ­
chern Oberblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen zu ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

3.2.4 	 Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die englische Sprache in verschiedenen Ver­
wendungsbereichen sicher und differenziert verste­
hen, sprechen und schreiben kann. 

3.2.5 	Die Studien im Bereich E sichern Überblickskennt­
nisse der Geschichte, der geographischen Gegeben­
heiten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse Großbritanniens und der 
Vereinigten Staaten von Amerika sowie vertiefte 
Kenntnisse in einem dieser Sachgebiete. 

3.3 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs.4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, und zwar je einer aus den Bereichen A, B 
und C. 

3.4 	 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen D und E. 

3.5 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B sowie ein Teilgebiet 
aus dem Bereich C. Das Teilgebiet aus dem Bereich 
C kann ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem 
Bereich E. Aus mindestens dreien dieser fünf Prü­
fungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 3.3 vorgelegt worden sein. Durch die Festle­
gung der Teilgebiete ist sicherzustellen, daß in der 
Prüfung nicht nur Großbritannien, sondern auch an­
dere Sprachräume des Englischen berücksichtigt 
werden können. Ferner ist sicherzustellen, daß in der 
Prüfung englische Sprache oder Literatur bis 1650 
berücksichtigt werden kann. 
Bei der Angabe seiner Studienschwerpunkte kann 
der Prüfling ggf. die Fachsprache benennen, die er 
studiert hat. 

3.6 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschul­
reife oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprü­
fung zum Abiturzeugnis, für die die entspreChende 
Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

3.7.1 	 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht be­
steht aus der Übersetzung eines deutschen Textes 
ins Englische. Allen Prüflingen eines Prüfungster­

mins in der Hochschule wird derselbe Text vorgelegt. 
Den Prüflingen, die als Schwerpunkt eine Fachspra­
che angegeben haben, wird ein entsprechender fach­
sprachlicher Text vorgelegt. 

3.7.2 	 Die Aufgaben für die weitere schriftliche Arbeit un­
ter Aufsicht sind entsprechend den vom Prüfling an­
gegebenen Teilgebieten und Schwerpunkten zu stel ­
len; diese Arbeit ist in englischer Sprache abzu­
fassen. 

3.8 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teil ­
gebiete weitere Schwerpunkte. 

Anlage 6*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Französisch 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 

Allgemeines 

1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 	 Teilgebiet 

A 	Sprachwis­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
senschaft 2 	Beschreibungsebenen der 

französischen Sprache 
3 	Anwendungsbereiche und in­

terdisziplinäre Beschrei­
bungsaspekte 

4 	Historische Aspekte der fran­
zösischen Sprache 

5 Regionale, soziale und funk­
tionale Aspekte der französi­
schen Sprache 

B 	Literaturwis­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
senschaft 2 Gattungen und Formen 

3 Französische Literatur von 
den Anfängen bis etwa 1630 

4 Französische Literatur von 
etwa 1630 bis zur Gegenwart 

5 Autoren und Werke 

C Fachdidaktik 	 1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Curriculum Französisch 
3 Lehr- und Lernprozesse: 

Sprache im Französisch­
unterricht 

4 	Lehr- und Lernprozesse: 
Literatur im Französisch­
unterricht 

D Sprachpraxis 

ELandeskunde 

Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann in der Studienordnung vorgesehen werden, 
entweder eines der Teilgebiete des Bereichs C durch 
das Teilgebiet "Lehr- und Lernprozesse: Landeskun­
de im Französischunterricht" zu ersetzen oder fach­
didaktische Aspekte der Landeskunde in den Teilge­
bieten C3 und C4 aufzunehmen. 

1.2 	 Für die Prüfung gibt der Prüfling zu jedem Teilgebiet 
den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

1.3 	 Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter Latein. 

') Gültig ab SS 1985 



66 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 9 vom 28. Februar 1991 

Für den Übersetzungsteil ist allen Prüflingen eines 
Prüfungstermins derselbe Text vorzulegen. Die Auf­
gabe nach Nr. 2 ist in französischer Sprache abzufas­
sen. 

1.4 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse abhängig gemacht wer-
den. 3 Lehramt für die Sekundarstufe 11 

1.5 Wird die schriftliche Hausarbeit im Fach Franzö­
sisch geschrieben, so ist sie in deutscher Sprache ab­
zufassen. 

1.6 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht sind ohne 
lexikographische Hilfsmittel anzufertigen. 

2 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in 
einem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in 
den Bereichen D und E. 

2.2 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

2.2.1 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern Überblickskenntnisse über regionale, soziale 
und funktionale Erscheinungsformen des Französi­
schen, vertiefte Kenntnisse einzelner Beschrei­
bungsebenen und die Fähigkeit zur Anwendung die­
ser Kenntnisse. 

2.2.2 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si­
chern Überblickskenntnisse über die französische 
Literatur besonders seit dem 17. Jahrhundert, ver­
tiefte Kenntnisse in verschiedenen Gattungen und 
Formen und über mindestens zwei moderne Autoren 
aufgrund eigener Lektiire entsprechender Werke der 
Primärliteratur; ferner Spezialkenntnisse in litera­
turwissenschaftlichen Methoden und die Fähigkeit 
zu ihrer Anwendung auf verschiedenartige Texte. 

2.2.3 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen zu ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

2.2.4 Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die französische Sprache in verschiedenen 
Verwendungsbereichen sicher und differenziert ver­
stehen, sprechen und schreiben kann. 

2.2.5 Die Studien im Bereich E sichern Überblickskennt­
nisse der Geschichte Frankreichs, der geographi­
schen Gegebenheiten, der politiSChen, wirtschaftii­
ehen, sozialen und kulturellen Verhältnisse Frank­
reichs sowie Spezialkenntnisse in einem dieser 
Sachgebiete. 

2.3 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon einer aus dem Bereich A oder B und der 
andere aus dem Bereich C. 

2.4 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar je einer aus den Bereichen D 
und E. 

2.5 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche A, Bund C. Das vierte Teilgebiet ist 
dem Bereich A oder B zu entnehmen; es kann ersetzt 
werden durch ein Sachgebiet aus dem Bereich E. Aus 
mindestens dreien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 2.3 vorge­
legt worden sein. 

2.6 Dem Antrag auf Zulassung zur Priifung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschul­
reife oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprü­
fung zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende 
Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

2.7 Die schriftliche Arbeit unter Aufsicht besteht aus 
zwei Teilen: 
1. aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins 

Französische, 
2. aus Aufgaben, die entsprechend den vom Kandi­

daten angegebenen Teilgebieten und Schwer­
punkten zu stellen sind. 

3.1 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in ei­
nem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 
Bereichen D und E. 

3.2 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

3.2.1 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
französischen Sprache, vertiefte Kenntnisse in 
Sprachtheorie und in der synchronen Beschreibung 
der französischen Gegenwartssprache, ferner Spe­
zialkenntnisse in sozialen, regionalen oder funktio­
nalen Erscheinungsformen des Französischen sowie 
die Fähigkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse. 

3.2.2 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
französischen Literatur, ferner durch eigene Lektüre 
erworbene vertiefte Kenntnisse einer größeren Aus­
wahl von literarischen Werken, an denen sich die Ei­
genart und die Entwicklung von Gattungen, Epochen 
oder des Werkes einzelner Autoren verfolgen lassen. 
Die Studien in diesem Bereich sichern außerdem 
vertiefte Kenntnisse in Literaturtbeorie sowie Spe­
zialkenntnisse in literaturwissenschaftlichen Metho­
den und die Fähigkeit zu ihrer Anwendung auf ver­
schiedenartige Texte. 

3.2.3 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen zu ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

3.2.4 Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die französische Sprache in verschiedenen 
Verwendungsbereichen sicher und differenziert ver­
stehen, sprechen und schreiben kann. 

3.2.5 Die Studien im Bereich E sichern Überblickskennt­
nisse der Geschichte, der geographischen Gegeben­
heiten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse Frankreichs und der fran­
kophonen Gebiete sowie vertiefte Kenntnisse in ei­
nem dieser Sachgebiete. 

3.3 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vor­
zulegen, und zwar je einer aus den Bereichen A, B 
undC. 

3.4 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen D und E. 

3.5 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B sowie ein Teilgebiet 
aus dem Bereich C. Das Teilgebiet aus dem Bereich 
C kann ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem 
Bereich E. Aus mindestens dreien dieser fünf Prü­
fungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 3.3 vorgelegt worden sein. 
Bei der Angabe seiner Studienschwerpunkte kann 
der Priifling ggf. die Fachsprache benennen, die er 
studiert hat. 

3.6 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschul­
reife oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprü­
fung zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende 
Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

3.7 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht 

3.7.1 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht be­
steht aus der Übersetzung eines deutschen Textes 
ins Französische. Allen Prüflingen eines Prüfungs­
termins in der Hochschule wird derselbe Text vorge­
legt. Den Prüflingen, die als Schwerpunkt eine Fach-
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sprache angegeben haben, wird ein entsprechender 
fachsprachlicher Text vorgelegt. 

3.7.2 	Die Aufgaben für die weitere schriftliche Arbeit un­
ter Aufsicht sind entsprechend den vom Prüfling an­
gegebenen Teilgebieten und Schwerpunkten zu stel ­
len; diese Arbeit ist in französischer Sprache abzu­
fassen. 

3.8 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teil ­
gebiete weitere SChwerpunkte. 

Anlage 7*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Geographie 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 


- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


1 	 Allgemeines 

1.1 	 DIJS ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord!. 
nung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Physische 1 Geomorphologie/Bodengeo­
Geographiel graphie 
Geoökologie 2 Klimageographie/Hydrogeo­

graphie 
3 Vegetationsgeographie 
4 Landschaftsökologie 

B Anthropogeo­ 1 Wirtschaftsgeographie 
graphie/So­ 2 Siedlungsgeographie
zialgeographie 3 Bevölkerungsgeographie 

4 Stadt-, Regional- und Landes­
entwicklung 

C 	Regionale 1 Deutschland 

Geographie 2 Europa 


3 	Außereuropäische Großräume 
und Landschaftsgürtel der 
Erde 

D 	Theorien und Darstellungs- und Interpre­
Methoden der tationsmethoden (Karte, Luft­
Geographie bild, Geostatistik) 

2 	Methoden geographischer 
Feldarbeit 

3 	Theorien und Geschichte der 
Geographie 

E Didaktik der 1 Theorien, Ziele und Inhalte 
Geographie des Geographieunterrichts 

2 Methoden und Medien des 
Geographieunterrichts 

') Gültig ab S5 1985 

2 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der Be­
reiche A, B, C und D und in einem Teilgebiet des Be­
reichs E nachzuweisen, darunter Studien in dem Teil ­
gebiet CL 

2.2 	Exkursionen und Geländepraktika werden nach nähe­
rer Bestimmung in der Studienordnung durchgeführt. 
Insgesamt sind 18 Exkursions- und Praktikumstage 
nachzuweisen, darunter eine mehrtägige Exkursion. 

2.3 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus einem der Bereiche A, B oder C 
und der zweite aus dem Bereich E. 

2.4 	Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, davon einer aus dem Teilgebiet D 1 und der 
zweite über die erfolgreiche Teilnahme an Exkursio­
nen und Geländepraktika nach Nr. 2.2. 

2.5 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
der Bereiche A, Bund C. Das vierte Teilgebiet kann 
beliebig benannt werden; ist gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 
zusätzlich eine Arbeit unter Aufsicht mit einer Aufga­
benstellung aus der Didaktik des Faches anzufertigen, 
so ist das vierte Prüfungsteilgebiet dem Bereich E zu 
entnehmen. Aus mindestens dreien der vier Prüfungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
Nr. 2.3 vorgelegt worden sein. Für jedes Teilgebiet gibt 
der Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner Stu­
dien an. 

3 	 Lehramt für die Sekundarstufe II 

3.1 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung in den Bereichen A, Bund C 
außer den in Nr. 1.1 genannten Teilgebieten je ein wei­
teres Teilgebiet vorsehen, wenn dieses hinsichtlich 
seines Umfangs und seiner Bedeutung für den Stu­
diengang den genannten Teilgebieten entspricht. 

3.2 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A, Bund C, in zwei Teilgebieten des Bereichs D 
und in einem Teilgebiet des Bereichs E nachzuweisen. 

3.3 	Exkursionen und Geländepraktika werden nach nähe­
rer Bestimmung in der Studienordnung durchgeführt. 
Insgesamt sind 32 Exkursions- und Praktikumstage 
nachzuweisen, darunter eine mindestens zweiwöchige 
Exkursion. 

3.4 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon zwei aus zweien der Bereiche A, Bund C 
und der dritte aus dem Bereich E. 

3.5 	Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, davon einer aus dem Teilgebiet D 1 und der 
zweite über die erfolgreiche Teilnahme an Exkursio­
nen und Geländepraktika nach Nr. 3.3. 

3.6 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
der Bereiche A, Bund C. Das vierte Teilgebiet wird 
zusätzlich aus einem der Bereiche A, Bund C benannt. 
Das fünfte Teilgebiet wird aus .einem der Bereiche A 
bis E so festgelegt, daß höchstens zwei Teilgebiete ei ­
nes Bereichs benannt werden. Aus mindestens dreien 
der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 3.4 vorgelegt worden sein. Für je­
des Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. 

3.7 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teilge­
biete weitere Schwerpunkte. 



68 

1 

Gesett- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. \} vom 28. Februar 1991 

Anlage 8**) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Geschichte 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 

Allgemeines 

1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienor1l.­
nung voraus: 

Bereich 

A Allgemeine 
Geschichte 

B 	Sektorale 
Geschichte·) 

C 	Grundlagen 
der Ge­
schichtswis­
senschaft 

D 	Didaktik der 
Geschichte 

Teilgebiet 

1 Alte Geschichte 
2 Geschichte des Mittelalters 
3 Geschichte der Neuzeit 
4 Geschichte der Neuesten Zeit 
5 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule, z. B. Vor- und 
Frühgeschichte 

Teilgebiete nach Maßgabe des 
Lehrangebots der Hochschule, 
z. B. Sozial- und Wirtschaftsge­
schichte, Rechts- und Verfas­
sungsgeschichte, Kirchenge­
schichte, Landesgeschichte 

I 	Theorien der Geschichte, 
Geschichte der Geschichts­
schreibung und der Ge­
schichtswissenschaft 

2 	Hilfswissenschaften der Ge­
schichte 

1 	Theorien der Rezeption und 
Vermittlung von Geschichte 

2 Didaktische Analyse fachwis­
senschaftlicher Gegenstände 

*) LehrveranstaJtungen dieses Bereichs sind ggf. entsprechenden Teilgebie­
ten des Bereichs A zuzuordnen; der Student darf jede Lehrveranstaltung 
nur einmal in Anrechnung bringen. 

1.2 	Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in Englisch und Französisch. Im Rahmen 
des Lehramtsstudienganges für die Sekundarstufe 11 
sind zusätzlich Lateinkenntnisse nachzuweisen. Die 
Studienordnung legt fest, ob Französisch durch eine 
andere Fremdsprache ersetzt werden kann. 

1.3 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltun­
gen von der Feststellung der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse abhängig gemacht werden. 

1.4 	Für die Prüfung gibt der Prüfling zu jedem Teilgebiet 
den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

2 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in sechs Teilgebieten aus den 

") Gültig ab 55 1965 

Bereichen A und B nachzuweisen, darunter in höch­
stens zwei Teilgebieten aus dem Bereich B. Die vier 
Epochen aus den Teilgebieten A I bis A 4 müssen ent­
weder durch Teilgebiete aus dem Bereich A oder aus 
dem Bereich B erfaßt werden. Ferner sind Studien in 
je einem Teilgebiet aus den Bereichen C und D und in 
einem weiteren Teilgebiet aus dem Bereich C oder D 
nachzuweisen. 

2.2 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 AbsA 

zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­

gen, davon einer aus dem Teilgebiet A3 oder A4 und 

der andere aus einem Teilgebiet des Bereichs D. 


2.3 	Zusätzlich ist ein qualifiZierter Studiennachweis aus 

einem der Teilgebiete A 1 oder A2 vorzulegen. 


2.4 	Für die Prüfung benennt der Prüfling zwei Teilgebiete 

des Bereichs A; ein Teilgebiet des Bereichs A ist er­

setzbar durch ein entsprechendes des Bereichs B. Das 

dritte Teilgebiet benennt der Prüfling aus dem Bereich 

D, das vierte Teilgebiet ist aus den Bereichen Abis D 

wählbar. Aus mindestens dreien der vier Prüfungsteil ­

gebiete dünen keine Leistungsnachweise nach Nr. 2.2 

vorgelegt worden sein; von dieser Vorschrift kann für 

eines der Teilgebiete aus dem Bereich A abgewichen 

werden, sofern der für die Prüfung benannte Schwer­

punkt in deutlichem Zeitabstand vom Gegenstand des 

Leistungsnachweises liegt. Die Studienordnung kann 

weitere Festlegungen treffen. 


3 	 Lehramt für die Sekundarstufe 11 'I 
/

3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in den Teilgebieten Al bis A4 
nachzuweisen, ferner Studien in zwei Teilgebieten des 
Bereichs B, in je einem Teilgebiet der Bereiche C und 
D und in einem weiteren Teilgebiet des Bereichs C 
oder D. 

3.2 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus den Teilgebieten Al bis A4, der 
zweite aus einem Teilgebiet des Bereichs B und der 
dritte aus einem Teilgebiet des Bereichs D. 

3.3 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
einem Teilgebiet des Bereichs A vorzulegen. Wird der 
Leistungsnachweis nach Nr. 3.2 aus dem Teilgebiet Al 
oder A2 vorgelegt, so ist der qualifizierte Studiennach­
weis aus dem Teilgebiet A3 oder A4 vorzulegen. Wird 
der Leistungsnachweis nach Nr. 3.2 aus dem Teilgebiet 
A3 oder A4 vorgelegt, so ist der qualifizierte Studien­
nachweis aus dem Teilgebiet A 1 oder A 2 vorzulegen. 

3.4 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling drei Teilgebiete 
des Bereichs A, darunter Al oder A2 und A3 oder A4, 
uad ein Teilgebiet des Bereiches B. Das fünfte Teilge­
biet kann beliebig festgelegt werden. Aus mindestens 
dreien der fünf Prufungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 3.2 vorgelegt worden sein; ) 
von dieser Vorschrift kann für eines der Teilgebiete 
aus dem Bereich A abgewichen werden, sofern der für 
die Prüfung benannte Schwerpunkt in deutlichem 
Zeitabstand vom Gegenstand des Leistungsnachwei­
ses liegt. Die Studienordnung kann weitere Festlegun­
gen treffen. 

3.5 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nachweis 
kann geführt werden durch den entsprechenden Ver­
merk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife 
oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprüfung zum 
Abiturzeugnis, für die die entsprechende Prüfungsord­
nung des Kultusministeriums gilt. 

3.6 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teilge­
biete weitere Schwerpunkte. 
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Anlage 9*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Griechisch 
in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


1. 	Studium und Prüfung im Studiengang Griechisch für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II berücksichtigen 
gemäß § 14 Abs. 2 LABG die didaktischen Probleme der 
Sekundarstufe I. Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
setzt Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

ASprache 1 Allgemeine und vergleichen­
de Sprachwissenschaft 

2 	Geschichte und Anwendungs 
bereiche der griechischen 
Sprache 

3 Sprach- und Stillehre 

B Literatur 1 	Grundlagen und Methoden 
der Interpretation griechi­
scherTexte 

2 Epochen der griechischen 
Literatur bis zur Spätantike 

3 Griechische Poesie bis zur 
Spätantike 

4 Griechische Prosa bis zur 
Spätantike 

5 	Gattungen und Formen grie­
chischer Literatur/Werk­
gruppen 

6 	Weitere Teilgebiete nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule, z. B. Rezep­
tionsgeschichte 

C Ergänzende Dis­ Geschichte der Antike 
ziplinen 2 Weiter';! Teilgebiete nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule (ggf. mit 
Exkursion), z. B. Klassische 
Archäologie, Papyrologie 

D Fachdidaktik 	 Geschichte, Ziele und Metho­
den des Griechischunterrichts 

2 	Einführender Sprachunter­
richt unter besonderer Be­
rücksichtigung der Sekundar­
stufe I 

3 	Didaktische Analyse ausge­
wählter Gegenstände des 
Lektüreunterrichts in der 
Sekundarstufe I und in der 
Sekundarstufe II 

2. 	 Das Studium des Unterrichtsfaches Griechisch setzt 
Kenntnisse in dieser Sprache voraus, die etwa den An­
forderungen in einem Leistungskurs Griechisch der 
gymnasialen Oberstufe entsprechen, und zwar bei Be­
ginn des Griechischunterrichts in der Sekundarstufe 1. 
Außerdem sind gemäß § 7 AbsA Lateinkenntnisse er­
forderlich. 

3. 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltun­
gen von dem Nachweis der für die Teilnahme an diesen 
Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen Fremd­
sprachenkenntnisse abhängig gemacht werden. 

4. 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in zwei Teilgebieten des Be­
reichs A, in fünf Teilgebieten des Bereichs B und in je 
einem Teilgebiet der Bereiche C und D nachzuweisen. 

• , Gültig ab SS 1985 

5. 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 36 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen; zwei dieser Leistungsnachweise sind aus zweien 
der Teilgebiete B 1 bis B 5, der dritte ist aus dem Be­
reich D vorzulegen. 

6. 	Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Teilgebiet A 3 vorzulegen. 

7. 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet des 
Bereichs A und drei Teilgebiete des Bereichs B, darun­
ter B3 und B4. Das fünfte Teilgebiet kann beliebig be­
nannt werden. Aus mindestens dreien der fünf Prü­
fungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
Nr. 5 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet gibt 
der Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner Stu­
dien an. 

8. 	Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nachweis 
kann geführt werden durch den entsprechenden Ver­
merk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife oder 
durch das Zeugnis der Erweiterungsprüfung zum 
Abiturzeugnis, für die die entsprechende Prüfungsord­
nung des Kultusministeriums gilt. 

9. 	 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht besteht 
aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins Grie­
chische, die andere aus der Übersetzung eines griechi­
schen Textes ins Deutsche. AUe Prüflinge eines Prü­
fungstermins in der Hochs~pule erhalten jeweils den­
selben Text vorgelegt. Die Ubersetzungsaufgaben sind 
ohne lexikographische Hilfsmittel zu lösen. 

Anlage 10*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Hauswirlschaftswissenschaft 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe I 


1. 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­
aus: 

Bereich Teilgebiet 

A 	Sozialwissen­ 1 Sozioökonomie des Haushalts 
schaftlicher Be­ 2 Wirtschafts- und Betriebs-
reich wirtschaftslehre des Haus­

halts 
3 Angewandte Theorie des 

Haushalts 
4 Wohnökologie 

B 	Naturwissen­ 1 Ernährungslehre 

schaftlicher und 
 2 Lebensmittellehre 
technischer Be­ 3 Angewandte Ernährungs­reich und Lebensmittellehre 

4 	Arbeitslehre und Technik im 
Haushalt 

C Fachdidaktischer 1 Allgemeine Didaktik der 
Bereich Hauswirtschaftswissenschaft 

2 Curricula des auf den Haus­
halt bezogenen Unterrichts 

2. 	Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule kann 
die Studienordnung weitere Teilgebiete vorsehen, die 
hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Bedeutung für 
den Studiengang den genannten Teilgebieten entspre­
chen. 

3. 	 Exkursionen sind nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung durchzuführen. Für die Zulassung zur 
Prüfung ist der Nachweis über mindestens zwei Exkur­
sionstage zu führen. 

., Gültig ab SS 1985 
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4. 	Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A und B, darunter in A 1, A 2, B 1 und B 4, und in 
einem Teilgebiet des Bereichs C nachzuweisen. 

5. 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus dem Bereich A oder B und der 
andere aus dem Bereich C. 

6. 	Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis vorzu­
legen, und zwar aus dem Bereich, aus dem kein Lei­
stungsnachweis nach Nr. 5 vorgelegt wird. 

7. 	Für die Prüfung benennt der Prüfling vier Teilgebiete, 
darunter eines der Teilgebiete A 1 bis A 3, eines der 
Teilgebiete B 1 bis B 3 und ein Teilgebiet des Be­
reichs C. Das vierte Teilgebiet kann beliebig festgelegt 
werden; dieses Teilgebiet und das Teilgebiet des Be­
reichs C können Teilgebiete nach Nr. 2 sein. Aus minde­
stens dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 5 vorgelegt worden sein. 
Zu jedem Prüfungsteilgebiet gibt der Prüfling den be­
sonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

Anlage 11*)') 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Informatik 
in dem Studiengang mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


Grundstudium 

1.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­
gebiete: 
1. Informatik A (Entwurf von Algorithmen und Daten­

strukturen, höhere Programmierspra­
che) 

2. Informatik B (Maschinennahe Programmierung und 
Rechnerstrukturen) 

3. Informatik C (Algorithmen und Datenstrukturen) 
4. Einführung in die Theoretische Informatik 
5. Programmierpraktikum 
6. Mathematik für Informatiker 
7. Einführung in ein Teilgebiet der Didaktik der Infor­

matik. 

1.2 	Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltun­
gen von dem Nachweis der für die Teilnahme an die­
sen Lehrveranstaltungen erforderlichen Kenntnisse in 
Mathematik abhängig gemacht werden. 

') 	gilt nicht für Studenten. die sich im Sommersemester 1986 im Land Nord· 
rhein·Westfalen in einem Lehramtastudium befinden; diese Studenten le­
gen die Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung 
noch nach den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im 
Wintersemester 1985/66 oder im Sommersemester 1986 aufgenommen hat. 
kann die Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänderten 
Bestimmungen ablegen. sofern an der Hochschule. an der er studiert. die 
notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne. Studienordnungen) dafür 
vorliegen, 

1.3 	 Das Grundstudium soll durch eine Zwischenprüfung 

abgeschlossen werden. 


2 	 Hauptstudium 
2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 


Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­

der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­

mung in der Studienordnung voraus: 


Bereich Teilgebiet 

A 	 Theoretische 1 Komplexitätstheorie 

Informatik 
 2 Formale Sprachen 

3 Automatentheorie 
4 Theorie der Programmierung 
5 Berechenbarkeit 

B 	 Praktische Übersetzerbau 

Informatik 
 2 Betriebssysteme (einschl. 

Rechnernetze) 
3 Graphische Datenverarbei­

tung 
4 Datenstrukturen und Daten­

banken 
5 Rechnerarchitektur 
6 	Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

C 	 Mathematische 1 Mathematische Logik )
Methoden der 2 Graphentheorie, Kombinato­
Informatik rik 

3 Algebra für Informatiker 
4 Numerische Mathematik 

D 	 Didaktik der 1 Allgemeine Didaktik der In­
Informatik 	 formatik unter Einbeziehung 

von gesellschaftlichen Aspek­
ten 

2 	Didaktische Analyse ausge­
wählter Gegenstände der In­
formatik 

2.2 	 Die Studien in einem Teilgebiet der Bereiche Abis C 
umfassen in der Regel sechs Semesterwochenstunden. 
Studienleistungen in diesen Teilgebieten sind in der 
Regel in mehreren Formen von Lehrveranstaltungen
(Vorlesung, Übung, Seminar) zu erbringen; diese sind 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung ein­
ander zuzuordnen. 

2.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je 
zwei Teilgebieten der Bereiche A und B und in je ei­
nem Teilgebiet der Bereiche C und D nachzuweisen. 

2.4 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 j 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen. Ein Leistungsnachweis ist aus einem Teilgebiet 
des Bereichs A, ein weiterer aus einem Teilgebiet des 
Bereichs B oder C vorzulegen. Mindestens einer dieser 
Leistungsnachweise muß die erfolgreiche Teilnahme 
an einem Seminar bescheinigen. Der dritte Leistungs­
nachweis ist aus dem Bereich D vorzulegen. 

2.5 	Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
aus drei Teilgebieten des Hauptstudiums vorzulegen. 

2.6 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
der Bereiche Abis C; ein weiteres Teilgebiet ist einem 
der Bereiche A oder B zu entnehmen. Das fünfte Teil ­
gebiet kann beliebig benannt werden. Aus mindestens 
dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 2.4 vorgelegt worden sein. 

') Anlqe 11 eingefügt durch VO v. 20. 6, 1988 (GV. NW. S. 529); in Kraft getreten am 31. Juli 1988, 
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Anlage 12*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Italienisch 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


Studium und Prüfung im Studiengang Itdlienisch für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II berücksichti­
gen gemäß § 14 Abs. 2 LABG die didaktischen Proble­
me der Sekundarstufe I. Das ordnungsgemäße Stu­
dium (§ 5) setzt Studienleistungen im Rahmen fol­
gender Bereiche und Teilgebiete nach näherer Be­
stimmung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Sprachwissen­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
schaft 2 	Beschreibungsebenen der ita­

lienischen Sprache 
3 	Anwendungsbereiche und in­

terdisziplinäre Beschrei­
bungsaspekte 

4 	Historische Aspekte der ita­
lienischen Sprache 

5 	Regionale, soziale und funk­
tionale Aspekte der italieni­
schen Sprache 

B Literaturwis­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
senschaft 2 Gattungen und Formen 

3 Italienische Literatur bis etwa 
1600 

4 Italienische Literatur ab etwa 
1600 bis zur Gegenwart 

5 Autoren und Werke 

Bereich Teilgebiet 

C Fachdidaktik 1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Curriculum Italienisch 
3 Lehr- und Lernprozesse: 

Sprache im Italienischunter­
richt der Sekundarstufe II 
und der Sekundarstufe I 

4 Lehr- und Lernprozesse: Lite­
ratur im Italienischunterricht 

D Sprachpraxis 

ELandeskunde 

Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann in der Studienordnung vorgesehen werden, ent­
weder eines der Teilgebiete des Bereichs C durch das 
Teilgebiet "Lehr- und Lernprozesse: Landeskunde im 

') GülUg ab SS 1985 

Italienischunterricht" ZU ersetzen oder fachdidakti­
sche Aspekte der Landeskunde in den Teilgebieten 
C 3 und C 4 aufzunehmen. 

2 	 Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter Latein. 

3 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse abhängig gemacht wer­
den. 

4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in ei ­
nem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 

• Bereichen D und E. 

5 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

5.1 	 Die St~~ien in den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern Uberblickskenntnisse in der Geschichte der 
italienischen Sprache, vertiefte Kenntnisse in 
Sprachtheorie und in der synchronen Beschreibung 
der italienischen Gegenwartssprache, ferner Spezial­
kenntnisse in regionalen, sozialen oder funktionalen 
Erscheinungsformen des Italienischen sowie die Fä­
higkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse. 

5.2 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
italienischen Literatur, ferner durch eigene Lektüre 
erworbene vertiefte Kenntnisse einer größeren Aus­
wahl von literarischen Werken, an denen sich die Ei­
genart und die Entwicklung von Gattungen, Epochen 
oder des Werkes einzelner Autoren verfolgen lassen. 
Die Studien in diesem Bereich sichern außerdem 
vertiefte Kenntnisse in Literaturtheorie sowie Spe­
zialkenntnisse in literaturwissenschaftlichen Metho­
den und die Fähigkeit zu ihrer Anwendung auf ver­
schiedenartige Texte. 

5.3 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen zu ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

5.4 	 Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der Prüf­
ling die italienische Sprache in verschiedenen Ver­
wendungsbereichen sicher und differenziert verste­
hen, sprechen und schreiben kann. 

5.5 	 Die :;>tudien im Bereich E sichern Überblickskennt­
nisse der Geschichte, der geographischen Gegeben­
heiten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse Italiens sowie vertiefte 
Kenntnisse in einem dieser Sachgebiete. 

6 	 'Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, und zwar je einer aus den Bereichen A, Bund C. 

7 	 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, davon einer aus dem Bereich A oder B 
und je einer aus den Bereichen D und E. 
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8 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B sowie ein Teilgebiet 
aus dem Bereich C. Das Teilgebiet aus dem Bereich C 
kann ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem 
Bereich E. Aus mindestens dreien dieser fünf Prü­
fungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 6 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet 
gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner 
Studien an. 

9 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife 
oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprüfung 
zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende Pru­
fungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

10 	 Wird die schriftliche Hausarbeit im Fach Italienisch 
geschrieben, so ist sie in deutscher Sprache abzufas­
sen. 

11 	 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht 

11.1 	 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht sind ohne 
lexikographische Hilfsmittel anzufertigen. 

11.2 	 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht be­
steht aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins 
Italienische. Allen Prüflingen eines Prüfungstermins 
in der Hochschule wird derselbe Text vorgelegt. 

11.3 	 Die Aufgaben für die weitere schriftliche Arbeit unter 
Aufsicht sind entsprechend den vom Prüfling ange­
gebenen Teilgebieten und Schwerpunkten zu stellen; 
diese Arbeit ist in italienischer Sprache abzufassen. 

Anlage 13*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Kunst 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Primarstufe 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 

1 	 Die fachpraktische Prüfung 

1.1 	 Voraussetzung für die Zulassung zur fachprakti ­
schen Prüfung sind Studien in den Teilgebieten der 
Kunst- und Gestaltungspraxis, die dem jeweiligen 
Lehramtsstudiengang zugeordnet sind. Diese Stu­
dien umfassen etwa die Hälfte der für den jeweiligen 
Studiengang vorgesehenen Semesterwochenstun­
den. Entsprechend dem Lehrangebot der Hochschule 
oder dem Lehrangebot der mit der Hochschule ge­
mäß § 30 LABG kooperierenden Einrichtung werden 
diese Studien entweder als besondere Lehrveran­
staltungen oder als Atelierstudien oder im Neben­
einander beider Formen angeboten. Näheres regeln 
die Studienordnungen der Hochschulen. 

1.2 	 Die fachpraktische Prüfung besteht aus einer Prä­
sentation der Studienarbeiten des Prüflings. Auf 
Verlangen des Prüfungsausschusses legt der Prüf­
ling seine Auswahlgrundsätze dar und gibt Auskunft 
zum Entstehungsprozeß der Arbeiten. Diese münd­
liche Erläuterung dauert höchstens 15 Minuten und 
wird nicht mit einer Leistungsnote bewertet. 

1.3 	 Die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung nach § 4 
Abs.2 kann während des Hauptstudiums ausgespro­
chen werden. 

1.4 Dem Antrag auf Zulassung zur fachpraktischen Prü­
fung sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. Nachweis 
Abs.5; 

der besonderen Eignung gemäß § 5 

2. Nachweis des ordnungsgemäßen Studiums in der 
Kunst- und Gestaltungspraxis. Dieser Nachweis 
kann nach näherer Bestimmung in der Studien­
ordnung an Hochschulen mit Atelierbetrieb durch 
eine Bescheinigung des den Atelierbetrieb leiten­
den Professors geführt werden; 

3. Liste der Studienarbeiten; 

4. Erklärung des Prüflings, daß die Studienarbeiten 
von ihm selbst angefertigt wurden. 

In dem Antrag gibt der Prüfling an, bei welchem Mit­
glied des Prüfungsamtes er vorwiegend Kunst- und 
Gestaltungspraxis studiert hat. 

1.5 Zur Durchführung der fachpraktischen Prüfung bil ­
det das Prüfungsamt einen Prüfungsausschuß, der 
aus zwei Mitgliedern besteht: 

1. dem Mitglied des Prüfungsamtes aus der Hoch­
schule, das vom Prüfling benannt wurde, 

2. einem weiteren Mitglied des Prüfungsamtes aus 
der Hochschule. 

Mindestens eines der Mitglieder des Prüfungsaus­
schusses soll Professor und gemäß § 11 Abs. 2 Mitglied 
des Prüfungsamtes sein. Wenn beide Mitglieder des 
Prüfungsausschusses diese Bedingung erfüllen, be­
stellt das Prüfungsamt den vom Prüfling benannten 
Prüfer zum Vorsitzenden, andernfalls das Mitglied 
des Prüfungsausschusses, das Professor ist und ge­
mäß § 11 Abs. 2 berufen wurde. 

) 

1.6 Das Prüfungsamt setzt den Termin für die fachprak­
tische Prüfung im Benehmen mit der Hochschule 
fest. 

1.7 Der Prüfungsausschuß bewertet gemäß § 12 Abs. 1 
die Studienarbeiten des Prüflings. Die fachprak­
tische Prüfung ist bestanden, wenn sie mit minde­
stens "ausreichend" (4,0) abschließt. 

1.8 Die fachpraktische Prüfung kann einmal wiederholt 
werden. 

2 Die künstlerisch-praktische Aufgabe 

2.1 Gemäß § 17 Abs. 9 kann auf Antrag des Kandidaten 
an Stelle der schriftlichen Hausarbeit eine künstle­
risch-praktische Aufgabe gestellt werden. Die Auf­
gabe ist so zu stellen, daß sie innerhalb der Bearbei­
tungsfrist ausgeführt werden kann. 

2.2 Das Original der künstlerisch-praktischen Arbeit ist 
bis zum Abschluß der Ersten Staatsprüfung zur Ver­
fügung des Prüfungsamtes zu halten und wird in der 
Regel in der Hochschule aufbewahrt. Der Arbeit ist 
eine schriftliche Erläuterung des Arbeitsprozesses 
beizufügen. Das Objekt ist fotografisch zu dokumen­
tieren. Die schriftliche Erläuterung und die fotogra­
fische Dpkumentation bleiben bei den Prüfungsak­
ten. 

2.3 Der Erstgutachter der künstlerisch-praktischen Auf­
gabe kann in sinngemäßer Anwendung von § 11 
Abs. 2 Satz 3 Mitglied des Prüfungsausschusses in 
der fachpraktischen Prüfung sein; in diesem Fall ist 
er nicht Mitglied des Prüfungsausschusses für die 
mündliche Prüfung. 

3 Allgemeines 

3.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Kunst- und 
Gestaltungs­
praxis 

1 Klassische Werkgattungen I 
(Zeichnung, Grafik) 

2 Klassische Werkgattungen 11 
(Malerei, Farbgestaltung) 

"I Gültig ab SS 1985 
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3 Klassische Werkgattungen III 5 Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­
(Plastik,Objektgestaltung, fach) 
Raumgestaltung, Architek­
tur"») 

4 Transklassische Verfahren, 
z. B. Gattungsgrenzen über­
schreitende Verfahren (Colla­
gen, Montagen) oder Fotogra­
fie/Fotografik, Film, Video") 

5 	Gestaltungspraxis, z. B. Kera­
mik") 

6 Spiel, Aktion, Multimedia, 
z. B. Figurentheater, Requisi­
ten") 

B Kunstwissen­ Gattungen der bildenden 
schaft Kunst 

2 Epochen der Kunst/Kunst­
stile 

3 Ikonographie und Ikonolo­
gie") 

4 Kunsttheorie/Ästhetik 
5 	Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

C 	Kunstpädago­ 1 Geschichte der Kunstpädago­
gik/Didaktik gik/Kunstpädagogische Kon­
der Kunst zeptionen 

2 Bildnerische Entwicklung bei 
Kindern und Jugendlichen 

3 Curriculum Kunst 
4 Didaktik und Methodik des 

Kunstunterrichts 
5 	Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

") Teilgebiete nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 

3.2 	 Exkursionen sind nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung der Hochschule durchzuführen. 

3.3 	 Die Verbindung des Unterrichtsfaches Kunst mit der 
beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik fordert 
Lehrveranstaltungen, die die besonderen Erforder­
nisse der beruflichen Schule berücksichtigen und 
entsprechende Schwerpunktbildungen ermöglichen. 

4 	 Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 

4.1 	 Die fachpraktische Prüfung 
4.1.1 	 Die fachpraktische Prüfung setzt voraus, daß der 

Prüfling grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten 
in mindestens vier Teilgebieten der Kunst- und Ge­
staltungspraxis, darunter A 1 und A 2, gewonnen hat. 
Mindestens eines der Teilgebiete ist vertieft zu stu­
dieren. 

4.1.2 	Die Studienarbeiten, die zur fachpraktischen Prü­
fung vorgelegt werden, dokumentieren die notwen­
dige Breite der Studien und für mindestens eines der 
Teilgebiete auch deren Vertiefung; sie ermöglichen 
ein Urteil über die Realisationsfähigkeiten des Prüf­
lings. 

4.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 
4.2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in drei Teilgebieten des Be­
reichs B und in zwei Teilgebieten des Bereichs C 
nachzuweisen, darunter C 3. 

4.2.2 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß §30 Abs. 4 
Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, davon je einer aus den Bereichen B 
undC. 

4.2.3 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen Bund C. Aus mindestens 
dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 4.2.2 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den be­
sonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

5.1 	 Die fachpraktische Prüfung 
5.1.1 	 Die fachpraktische Prüfung setzt voraus, daß der 

Prüfling grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten 
in mindestens zwei Teilgebieten der Kunst- und Ge­
staltungspraxis gewonnen hat. 

5.1.2 	Die Studienarbeiten, die zur fachpraktischen Prü­
fung vorgelegt werden, ermöglichen ein Urteil über 
die Ergebnisse der fachpraktischen Studien des 
Prüflings. 

5.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 
5.2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in einem Teilgebiet des Be­
reichs B und in zwei Teilgebieten des Bereichs C 
nachzuweisen. 

5.2.2 	 Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 2 ein Leistungsnachweis aus dem Bereich C vor­
zulegen. 

5.2.3 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet des Bereichs Bund C. Aus mindestens einem 
dieser Teilgebiete darf kein Leistungsnachweis nach 
Nr. 5.2.2 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet 
gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt sei­
ner Studien an. 

6 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

6.1 	 Die fachpraktische Prüfung 
6.1.1 	 Die fachpraktische Prüfung setzt voraus, daß der 

Prüfling grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten 
in mindestens vier Teilgebieten der Kunst- und Ge­
staltungspraxis, darunter A 1 und A 2, gewonnen hat. 
Mindestens eines der Teilgebiete ist vertieft zu stu­
dieren. 

6.1.2 	 Die Studienarbeiten, die zur fachpraktischen Prü­
fung vorgelegt werden, dokumentieren die notwen­
dige Breite der Studien und für mindestens eines der 
Teilgebiete auch deren Vertiefung; sie ermöglichen 
ein Urteil über die Realisationsfähigkeiten des Prüf­
lings. 

6.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 
6.2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in drei Teilgebieten des Be­
reichs B und in zwei Teilgebieten des Bereichs C 
nachzuweisen. 

6.2.2 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon je einer aus den Bereichen Bund C. 

6.2.3 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen Bund C. Aus mindestens 
dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 6.2.2 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den beson­
deren Schwerpunkt seiner Studien an. 

7 	 Lehramt für die Sekundarstufe II 

7.1 	 Die fachpraktische Prüfung 
7.1.1 	 Die fachpraktische Prüfung setzt Studienleistungen 

in mindestens fünf Teilgebieten der Kunst- und Ge­
staltungspraxis, darunter die Teilgebiete A 1 bis A 3, 
oder ein entsprechendes ordnungsgemäßes Studium 
im Atelierbetrieb voraus. Mindestens eines der Teil­
gebiete ist vertieft zu studieren. 

7.1.2 	Die Studienarbeiten, die zur fachpraktischen Prü­
fung vorgelegt werden, dokumentieren die notwen­
dige Breite der Studien und deren Vertiefung. Sie 
ermöglichen ein Urteil über die Realisationsfähig­
keiten des Prüflings. 

7.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 
7.2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in vier Teilgebieten des Be­
reichs B und in drei Teilgebieten des Bereichs C 
nachzuweisen. 

7.2.2 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon zwei aus dem Bereich B und einer aus 
dem Bereich C. 
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7.2.3 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling drei Teilge­
biete des Bereichs B und zwei Teilgebiete des Be­
reichs C. Aus mindestens dreien der fünf Prüfungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
Nr. 7.2.2 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet 
gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt sei­
ner Studien an. 

7.2.4 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teil ­
gebiete weitere Schwerpunkte. 

Anlage 14*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften. 
für das Unterrichtsfach 

Latein 
in dem Studiengang 
mit dem Abschluß: 

Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 

1. 	Studium und Prüfung im Studiengang Latein für das 
Lehramt für die Sekundarstufe 11 berücksichtigen ge­
mäß § 14 Abs. 2 LABG die didaktischen Probleme der 
Sekundarstufe I. Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
setzt Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

ASprache 1 Allgemeine und vergleichen­
de Sprachwissenschaft 

2 Geschichte und Anwendungs­
bereiche der lateinischen 
Sprache 

3 Sprach- und Stillehre 

B Literatur Grundlagen und Methoden 
der InterpretatIOn lateini­
scherTexte 

2 Epochen der latemi.schen Li­
teratur bis zum Ausgang der 
Spätantike 

3 Lateinische Literatur bis zum 
Ausgang der Spätantike: 
Poesie 

4 Lateinische Literatur bis zum 
Ausgang der Spätantike: 
Prosa 

5 Gattungen und Formen latei­
nischer Literatur/Werkgrup­
pen 

6 Weitere Teilgebiete nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule, z. B. Rezep­
tionsgeschichte, mittellateini­
sche und neulateinische Lite­
ratur 

C Ergänzende Dis­ Geschichte der Antike 
ziplinen 2 Weitere Teilgebiete nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule (ggf. mit Ex­
kursion), z. B. Einführung in 
das Römische Recht, Klassi­
sche Archäologie 

D Fachdidaktik 1 Geschichte, Ziele und Metho­
den des LAteinunterrichts 

2 Einführender Sprachunter­
richt (Sekundarstufe I und 
Sekundarstufe 11) 

3 Didaktische Analyse ausge­
wählter Gegenstände des 
Lektüreunterrichts in der Se­
kundarstufe I und in der Se­
kundarstufe 11 

• ) Gültig ab SS 1985 

2.··) 	Das Studium des Unterrichtsfaches Latein setzt 
Kenntnisse in dieser Sprache voraus, die etwa den 
Anforderungen in einem Leistungskurs Latein der 
gymnasialen Oberstufe entsprechen, und zwar bei 
Beginn des Lateinunterrichts in der Sekundar­
stufe I. Außerdem sind gemäß § 7 Abs. 4 Griechisch­
kenntnisse erforderlich. Von der für den Erwerb von 
Griechischkenntnissen aufgewandten Studienzeit 
wird gemäß § 84 Abs. 4 WissHG ein Semester nicht 
auf die Regelstudienzeit angerechnet. 

3. 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltun­
gen von dem Nachweis der für die Teilnahme an die­
sen Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse abhängig gemacht werden. 

4. 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in zwei Teilgebieten des Be­
reichs A, in fünf Teilgebieten des Bereichs B und in je 
einem Teilgebiet der Bereiche C und D nachzuweisen. 

5. 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen; zwei dieser Leistungsnachweise sind aus zweien 
der Teilgebiete BIbis B 5, der dritte ist aus dem Be­
reich D vorzulegen. 

6. 	Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Teilgebiet A 3 vorzulegen. 

7. 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet 
des Bereichs A und drei Teilgebiete des Bereichs B, 
darunter B 3 und B 4. Das fünfte Teilgebiet kann belie­
big benannt werden. Aus mindestens dreien der fünf 
Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 5 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet 
gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner 
Studien an. 

8. 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Kenntnissen in Griechisch beizufügen. Der 
Nachweis kann geführt werden durch den entspre­
chenden Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hoch­
schulreife oder durch das Zeugnis der Erweiterungs­
prüfung zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende 
Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

9. 	 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht besteht 
aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins Latei­
nische, die andere aus der Übersetzung eines lateini­
schen Textes ins Deutsche. Alle Prüflinge eines Prü­
fungstermins in der Hochs!;hule erhalten jeweils den­
selben Text vorgelegt. Die Ubersetzungsaufgaben sind 
ohne lexikographische Hilfsmittel zu lösen. 

10. 	Für die Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teilge­
biete weitere Schwerpunkte. 

Anlage 15*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Mathematik 
in den Studiengängen 
mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Primarstufe 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 

Allgemeines 

1.1 	 Studienleistungen in einem Teilgebiet sind in der Re­
gel in mehreren Formen von Lehrveranstaltungen
(Vorlesung, Übung, Seminar) zu erbringen; diese sind 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung ein­
ander zugeordnet. Die Studienordnung kann die Zu­
lassung zu einer bestimmten Lehrveranstaltung (z. B. 
Seminar) von dem erfolgreichen Besuch anderer 
Lehrveranstaltungen abhängig machen. 

1.2 	Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

.) Gültig ab SS 1985 

\ 
j 

- ) 

••) Nr.2 geändert durch VO v. 28. 6. 1987 (GV. NW. S. 240); in Kraft getreten sm 29. Juli 1987. 
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2 	 Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 

2.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­
gebiete: 
1. Ausgewählte Kapitel aus der Arithmetik 
2. Ausgewählte Kapitel aus der Algebra 
3. Weiteres Teilgebiet der Mathematik 
4. 	Einführung in die Didaktik des Mathematikunter­

richts in der Grundschule. 

2.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der StudienOrdnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 1 Ausgewählte Kapitel aus der 
Arithmetik 

2 Ausgewählte Kapitel aus der 
Geometrie 

3 Angewandte Mathematik 
4 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B Mathematiklernen in der 
Grundschule 

2 Arithmetikunterricht in der 
Primarstufe 

3 Größen und Sachrechnen 
4 Geometrieunterricht in der 

Grundschule 

2.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in zwei 
Teilgebieten des Bereichs A, darunter A 1, sowie Stu­
dien in drei Teilgebieten des Bereichs B, darunter B 1, 
nachzuweisen. 

2.4 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, davon je einer aus den Bereichen A und B. 

2.5 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
einem weiteren Teilgebiet des Bereichs A vorzulegen. 

2.6 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B. Aus mindestens 
dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 2.4 vorgelegt worden sein. 

3 	 Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­
fach) 

3.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­
gebiete: 
1. Ausgewählte Kapitel aus der Mathematik 
2. 	Einführung in die Didaktik des Mathematikunter­

richts in der Grundschule. 

3.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 1 Ausgewählte Kapitel aus der 
Arithmetik 

2 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B Mathematiklernen in der 
Grundschule 

2 Arithmetikunterricht in der 
Primarstufe 

3 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

3.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in einem 
Teilgebiet des Bereichs A und in zwei Teilgebieten des 
Bereichs B nachzuweisen, darunter Studien entweder 
im Teilgebiet A 1 oder im Teilgebiet B 2. 

3.4 	Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs.4 
Satz 2 ein Leistungsnachweis aus der Didaktik des 
Faches vorzulegen. 

3.5 	Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Bereich A vorzulegen. 

3.6 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
aus den Bereichen A und B. Aus mindestens einem 
dieser Prüfungsteilgebiete darf kein Leistungsnach­
weis nach Nr. 3.4 vorgelegt worden sein. Das Teilgebiet 
A 1 oder B 2 ist als Prüfungsteilgebiet zu benennen, 
falls der Leistungsnachweis nach Nr. 3.4 nicht aus dem 
Teilgebiet B 2 vorgelegt wurde. 

4 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 
4.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­

gebiete: 
1. Analysis 
2. 	Lineare Algebra oder Analytische Geometrie 
3. Geometrie und Topologie. 

4.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Algebra und 1 Lineare Algebra oder Analyti-
Geometrie sche Geometrie 

2 Algebra und Zahlentheorie 
3 Geometrie 

B 	Analysis und 1 Ausgewählte Kapitel aus der 
Angewandte Analysis 
Mathematik 2 Einführung in die Stochastik 

3 Einführung in die Numeri­
sche Mathematik 

C 	Didaktik der 1 Theorien und Aspekte des 
Mathematik Mathematiklernens 

2 Didaktische Analyse ausge­
wählter Gegenstände des 
Mathematikunterrichts 

4.3 	 Die Studienordnung kann durch Zuordnung der Lehr­
veranstaltungen die genannten Teilgebiete inhaltlich 
anders strukturieren und entsprechend anders benen­
nen; der Umfang der Teilgebiete und ihre Bedeutung 
für den Studiengang müssen jedoch erhalten bleiben. 

4.4 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung weitere Teilgebiete vorse­
hen, die hinsichtlich ihres Umfanges und ihrer Bedeu­
tung für den Studiengang den genannten Teilgebieten 
entsprechen. 

4.5 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je 
zwei Teilgebieten der Bereiche A und B sowie in ei­
nem Teilgebiet des Bereiches C nachzuweisen. 

4.6 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zWei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, darunter einer aus dem Bereich A oder B und der 
andere aus dem Bereich C. 

4.7 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Bereich vorzulegen, aus dem kein Leistungsnach­
weis nach Nr. 4.6 vorgelegt wird. 

4.8 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling zwei Teilgebiete 
des Bereichs A und je ein Teilgebiet der Bereiche B 
und C. Aus mindestens dreien der vier Priifungsteilge­
biete dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 4.6 
vorgelegt worden sein. 

5 	 Lehramt für die Sekundarstufe 11 
5.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­

gebiete: 
1. Analysis I 
2. 	Analysis 11 
3. 	Lineare Algebra I 
4. 	 Lineare Algebra 11 
5. 	Einführung in die Angewandte Mathematik oder 

Analysis 111 oder ein anderes Teilgebiet der Mathe­
matik. 
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5.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich 	 Teilgebiet 

A Analysis 	 Teilgebiete nach Maßgabe des 
Lehrangebots der Hochschule, 
z. B. Differentialgleichungen, 
Funktionentheorie, Funktional­
analysis, Maß- und Integra­
tionstheorie 

B 	Algebra und Teilgebiete nach Maßgabe des 
Grundlagen der Lehrangebots der Hochschule, 
Mathematik z. B. Algebra, Zahlentheorie, 

Mathematische Logik 

C 	Geometrie und Teilgebiete nach Maßgabe des 
Topologie Lehrangebots der Hochschule, 

z. B. Differentialgeometrie, 
Topologie, Grundlagen der 
Geometrie 

DAngewandte 	 Teilgebiete nach Maßgabe des 
Mathematik Lehrangebots der Hochschule, 

z. B. Numerische Mathematik, 
Stochastik, Einführung in die 
Informatik 

E Didaktik der Didaktische Analyse ausge­
Mathematik wählter Gegenstände des 

Mathematikunterrichts 
2 	Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

5.3 	 Ein Teilgebiet umfaßt in der Regel Lehrveranstaltun­
gen mit dem Gewicht von Vorlesungen im Umfang von 
vier Semesterwochenstunden. 

5.4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je ei ­
nem Teilgebiet der Bereiche Abis E nachzuweisen, 
ferner Studien in zwei weiteren Teilgebieten aus 
zweien der Bereiche Abis D. 

5.5 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon zwei aus zweien der Bereiche Abis D. Min­
destens einer dieser Leistungsnachweise muß in ei­
nem Seminar erbracht worden sein. Der dritte Lei­
stungsnachweis ist aus dem Bereich E vorzulegen. 

5.6 	 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
aus denjenigen Bereichen vorzulegen, aus denen kei­
ne Leistungsnachweise nach NI'. 5.5 vorgelegt werden. 

5.' 	Für die Prüfung benennt der Prüfling vier Teilgebiete 
aus mindestens dreien der Bereiche Abis D, darunter 
die Bereiche A und B. Das fünfte Teilgebiet kann belie­
big benannt werden, doch darf es sich nicht um die 
Teilgebiete des Grundstudiums Analysis I. Lineare Al­
gebra I und Einführung in die Angewandte Mathema­
tik handeln. Aus mindestens dreien der fünf Prüfungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
NI'. 5.5 vorgelegt worden sein. 

5.8 	Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien seiner Prüfungsteilgebiete geeignete Sachge­
biete. 

Anlage 16*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Musik 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 


- für das Lehramt für die Primarstufe 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 

0) Gültig ab SS 1985 

Die fachpraktische Prüfung 

1.1 	 Voraussetzung für die Zulassung zur fachprakti ­

schen Prüfung ist das Studium def künstlerischen 

Disziplinen, die dem jeweiligen Lehramtsstudien­

gang im Bereich der Musikpraxis zugeordnet sind. 

Dieses Studium umfaßt etwa die Hälfte der jeweils 

für den Studiengang vorgesehenen Semesterwo­

chenstunden. Die Wahl der Instrumente richtet sich 

nach dem an der Hochschule bzw. nach dem an der 

gemäß § 30 LABG kooperierenden Einrichtung vor­

handenen Lehrangebot. Für das Studium einer 

künstlerischen Disziplin sind jeweils mindestens 

zwei Semesterwochenstunden anzusetzen. Im Rah­

men der Lehramtsstudiengänge für die Primarstufe 

(Schwerpunktfach) und für die Sekundarstufe I sind 

für das Hauptinstrument höchstens sechs, für das 

Nebeninstrument höchstens drei Semesterwochen­

stunden anzusetzen. Im Rahmen des Lehramtsstu­

dienganges für die Sekundarstufe II sind für das 

Hauptinstrument höchstens acht, für das Nebenin­

strument höchstens vier Semesterwochenstunden 

anzusetzen. Näheres regelt die Studienordnung der 

Hochschule. 


1.2 	 Die fachpraktische Prüfung erstreckt sich auf zwei 
künstlerische Disziplinen des Bereichs Musikpraxis. 
Die künstlerischen Disziplinen des Studiums, die 
nicht Gegenstand der fachpraktischen Prüfung sind, 
müssen während des Fachstudiums erfolgreich ab­
geschlossen werden. Zeitpunkt und Form des Ab­
schlusses werden durch die Studienordnung gere­
gelt. 

1.3 	 Die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung nach § 4 

Abs. 2 kann während des Hauptstudiums ausgespro­

chen werden. 


1.4 	 Bei dem Antrag auf Zulassung zur fachpraktischen 

Prüfung hat der Prüfling anzugeben: 


1. 	 die beiden künstlerischen Disziplinen seiner Wahl 
nach den besonderen Vorschriften der Nrn. 2.2.2, 
3.2.2,4.2.2, 5.2.2; 

2. die Mitglieder der 	Hochschule, bei denen er zu­
letzt in seinen Prüfungsdisziplinen studiert hat. 

Dem Antrag auf Zulassung zur fachpraktischen Prü­
fung ist der Nachweis der besonderen Eignung für 
das Studium gemäß § 5 Abs. 5 beizufügen. Die Be­
scheinigung der Hochschule über den Abschluß der 
Studien in denjenigen künstlerischen Disziplinen, 
die nicht Gegenstand der fachpraktischen Prüfung 
sind, ist dem Prüfungsamt spätestens bis zum Zeit­
punkt der Festsetzung des Termins für die Prüfung 
in der zweiten künstlerischen Disziplin vorzulegen .. 

1.5 	 Für die fachpraktische Prüfung bildet das Prüfungs­
amt für jede Prüfungsdisziplin einen weiteren Prü­
fungsausschuß, der aus drei Mitgliedern besteht. ) 
Dem Prüfungsausschuß gehören in der Regel an: 
1. 	 das Mitglied des Prüfungsamtes aus der Hoch­

schule, bei dem der Prüfling zuletzt die Prüfungs­
disziplin studiert hat; 

2. 	 ein sachkundiger Vertreter dieser Disziplin; als 
solcher kann bestellt werden, wer die Bedingun­
gen gemäß § 92 Abs. 1 WissHG erfüllt; 

3. ein Mitglied des Prüfungsamtes aus der Hoch­
schule, das Professor gemäß § 49 WissHG ist. 

Das Prüfungsamt bestellt in der Regel das Mitglied 
zu Nr. 3 zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und setzt im Benehmen mit der Hochschule die Ter­
mine der fachpraktischen Prüfung fest. 

1.6 	 Der Prüfungsausschuß bewertet die Prüfung in jeder 
künstlerischen Disziplin gemäß § 12 Abs. 1 mit einer 
Leistungsnote. Die Einzelbewertungen werden rech­
nerisch zu einer Gesamtbewertung zusammenge­
faßt; dabei werden die Leistungsnote für das Haupt­
instrument und die Leistungsnote für die weitere 
künstlerische Disziplin im Verhältnis 2:1 gewichtet. 
Die fachpraktische Prüfung ist bestanden, wenn die 
Leistungsnote für jede künstlerische Disziplin min­
destens "ausreichend" (4,0) lautet. 

1.''') Die fachpraktische Prüfung kann in jeder Prüfungs­
disziplin einmal wiederholt werden. 

00) Nr. 1.7 geändert durch VO v. 28. 6. 1987 (GV. NW. S. 240); in Kraft getreten am 29. Juli 1987. 
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2 	 Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 

2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei~ 
stungen im Rahmen folgender Bereiche, künst1eri~ 
scher Disziplinen und Teilgebiete nach näherer Be­
stimmung in der Studienordnung voraus; 

Bereich Künstlerische Disziplin 

A Musikpraxis 1 Hauptinstrument*) 
2 Nebeninstrument*) 
3 Stimmbildung/Gesang 
4 Gehörbildung 
5 Ensembleleitung 
6 Musik und Bewegung/szeni­

sches Spiel 
7 Schulpraktisches Instrumen­

talspiel/Improvisation 
8 Weitere Disziplin nach Maß­

gabe des Lehrangebots der 
Hochschule, z. B. Apparative 
Praxis, Tonsatz und Arrange­
ment 

Teilgebiet 

B Musikwissen­ 1 Geschichte der Musik bis et ­
schaft wa 1750 

2 Geschichte der Musik von et­
wa 1750 bis etwa 1900 

3 Musik des 20. Jahrhunderts 
4 Systematische Musikwissen­

schaften . 

C 	Musikpädago­ 1 Geschichte der Musikerzie­
gik/Didaktik hung 
der Musik 2 	Musikpädagogische Konzep­

tionen der Gegenwart 
3 	Didaktik und Methodik ein­

zelner Lernfelder des Musik­
unterrichts in der Grund­
schule 

4 	Musikpädagogik unter psy­
chologischen und soziologi­
schen Aspekten 

-) 	Gesang kann das Hauptinstrument oder das Nebeninstrument ersetzen. 
Eines der Instrumente muß ein Akkordinstrument sein. 

2.2 	 Die fachpraktische Prüfung 
2.2.1 	 Für die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung ist 

die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
zu den sechs künstlerischen Disziplinen nachzuwei­
sen, die nicht Gegenstand der fachpraktischen Prü­
fung sind. 

2.2.2 	 Die fachpraktische Prüfung wird im Hauptinstru­
ment und in einer weiteren künstlerischen Disziplin 
abgelegt; die Studienordnung legt fest, welche der 
künstlerischen Disziplinen für die fachpraktische 
Prüfung gewählt werden können. 

2.2.3 	 Die fachpraktische Prüfung dauert im Hauptinstru­
ment höchstens 30 Minuten, in der anderen Disziplin 
höchstens 40 Minuten. 

2.3 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 
2.3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in zwei Teilgebieten des Be­
reichs B und in drei Teilgebieten des Bereichs C, 
darunter C 3, nachzuweisen. 

2.3.2 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, davon je einer aus den Bereichen B 
und C. 

2.3.3 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete der Bereiche Bund C. Aus mindestens dreien 
der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 2.3.2 vorgelegt worden sein. Zu 
jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. 

3 	 Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­
fach) 

3.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche, künstleri ­
scher Disziplinen und Teilgebiete nach näherer Be~ 
stimmung in der Studienordnung voraus; 

Bereich Künstlerische Disziplin 

A Musikpraxis Hauptinstrument (Akkord­
instrument) 

2 Stimmbildung/Gesang 
3 Grundlagen der Musiktheorie 
4 Ensembleleitung 
5 	Weitere Disziplin nach Maß­

gabe des Lehrangebots der 
Hochschule 

Teilgebiet 

B 	Musikwissen­ 1 Epochen der Musikgeschichte 
schaft 2 	Systematische Musikwissen­

schaften 

C 	Musikpädago­ Musikpädagogische Konzep­
gik/Didaktik tionen der Gegenwart 
der Musik 2 	Didaktik und Methodik ein­

zelner Lernfelder des Musik­
unterrichts in der Grund­
schule 

3.2 	 Die fachpraktische Prüfung 
3.2.1 	 Für die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung ist 

die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
zu zwei künstlerischen Disziplinen nachzuweisen, 
die nicht Gegenstand der fachpraktischen Prüfung 
sind. 

4.2.2 	 Die fachpraktische Prüfung wird im Hauptinstru­
ment und in einer weiteren künstlerischen Disziplin 
abgelegt; die Studienordnung legt fest, welche der 
künstlerischen Disziplinen für die fachpraktische 
Prüfung gewählt werden können. 

3.2.3 	 Die fachpraktische Prüfung dauert im Hauptinstru­
ment höchstens 20 Minuten, in der anderen Disziplin 
höchstens 40 Minuten. 

3.3 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 
3.3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in einem Teilgebiet des Be­
reichs B und in den Teilgebieten des Bereichs C 
nachzuweisen. 

3.3.2 	 Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 2 ein Leistungsnachweis aus einem Teilgebiet 
des Bereichs C vorzulegen. 

3.3.3 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilge~ 
biet des Bereichs C und ein weiteres Teilgebiet des 
Bereichs B oder C. Aus mindestens einem der Prü­
fungsteilgebiete darf kein Leistungsnachweis nach 
Nr. 3.3.2 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet 
gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt sei­
ner Studien an. 

4 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

4.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche, künstleri ­
scher Disziplinen und Teilgebiete nach näherer Be­
stimmung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Künstlerische Disziplin 

A Musikpraxis 1 Hauptinstrument·) 
2 Nebeninstrument·) 
3 Stimmbildung/Gesang 
4 Gehörbildung 
5 Ensembleleitung 
6 Musik und Bewegung/szeni­

sches Spiel 
7 Schulpraktisches Instrumen­

talspiel/Improvisation 
8 Weitere Disziplin nach Maß­

gabe des Lehrangebots der 
Hochschule, z. B. Apparative 
Praxis, Tonsatz und Arrange­
ment 
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Teilgebiet 

B Musikwissen­ 1 Geschichte der Musik bis et ­
schaft wa 1750 

2 Geschichte der Musik von et­
wa 1750 bis etwa 1900 

3 Musik des 20. Jahrhunderts 
4 Systematische Musikwissen­

schaften 

C 	Musikpädago­ Geschichte der Musikerzie­
gik/Didaktik hung 
der Musik 2 	Musikpädagogische Konzep­

tionen der Gegenwart 
3 	Didaktik und Methodik ein­

zelner Lernfelder des Musik­
unterrichts in der Sekundar­
stufe I 

4 	Musikpädagogik unter psy­
chologischen und soziologi­
schen Aspekten 

*) 	Gesang kann das Haupllostrument oder das Nebenmstrument i?rsetzen 
ElOes der Instrumente muß ein TastenlOstrum~nt, In der Regel Klavier. 
sein. 

4.2 	 Die fachpraktische Prüfung 

4.2.1 	 Für die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung ist 
die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
zu den sechs künstlerischen Disziplinen nachzuwei­
sen, die nicht Gegenstand der fachpraktischen Prü­
fung sind. 

4.2.2 	 Die fachpraktische Prüfung wird im Hauptinstru­
ment und in einer weiteren künstlerischen Disziplin 
abgelegt; die Studienordnung legt fest, welche d~.r 
künstlerischen Disziplinen für die fachpraktische 
Prüfung gewählt werden können. 

4.2.3 	 Die fachpraktische Prüfung dauert im Hauptinstru­
ment höchstens 30 Minuten. in der anderen Disziplin 
höchstens 40 Minuten. 

4.3 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 

4.3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in drei Teilgebieten des Be­
reichs B und in zwei Teilgebieten des Bereichs C, 
darunter C 3, nachzuweisen. 

4.3.2 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon je einer aus den Bereichen Bund C. 

4.3.3 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete der Bereiche Bund C. Aus mindestens dreien 
der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 4.3.2 vorgelegt worden sein. Zu 
jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. 

5 	 Lehramt für die Sekundarstufe 11 

5.1 	 Allgemeine Bestimmungen 

5.1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche, künstleri ­
scher Disziplinen und Teilgebiete nach näherer Be­
stimmung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Künstlerische Disziplin 

A Musikpraxis 1 Hauptinstrument*) 
2 Nebeninstrument*) 
3 Stimmbildung/Gesang 
4 Gehörbildung 
5 Chorleitung 
6 Orchesterleitung 
1 Schulpraktisches Instrumen­

talspiel und Improvisation 
8 Tonsatz (Arrangement, Kom­

position) 
9 Formenlehre und Analyse 

10 	Weitere Teilgebiete nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule, z. B. Musik 
und Bewegung, Apparative 
Praxis 

Teilgebiet 

B Musikwissen­ 1 Geschichte der Musik bis et ­
schaft wa 1750 

2 Geschichte der Musik von et­
wa 1150 bis etwa 1830 

3 Geschichte der Musik von et­
wa 1830 bis etwa 1900 

4 Musik des 20. Jahrhunderts 
5 Systematische Musikwissen­

schaften 

C Musikpädago­ 1 Geschichte der Musikerzie­
gik/Didaktik hung 
der Musik 2 Musikpädagogische Konzep­

tionen der Gegenwart 
3 	Didaktik und Methodik ein­

zelner Lernfelder des Musik­
unterrichts in der Sekundar­
stufe II 

4 	Musikpädagogik unter psy­
chologischen und soziologi­
schen Aspekten ) 

.) 	Gesang kann das Hauptinstrument oder das Nebeninstrument ersetzen. 
Eines der Instrumente muß Klavier sein, 

5.1.2 	 Die Verbindung des Unterrichtsfaches Musik mit der 
beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik fordert 
Lehrveranstaltungen, die die besonderen Erforder­
nisse der beruflichen Schule berücksichtigen und 
entsprechende Schwerpunktbildungen ermöglichen. 

5.2 	 Die fachpraktische Prüfung 
5.2.1 	 Für die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung ist 

die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
zu den sieben künstlerischen Disziplinen nachzu­
weisen, die nicht Gegenstand der fachpraktischen 
oder der schriftlichen Prüfung sind. 

5.2.2 	 Die fachpraktische Prüfung wird im Hauptinstru­
ment und in einer weiteren künstlerischen Disziplin 
abgelegt; die Studienordnung legt fest, welche der 
künstlerischen Disziplinen für die fachpraktische 
Prüfung gewähl. WE rden können. 

5.2.3 	 Die fachpraktische Prüfung dauert im Hauptinstru­
ment höchstens 30 Minuten, in der anderen Disziplin 
höchstens 60 Minuten. 

5.3 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung 
5.3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in vier Teilgebieten des Be­
reichs B und in drei Teilgebieten des Bereichs C 
nachzuweisen. 

5.3.2 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon zwei aus dem Bereich B, darunter B 2 
oder B 3, und einer aus dem Bereich C. 

5.3.3 	 Für die Prüfung ist die künstlerische Disziplin A 8 
oder A 9 Gegenstand einer der schriftlichen Arbeiten 
unter Aufsicht. Der Prüfling benennt ferner zwei 
Teilgebiete des Bereichs B und ein Teilgebiet des 
Bereichs C. Das fünfte Teilgebiet kann dem Be­
reich B oder dem Bereich C entnommen werden. Aus 
mindestens dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dür­
fen keine Leistungsnachweise nach Nr. 5.3.2 vorge­
legt worden sein. Zu den Teilgebieten der Bereiche B 
und C gibt der Prüfling jeweils den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. 

5.3.4 	Für die schriftliche Arbeit unter Aufsicht zu den 
künstlerischen Disziplinen A 8 oder A 9 sind entspre­
chende besondere Aufgabenformen zugelassen; da­
bei können den Prüflingen eines Prüfungstermins 
gleichlautende Aufgaben ohne Wahlmöglichkeit vor­
gelegt werden. 

5.3.5 	Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teil ­
gebiete weitere Schwerpunkte. 
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Anlage 17*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Niederllindisch 
in den Studiengiingen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 


- für das Lehramt der Sekundarstufe I 

- für das Lehramt der Sekundarstufe II 


1 	 Allgemeines 

1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich TeUgebiet 

A 	Sprachwis­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
senschaft 2 	Beschreibungsebenen der 

niederländischen Sprache 
3 	Anwendungsbereiche und 

interdisziplinäre Beschrei­
bungsaspekte 

4 	Historische Aspekte der nie­
derländischen Sprache 

5 Regionale, funktionale und 
soziale Aspekte der nieder­
ländischen Sprache 

6 Kontrastive Linguistik 

B' Literaturwis­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
senschaft 2 Gattungen 

3 Niederländische Literatur bis 
etwa 1800 

4 Niederländische Literatur ab 
etwa 1800 

5 Autoren und Werke 
6 Komparatistik 

C Fachdidaktik 1 Theorien, Modelle. Methoden 
2 Curriculum Niederländisch 
3 Lehr- und Lernprozesse: 

Sprache im Niederländisch­
unterricht 

4 Lehr- und Lernprozesse: Lite­
ratur im Niederl<indisch­
unterricht 

D Sprachpraxis 

ELandeskunde 

Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann in der Studienordnung vorgesehen werden, 
entweder eines der Teilgebiete des Bereichs C durch 
das Teilgebiet "Lehr- und Lernpmzesse: Landes­
kunde im Niederländischunterricht" zu ersetzen 
oder fachdidaktische Aspekte der Landeskunde in 
den Teilgebieten C 3 und C 4 aufzunehmen. 

1.2 	 Für die Prüfung gibt der Prüfling zu jedem Teilgebiet 
den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

1.3 	 Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter Latein. 

1.4 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen erforderlichen Kennt­
nisse in Niederländisch abhängig gemacht werden. 

1.5 	 Wird die schriftliche Hausarbeit im Fach Niederlän­
disch geschrieben, so ist sie in deutscher Sprache ab­
zufassen. 

1.6 	 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht sind ohne 
lexikographische Hilfsmittel anzufertigen. 

.) Gültig ab SS 1985 

2 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in 
einem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in 
den Bereichen D und E. 

2.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

2.2.1 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A si ­
chern Überblickskenntnisse über Erscheinungsfor­
men der niederländischen Sprache und über die 
kontrastive Linguistik, vertiefte Kenntnisse einzel­
ner Beschreibungsebenen und die Fähigkeit zur An­
wendung dieser Kenntnisse. 

2.2.2 	 Die Stu~!ien in den Teilgebieten des Bereichs B si ­
chern Uberblickskenntnisse über die niederlän­
dische Literatur besonders seit dem 19. Jahrhundert, 
vertiefte Kenntnisse in verschiedenen Gattungen 
und Formen und über mindestens zwei moderne Au­
toren aufgrund eigener Lektüre entsprechender 
Werke der Primärliteratur, ferner Spezialkenntnisse 
in literaturwissenschaftlichen Methoden und die Fä­
higkeit zu ihrer Anwendung auf verschiedenartige 
Texte. 

2.2.3 	 Die St1;1dien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen zu ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

2.2.4 	 Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die niederländische Sprache in verschiede­
nen Verwendungsbereichen sicher und differenziert 
verstehen, sprechen und schreiben kann. 

2..2.5 	 Die Studien im Bereich E sichern Überblickskennt­
nisse der Geschichte, der geographischen Gegeben­
heiten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse des niederländischen 
Sprachraums sowie Spezialkenntnisse in einem die­
ser Sachgebiete. 

2.3 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäU § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon einer aus dem Bereich A oder B und der 
andere aus dem Bereich C. 

2.4 	 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar je einer aus den Bereichen D 
und E. 

2.5 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche A, Bund C. Das vierte Teilgebiet 
wird dem Bereich A oder B entnommen; es kann 
ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem Be­
reich E. Aus mindestens dreien dieser vier Prüfungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
NT. 2.3 vorgelegt worden sein. 

2.6 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschul­
reife oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprü­
fung zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende 
Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

2.7 	 Die schriftliche Arbeit unter Aufsicht besteht aus 
zwei Teilen: 
1. 	aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins 

Niederländische, 
2. 	aus Aufgaben, die entsprechend den vom Prüfling 

angegebenen Teilgebieten und SChwerpunkten zu 
stellen sind. 

Für den Übersetzungsteil ist allen Prüflingen eines 
Prüfungstermins derselbe Text vorzulegen. Die Auf­
gabe nach Nr. 2 ist in niederländischer Sprache abzu­
fassen. 

3 	 Lehramt für die Sekundarstufe n 
3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der 
Bereiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in 
einem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in 
den Bereichen D und E. 
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3.2 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

3.2.1 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
niederländischen Sprache, vertiefte Kenntnisse in 
Sprachtheorie und in der synchronen Beschreibung 
der niederländischen Gegenwartssprache, ferner 
Spezialkenntnisse in der kontrastiven Linguistik so­
wie die Fähigkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse. 

3.2.2 	 Die Stl.!!iien in den Teilgebieten des Bereichs B si ­
chern Uberblickskenntnisse in der Geschichte der 
niederländischen Literatur, ferner durch eigene Lek­
türe erworbene vertiefte Kenntnisse einer größeren 
Auswahl von literarischen Werken sowohl aus der 
Zeit von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert als 
auch aus der Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Ge­
genwart, an denen sich die Eigenart und die Ent­
wicklung von Gattungen, Epochen oder des Werkes 
einzelner Autoren verfolgen lassen. Die Studien in 
diesem Bereich sichern außerdem vertiefte Kennt­
nisse in Literaturtheorie sowie Spezialkenntnisse in 
literaturwissenschaftlichen Methodenund die Fähig­
keit zu ihrer Anwendung auf verschiedenartige 
Texte. 

3.2.3 	 Die St~dien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Überblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen zu ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

3.2.4 	Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die niederländische Sprache in verschiede­
nen Verwendungsbereichen sicher und differenziert 
verstehen, sprechen und schreiben kann. 

3.2.5 	 Die Studien im Bereich E sichern Überblickskennt­
nisse der Geschichte, der geographischen Gegeben­
heiten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse des niederländischen 
Sprachraums sowie vertiefte Kenntnisse in einem 
dieser Sachgebiete. 

3.3 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vor­
zulegen, und zwar je einer aus den Bereichen A, B 
undC. 

3.4 	 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen D und E. 

3.5 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B sowie ein Teilgebiet 
aus dem Bereich C. Das Teilgebiet aus dem Bereich 
C kann ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem 
Bereich E. Aus mindestens dreien dieser fünf Pru­
fungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 3.3 vorgelegt worden sein. Durch die Festle­
gung der Teilgebiete ist sicherzustellen, daß in der 
Prüfung sowohl Literatur aus der Zeit von den An­
fängen bis zum 19. Jahrhundert als auch Literatur 
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart berücksich­
tigt werden kann. 

3.6 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der 
Nachweis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der 
Nachweis kann geführt werden durch den entspre­
chenden Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen 
Hochschule oder durch das Zeugnis der Erweite­
rungsprüfung zum Abiturzeugnis. für die die ent­
sprechende Prüfungsordnung des Kultusministes 
gilt. 

3.7 	 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht 

3.7.1 	 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht be­
steht aus der Übersetzung eines deutschen Textes 
ins Niederländische. Allen Prüflingen eines Prü­
fungstermins in der Hochschule wird derselbe Text 
vorgelegt. 

3.7.2 	 Die Aufgaben für die weitere schriftliche Arbeit un~ 
ter Aufsicht sind entsprechend den vom Prüfling an­
gegebenen Teilgebieten und Schwerpunkten zu stel ­
len; diese Arbeit ist in niederländischer Sprache ab­
zufassen. 

3.8 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teil ­
gebiete weitere Schwerpunkte. 

Anlage 18*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Pädagogik 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1. 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­
aus: 

Bereich Teilgebiet 

A Theorie und 1 Wissenschaftstheoretische 
Geschichte der Grundlagen der Pädagogik 
Pädagogik 2 Erziehungs- und Bildungs­

theorien 
3 Philosophische und anthro­

pologische Grundfragen der 
Erziehung 

4 Handlungs- und Normen­
theorie 

5 Ausgewählte Kapitel aus der 
Geschichte der Pädagogik 

6 Werk eines Klassikers der 
Pädagogik 

7 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B Entwicklung und 1 Entwicklungspsychologische 
Lernen Theorien 

2 Entwicklungspsychologische 
Voraussetzungen für Erzie­
hung 

3 Theorie der Lernpsychologie 
4 Begabung und Intelligenz 
5 Motivation und Lernen 
6 Interaktion und Kommunika­

tion 
7 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

C Gesellschaftliche 	 Sozialisa tionstheorien 

Voraussetzun­
 2 Sozialer Wandel und seine 
gen der Erzie­ Auswirkungen auf das Erzie­
hung gungswesen 

3 Theorie der Schule als gesell­
schaftliche Einrichtung 

4 Jugendsoziologie 
5 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

D Schulisches und 1 Aufbau und Entwicklung des 
außersehulisches deutschen Bildungswesens 
Bildungs- und 2 Schule im internationalen 
Erziehungs­ Vergleich; alternative Schul­
wesen modelle 

3 Lehrplantheorie und Curricu­
lumentwicklung 

4 Organisation einzelner Bil­
dungs- und Erziehungsein­
richtungen (einsch!. der recht­
lichen Bedingungen) 

5 Außerschulisches Bildungs­
wesen, z. B. Vorschulerzie­
hung, betriebliches Ausbil­
dungswesen, Erwachsenen­
bildung 

6 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

') Gültig ab 55 1985 

\ 
) 
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E 	Didaktik des Un­ 1 Geschichte und Begründung 
terrichtsfaches des Pädagogikunterrichts 
Pädagogik (Er­ 2 Curriculum Erziehungswis­
ziehungswissen­ senschaft 

schaft) 
 3 	Didaktische Analyse ausge­

wählter fachwissenschaft­
licher Gegenstände 

2. 	Voraussetzung für das Studium der Pädagogik sind ge­
mäß § 7 Abs. 4 Kenntnisse in zwei Fremdsprachen. Nach 
näherer Bestimmung in der Studienordnung kann die 
Zulassung zu bestimmten LehrveranstaItungen von 
dem Nachweis der für die Teilnahme an diesen Lehr­
veranstaltungen jeweils erforderlichen Fremdspra­
chenkenntnisse abhängig gemacht werden. 

3. 	Lehrveranstaltungen aus dem erziehungswissenschaft­
lichen Studium sind nicht auf Studien in Teilgebieten 
der Pädagogik anrechenbar. Leistungsnachweise und 
Prüfungsteilgebiete aus dem erziehungswissenschaftli ­
chen Studium dürfen nicht für Pädagogik verwendet 
werden. 

4. 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der Be­
reiche Abis E nachzuweisen. 

5. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen. Zwei Leistungsnachweise sind aus zweien der Be­
reiche Abis D, der dritte ist aus dem Bereich E vorzu­
legen. 

6. 	Zusätzlich sind zwei qualüizierte Studiennachweise aus 
den Bereichen vorzulegen. aus denen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 5 vorgelegt werden. 

7. 	Sofern die Studienordnung für das Grundstudium kei­
nen Methodenkurs, der empirische und hermeneuti ­
sche Komponenten umfaßt, vorsieht. ist dieser im 
Hauptstudium abrIleisten. In diesem Fall ist ein weite­
rer qualifizierter Studiennachweis über die erfolgreiche 
Teilnahme an diesem Kurs vorzulegen. 

8. 	Für die Prüfung benennt der Prüfling zwei Teilgebiete 
aus dem Bereich A und je ein Teilgebiet aus den Berei­
chen Bund D. Aus mindestens dreien der fünf Prü­
fungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
Nr. 5 vorgelegt worden sein. Für die Prüfung gibt der 
Prüfling zu jedem Teilgebiet den besonderen Schwer­
punkt seiner Studien an. 

Anlage 19") 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Philosophie 
in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1. 	Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­
aus: 

Bereich Teilgebiet 

A 1 Praktische Philosophie/Theo­
rie des Handeins 

2 Ethik 
'3 Rechts-. Staats- und Sozial­

philosophie 
4 Philosophische Anthropologie 

B 1 Erkenntnistheorie 
2 Logik 
3 Wissenschaftstheorie 
4 Philosophie der Sprache 

') Gültig ab SS 1985 

C 	 1 Ontologie/Metaphysik 
2 Philosophie der Geschichte 
3 Philosophie der Natur 
4 Philosophie der KunstI 

Ästhetik 
5 Philosophie der Religion 
6 Philosophie der Kultur und 

der Technik 
7 Philosophie der Mathematik 

D 1 Formen des Philosophierens 
2 Didaktische Analyse ausge­

wählter Gegenstände des Phi­
losophie-Unterrichts 

2. 	Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen. darunter Latein 
oder Griechisch. Nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung kann die Zulassung zu bestimmten Lehr­
veranstaltungen von dem Nachweis der für die Teil ­
nahme an diesen LehrveranstaItungen jeweils erfor­
derlichen Fremdsprachenkenntnisse abhängig ge­
macht werden. 

3. 	 Studium und Prüfung müssen die historischen Dimen­
sionen der philosophischen Fragestellung (Antike bis 
Mittelalter. Neuzeit, Gegenwart) angemessen berück­
sichtigen. 

4. 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A. Bund C und in einem Teilgebiet des Bereichs 
D nachzuweisen. 

5. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, zwei davon aus zweien der Bereiche Abis C und 
einer aus dem Bereich D. 

6. 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Bereich vorzulegen. in dem kein Leistungsnach­
weis nach ~r. 5 vorgelegt wird. 

7. 	Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
aus den Bereichen A, Bund C; aus jedem dieser Be­
reiche dürfen höchstens zwei Teilgebiete benannt wer­
den. Aus mindestens dreien der fünf Prüfungsteilge­
biete dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 5 vor­
gelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüf­
ling den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

8. 	Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Kenntnissen in Latein oder Griechisch beizu­
fügen. Der Nachweis kann geführt werden durch <ten 
entsprechenden Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen 
Hochschulreife oder durch das Zeugnis der Erweite­
rungsprüfung zum Abiturzeugnis. für die die entspre­
chende Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 

Anlage 20") 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Physik 
in den Studiengängen 
mit den Abschlüssen: 
Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 

Grundstudium 

1.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil ­
gebiete: 
1. Grundlagen der Physik I 
2. Grundlagen der Physik II 
3. Grundlagen der Physik m. 
Die Lehrveranstaltungen zu diesen Teilgebieten sind 
nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule an­
zusetzen. 

"Gu:t:g.b ss 1935 
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1.2 	Während des Grundstudiums ist das Physikalische 
Praktikum für Anfänger abzuleisten. 

1.3 	 Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen 
kann nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung von dem Nachweis der für die Teilnahme erfor­
derlichen Kenntnisse in Mathematik abhängig ge­
macht werden. 

1.4 	 Das Grundstudium soll mit einer Zwischenprüfung 
abschließen. 

2 	 Hauptstudium 

2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 	Quantenphysik 1 Atom- und Molekülphysik") 
und Struktur 2 	Kern- und Elementarteil-
der Materie chenphysik 

3 Physik der kondensierten 
Materie 

B 	Theoretische 1 Mechanik") 

Physik 
 2 Elektrodynamik") 

3 Quaptenmechanik 
4 Thermodynamik und Statistik 

C 	Anwendungen Teilgebiete nach Maßgabe des 
der Physik Lehrangebots der Hochschule, 

z. B. Physikalische Grundlagen 
der Technik, Energietechnik, 
Umweltphysik, Biophysik, 
Astrophysik. Meßmethoden der 
Physik, Elektronik 

D Didaktik der 1 Allgemeine Theorien, Modelle 
Physik und Methoden der Didaktik 

der Physik 
2 	Voraussetzungen, Methoden 

und Medien des Physikunter­
richts 

3 	Schulorientiertes Experimen­
tieren 

.) Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung kann dic.c;es Teilgebwt 
auch dem Grundstudium lugeordnet werden. 

2.2 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung weitere Teilgebiete vorse­
hen. 

2.3 	 Falls die schriftliche Hausarbeit im Fach Physik Ver­
suchsreihen oder empirische Datenerhebungen er­
fordert, werden diese unter Anleitung des Themen­
stellers durchgeführt. Die experimentellen Arbeiten 
unterliegen den örtlichen Betriebs- und Sicherheits­
bestimmungen. 

3 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

3.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium mindestens Stu­
dien in folgenden Teilgebieten nachzuweisen: 
1. in einem Teilgebiet des Bereichs A; 
2. in einem Teilgebiet des Bereichs C; 
3. in einem weiteren Tellgebiet der Bereiche A oder C; 
4. in zwei Teilgebieten des Bereichs D, darunter D 3. 
Wenn Studien im Teilgebiet A 1 nicht für das Grund­
studium vorgesehen sind, sind sie für das Hauptstu­
dium nachzuweisen. 

3.2 	 Folgende Praktika sind im Rahmen des Hauptstu­
diums abzuleisten: 
1. 	 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene; 
2. Schulorientiertes Experimentieren (Teilgebiet D 3). 
Über die Praktika sind qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen. 

3.3 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus dem Bereich A oder C und der 
andere aus dem Bereich D. 

3.4 	 Die Studienordnung kann zusätzlich einen qualifizier­
ten Studiennachweis über eine Seminarveranstaltung 
aus den Bereichen A oder C vorsehen. 

3.5 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
nach Nr. 2.1 aus den Bereichen A, C und D. Das vierte 
Teilgebiet wird aus dem Bereich A oder C benannt. Aus 
mindestens dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen 
keine Leistungsnachweise nach Nr. 3.3 vorgelegt wor­
den sein. 

4 	 Lehramt für die Sekundarstufe 11 

4.1 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in fol­
genden Teilgebieten nachzuweisen: 
1. in zwei Teilgebieten des Bereichs A; 
2. 	 in zwei Teilgebieten des Bereichs B. darunter B 3; 
3. 	 in einem Teilgebiet des Bereichs C; 
4. in zwei Teilgebieten des Bereichs D. darunter D 3. 
Wenn Studien im Teilgebiet A 1 nicht für das Grund­
studium vorgesehen sind, sind sie für das Hauptstu­
dium nachzuweisen. 

4.2 	 Folgende Praktika sind im Rahmen des Hauptstu­
diums abzuleisten: 
1. Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene; 
2. Schulorientiertes Experimentieren (Teilgebiet D 3). 
Über die Praktika sind qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen. 

4.3 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon je einer aus den Bereichen A, Bund D. 

4.4 	 Die Studienordnung kann zusätzlich einen qualifizier­
ten Studiennachweis über eine Seminarveranstaltung 
aus den Bereichen A. B oder C vorsehen. 

4.5 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
nach Nr. 2.1 aus den Bereichen A, Bund D. Ferner sind 
ein weiteres Teilgebiet aus dem Bereich A und ein 
weiteres Teilgebiet aus dem Bereich B oder C zu be­
nennen. Aus mindestens dreien dieser fünf Priifungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
Nr. 4.3 vorgelegt worden sein. 

4.6 	Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien seiner Prüfungsteilgebiete aus den Bereichen 
A, C oder D besondere Schwerpunkte. 

Anlage 21*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Politik (Politikwissenschaft, Soziologie) 

in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung 


Wirtschaftswissenschaft 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1. 	Das Unterrichtsfach Politik kann gemäß § 42 Abs. 4 nur 
in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung Wirt­
schaftswissenschaft studiert werden. 

2. 	 Das Grundstudium des Unterrichtsfaches Politik er­
gänzt das Grundstudium der berufiichen Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaft, das einen Umfang von etwa 54 
Semesterwochenstunden hat. Es ist nur in Verbindung 
mit diesem möglich und umfaßt zusätzlich in etwa 20 
Semesterwochenstunden Studien in mindestens folgen­
den Teilgebieten: 
1. Grundlagen der Politikwissenschaft 
2. 	 Politisches System der Bundesrepublik Deutschland 
3. Grundlagen der Soziologie 
4. 	Gesellschaftssystem der Bundesrepublik Deutsch­

land. 

0) Gültig ab WS 1985/86 
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3. 	Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium, das etwa 44 Semesterwochenstunden 
umfaßt, Studienleistungen in folgenden Bereichen und 
Teilgebieten nach näherer Bestimmung in der Studien­
ordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Politikwissen­ 1 Politische Theorien und Ge­
schaft schichte der politischen Ideen 

2 Politische Systeme, Verfas­
sungs- und Regierungslehre 

3 Internationale politische Be­
ziehungen 

4 Vergleichende Analyse politi­
scher Systeme 

B Soziologie 1 Soziologische Theorien 
2 Soziale Systeme und sozialer 

Wandel 
3 Soziale Organisationen und 

Institutionen 
4 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule") 

C Fachdidaktik 	 Theorien und Modelle des 
Politikunterrichts und der 
politischen Bildung 

2 Didaktische Analyse aus­
gewählter Gegenstände der 
Politikwissenschaft und der 
Soziologie 

*) 	Die Lehrveranstaltungen in diesem Teilgebiet kannen dlsziplinübefgl'ei~ 
fend ausgestaltet werden. 

4. 	Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je drei 
Teilgebieten der Bereiche A und B sowie in einem Teil­
gebiet des Bereichs C nachzuweisen. 

5. 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon je einer aus den Bereichen A, Bund C. 

6. 	Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, nach näherer Bestimmung in der Studien­
ordnung aus weiteren Teilgebieten der Bereiche A und 
B. 

7. 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B. Das fünfte Teilgebiet 
kann beliebig festge legt werden. Aus mindestens dreien 
der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 5 vorgelegt worden sein. Zu jedem 
Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen Schwer­
punkt seiner Studien an. 
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Anjage 22*) I) 
zu § 54 LPö 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Psychologie 

in dem Studiengang mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1 	 Grundstudium 

1.1 	 Das Grundstudium umfaßt Allgemeine Psychologie. 
Methodologie psychologischer Forschung. Grundlagen 
der Differentiellen Psychologie, der Entwicklungspsy­
chologie und der Sozialpsychologie sowie Einführung 
in die anwendungsbezogenen Bereiche des Hauptstu­
diums. 

1.2 	 Das Grundstudium soll durch eine Zwischenprüfung 
abgeschlossen werden. 

2 	 Hauptstudium 

2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Differentielle 1 Persönlichkeitstheorie 
Psychologie 2 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B Entwicklungs­
psychologie 

Theorien der Entwicklung 
2 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

•) 	gilt nicht für Studenten, die sich im Sommersemester 1986 im Land Nord­
rhein-Westfalen in einem Lehramtsstudium befinden; diese Studenten le­
gen die Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fiicherverbindung 
noch nach den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im 
Wintersemester 1985/86 oder im Sommersemester 1986 aufgenommen hat, 
kann die Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänderten 
Bestimmungen ablegen, sofern an der Hochschule, an der er studiert, die 
notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne, Studienordnungen) dafür 
vorliegen. 

C 	 Sozialpsycholo­ 1 Anwendungsbezüge der So­
gie zialpsychologie 

2 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

D Pädagogische 1 Instruktionspsychologie 
Psychologie 2 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

E 	 Klinische Psy­ 1 PSYChologische Interven­
chologie tionsverfahren 

2 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

F 	 Arbeits-. Organisationspsychologie 
Betriebs- und 2 Weiteres Teilgebiet nach 
Organisations­ Maßgabe des Lehrangebots
psychologie der Hochschule 

G 	 Didaktik der Curriculum PsycholOgie 
Psychologie 2 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

2.2 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten 1 der Bereiche Abis G sowie Studien in 
einem weiteren Teilgebiet nachzuweisen. 

2.3 	 Lehrveranstaltungen aus dem erziehungswissen­
schaftlichen Studium sind nicht auf Studien im Rah­
men des Studienganges Psychologie anrechenbar. 

2.4 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, und zwar aus drei verschiedenen Bereichen, da­
von einer aus dem Bereich G. 

2.5 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
einem Teilgebiet eines weiteren Bereiches vorzulegen . 

2.6 	Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
aus mindestens drei Bereichen. Aus mindestens dreien 
dieser Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 2.4 vorgelegt worden sein. Für je­
des Teilgebiet benennt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien. 

') Anlage 22 eingefügt durch VO v. 20. 6. 1986 (GV. NW. S. 529); in Kraft getreten am 31. August 1986. 
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Anlage 23*) 
zu § 54 LPÖ 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Rechtswissenschaft 
in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1. 	Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­

stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 

nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­

aus: 


Bereich Teilgebiet 


A Zivilrecht 1 Allgemeiner Teil, Schuld- und 

Sachenrecht 


2 Familien- und Erbrecht 

3 Zivilprozeßrecht 


B Strafrecht 1 Strafrecht (Allgemeiner und 

Besonderer Teil) 


2 Kriminologie 

3 Jugendstrafrecht 

4 Strafprozeßrecht 


C Öffentliches 1 Staatsrecht und Allgemeines 

Recht Verwaltungsrecht 


2 Polizei- und Ordnungsrecht 

3 Gemeinderecht 


D Allgemeine Rechtsgeschichte 

Grundlagen der 
 2 Rechtsphilosophie 
Rechtswissen­ 3 Rechtssoziologie schaft 

4 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

E Fachdidaktik 1 Theorien, Modelle, Methoden 

2 Didaktische Analyse ausge­


wählter fachwissenschaft­

licher Gegenstände 


2. 	 1m Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 

Studiums sind Studien in den drei Teilgebieten des Be­

reichs A nachzuweisen, ferner Studien in drei Teilge­

bieten des Bereichs B, darunter B 1, Studien in zwei 

Teilgebieten des Bereichs C, darunter C 1, Studien in 

zwei Teilgebieten des Bereichs D und Studien in einem 

Teilgebiet des Bereichs E. 


3. 	Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung sind 

Studienleistungen für die Bereiche Abis C in Übungen 

zur Bearbeitung praktischer Fälle zu erbringen. Diese 

Übungen können sich auf ein oder mehrere Teilgebiete 

eines Bereichs beziehen. 


4. 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind über Übungen ge­

mäß Nr. 3 drei qualifizierte Studiennachweise vorzule­

gen, die nach näherer Bestimmung in der Studienord­

nung im Grundstudium oder im Hauptstudium erwor­

ben werden können. Auf die Leistungsnachweise des 

Grundstudiums (§ 7) sind ggf. höchstens zwei dieser 

qualifizierten studiennachweise anrechenbar. 


5. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 

drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­

gen, davon einer aus den Bereichen Abis C und je einer 

aus den Bereichen D und E. 


6. 	 Die Teilgebiete A 1, B 1 und C 1 sind Teilgebiete der 

Prüfung. Der Prüfling benennt zwei von ihnen als Teil­

gebiete für die schriftliche Arbeit unter Aufsicht. Aus 

dem Bereich des dritten dieser Teilgebiete benennt der 

Prüfling auch das vierte Teilgebiet; das fünfte Teilge­

biet legt er aus den Bereichen Abis D so fest, daß aus 

einem Bereich nicht mehr als zwei Teilgebiete benannt 

werden. Aus mindestens dreien der fünf Prüfungsteil ­

') Gtiltig ab WS 1985/86 
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gebiete dürfeIJ. keine Leistungsnachweise nach Nr. 5 2 Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­

vorgelegt worden sein. fach) 


7. 	Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufgaben 2.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
zur Fallbearbeitung zulässig. Alle Prüflinge eines Prü­ stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
fungstermins erhalten jeweils dieselbe Aufgabe. biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­

nung voraus: 

Anlage 24*) Bereich Teilgebiet 
zu § 54 LPö 

A Theologie 1 Geschichte des biblischen 
Israels und seiner Religion

Besondere Vorschriften 2 Jesus und das Urchristentum
für das Unterrichtsfach 3 Kirchengeschichte (Epochen

Evangelische Religionslehre oder LängSSChnitte) 
in den Studiengängen 4 Dogmatik 
mit den Abschlüssen: 5 Ethik 

Erste Staatsprüfung B Religions­ 1 Grundfragen religiöser Bil­
pädagogik und dung und Erziehung- für das Lehramt für die Primarstufe 
Didaktik der 	 2 Pädagogische Handlungs­- für das Lehramt für die Sekundarstufe I Evangelischen feider der Kirchefür das Lehramt für die Sekundarstufe II Religionslehre 3 	Religionsunterricht in der 

GrundschuleLehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 
2.2 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­

Studiums sind Studien in vier Teilgebieten des Be­stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
reichs A, darunter A 1 bis A 3, sowie Studien in zweibiete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
Teilgebieten des Bereichs B nachzuweisen, darunternung voraus: 
B3. 


Bereich Teilgebiet 
 2.3 Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 
A Altes und Neues 1 Geschichte des biblischen Satz 2 ein Leistungsnachweis aus dem Bereich B vor­

Testament 	 Israels und seiner Religion zulegen. 

2 Theologie des Alten Testa­
 2.4 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 

ments dem Bereich A vorzulegen. 
3 Jesus und das Urchristentum 2.5 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
4 Theologie des Neuen Testa­ biet aus dem Bereich A und dem Bereich B. Aus min­

ments destens einem dieser Prüfungsteilgebiete darf kein 
B Historische Kirchengeschichte (Epochen Leistungsnachweis nach Nr. 2.3 vorgelegt worden 

Theologie oder Längsschnitte) sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den beson­
deren Schwerpunkt seiner Studien an.2 	Kirchen- und Konfessions­


kunde 
 3 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 
3 Andere Weltreligionen 

3.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­

C Systematische 1 Prinzipienfragen und Grund­ stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­


Theologie probleme biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­

2 Dogmatik nung voraus: 
3 Ethik Bereich Teilgebiet
4 Oekumenische Theologie 

AAltesund 1 Geschichte des biblischen 
D 	Religions­ 1 Grundfragen religiöser Bil­ Neues Israels und seiner Religion


pädagogik und dung und Erziehung Testament 
 2 Theologie des Alten Testa­
Didaktik der 2 Pädagogische Handlungs­ ments
Evangelischen felder der Kirche 3 Jesus und das Urchristentum \ReHgionslehre 3 	Religionsunterricht in der )4 Theologie des Neuen Testa­

Grundschule ments 
1.2 	 Na~h näherer Bestimmung in der Studienordnung B 	Historische 1 Kirchengeschichte (Epochen

kann die Zulassung zu einer bestimmten Lehrveran­ Theologie oder Längsschnitte)
staltung von der Feststellung der für die Teilnahme 

2 Kirchen- und Konfessions­an dieser Lehrveranstaltung erforderlichen Fremd­
kundesprachenkenntnisse (Griechisch oder Hebräisch oder 


Latein) abhängig gemacht werden. 3 Andere Weltreligionen 


1.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen C Systematische 1 Prinzipienfragen und Grund­
Studiums sind Studien in drei Teilgebieten des Be­ Theologie probleme 
reichs A und in je zwei Teilgebieten der Bereiche B, C 2 Dogmatik
und D nachzuweisen, darunter B 1, C 2 und D 3. 3 	Ethik 

1.4 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 4 4 Oekumenische Theologie
Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 

D Religions­ 1 Grundfragen religiöser Bil­vorzulegen; einer davon ist aus dem Bereich A, der 
pädagogik und dung und Erziehungandere aus dem Bereich D vorzulegen. 

Didaktik der 2 Pädagogische Handlungs­


1.5 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus Evangelischen felder der Kirche
dem Bereich B oder C vorzulegen. 	 Religionslehre 3 Curriculum evangelischer

1.6 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­ Religionslehre
biet aus jedem der vier Bereiche. Aus mindestens 

3.2 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnungdreien der vier Prufungsteilgebiete dürfen keine Lei­
kann die Zulassung zu einer bestimmten Lehrveran­stungsnachweise nach Nr.1.4 vkorgelegtworden sein. 
staltung von der Feststellung der für die TeilnahmeZu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
an dieser Lehrveranstaltung erforderlichen Fremd­Schwerpunkt seiner Studien an. 
sprachenkenntnisse (Griechisch oder Hebräisch oder 

•) Gültig ab ws 1985/86 	 Latein) abhängig gemacht werden. 



87 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr.9 vom 28. Februar 1991 

3.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen in je einem weiteren Teilgebiet des Bereichs A oder 
Studiums sind Studien in drei Teilgebieten des Be­ des Bereichs B und des Bereichs D. 
reichs A und in je zwei Teilgebieten der Bereiche B, C 4.5 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4und D nachzuweisen, darunter B 1, C 2 und D 3. drei Leistungsnachweise vorzulegen, davon je einer 

3.4 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 aus den Bereichen A, Bund E. 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­ 4.6 	 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweiselegen; einer davon ist aus dem Bereich A, der andere 

vorzulegen, davon einer aus dem Teilgebiet C 1 undaus dem Bereich D vorzulegen. 
der andere aus dem Teilgebiet D 2 oder D 3. 

3.5 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 4.7 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­dem Bereich B oder C vorzulegen. biet aus den Bereichen A, Bund C, ein weiteres Teil ­
gebiet aus den Bereichen D oder E. Das fünfte Teilge­

biet aus jedem der vier Bereiche. Aus mindestens 
3.6 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­

biet kann beliebig festgelegt werden. Aus mindestens 
dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­ dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 3.4 vorgelegt worden sein. stungsnachweise nach Nr. 4.5 vorgelegt worden sein. 
Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. Schwerpunkt seiner Studien an. 

4.8 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­4 	 Lehramt für die Sekundarstufe II 
weis von Kenntnissen in zwei Fremdsprachen nach 

4.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­ Nr. 4.2 beizufügen. Der Nachweis kann geführt wer­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­ den durch das Zeugnis der Allgemeinen Hochschul­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­ reife oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprü­
nung voraus: fung zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende 

Prüfungsordnung des Kultusministeriums gilt.
Bereich Teilgebiet 

4.9 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
A Altes 1 Geschichte des biblischen zwei der von ihm für die Prüfung benannten Teilge­

Testament Israels,und seiner Religion biete weitere Schwerpunkte. 
2 Theologie des Alten Testa­

ments 
3 	Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots Anlage 25*) 
der Hochschule zu § 54 LPO 

B Neues Jesus und das Urchristentum Besondere VorschriftenTestament 2 Theologie des Neuen Testa­ für das Unterrichtsfach 
ments 

Katholische Religionslehre3 	Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots in den Studiengängen 
der Hochschule mit den Abschlüssen: 

C 	Historische 1 Epochen der Kirchenge­ Erste Staatsprüfung

Theologie schichte 
 - für das Lehramt für die Primarstufe 

2 Kirchengeschichtliche Längs­ - für das Lehramt für die Sekundarstufe I
schnitte für das Lehramt für die Sekundarstufe II 

3 	Kirchen- und Konfessions­

kunde 
 Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach)

4 Andere Weltreligionen 
1.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­

D Systematische 1 Prinzipienfragen und Grund- stungen in folgenden Bereichen und Teilgebieteh
Theologie probleme nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 

2 Dogmatik voraus: 
3 Ethik Bereich Teilgebiet
4 Oekumenische Theologie 

A Biblische 1 Einleitung in das Alte und das
5 Religionswissenschaftliche Theologie Neue Testament

Systematik 
2 Exegese und Theologie alt ­

E Religions­ 1 Geschichte der Religions­ testamentlicher Textgruppen 
pädagogik und pädagogik 3 Exegese und Theologie neu-
Didaktik der 2 Grundfragen religiöser Bil­ testamentlicher Textgruppen
Evangelischen dung und Erziehung
Religionslehre 	 B Historische Epochen der Kirchengeschichte

3 Pädagogische Handlungs­ Theologie oder zentrale Themen der Kir­
felder der Kirche chengeschichte im Längsschnitt 

4 Curriculum evangelische Re- C 	Systematische 1 Gott - Schöpfung - Heilsge­ligionslehre Theologie schichte 
4.2 	 Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 2 Das Heil in Jesus Christus 

Kenntnisse in Griechisch sowie in mindestens einer und seine Vermittlung durch 
der beiden Fremdsprachen Hebräisch oder Latein. die Kirche 
Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 3 Der Mensch und seine sitt ­kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­ liche Verantwortung
tungen von der Feststellung der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen D Praktische 1 Liturgie und Dienste der 
Fremdsprachenkenntnisse abhängig gemacht wer­ Theologie! Kirche 
den. Religions­ 2 Grundfragen religiöser Bil­

pädagogik dung und Erziehung4.3 	 Von der für den Erwerb von Kenntnissen in Grie­
einschließlichchisch und Hebräisch aufgewandten Studienzeit wird 	 3 Theorie und Praxis des Reli­
Didaktik dergemäß § 84 Abs. 4 WissHG je Fremdsprache ein Se­	 gionsunterrichts unter beson­
Katholischenmester nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 	 derer Berücksichtigung des
Religionslehre Religionsunterrichts für

4.4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen SchulanfängerStudiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche Abis E nachzuweisen, außderdem Studien ") GültIg ab WS 1985/86 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

2 

2.1 

Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen erforderlichen Fremd­
sprachenkenntnisse (Latein oder Griechisch oder 
Hebräisch) abhängig gemacht werden. 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in allen Teilgebieten nach 
Nr. 1.1 nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 1 ein Leistungsnachweis des Hauptstudiums aus 
dem Bereich A und ein Leistungsnachweis des 
Hauptstudiums aus der Didaktik des Faches vorzule­
gen. 

Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Bereich C vorzulegen. 

Für die Prüfung werden grundlegende Kenntnisse in 
den Teilgebieten nach Nr. 1.1 und vertiefte Kenntnis­
se in den Teilgebieten nach Nr. 1.7 vorausgesetzt. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling vier Teilge­
biete, davon je eines aus den Bereichen A, C und D. 
Das vierte Teilgebiet kann beliebig benannt werden. 
Aus mindestens dreien dieser vier Prüfungsteilge­
biete dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 1.4 
vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der 
Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner Studien 
an. 

Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­
fach) 

Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen in folgenden Bereichen und Teilgebieten 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
voraus. 

Bereich 

A Biblische 
Theologie 

C Systematische 
Theologie 

D Praktische 
Theologie/ 
Religions­
pädagogik 
einschließlich 
Didaktik der 
Katholischen 
Religionslehre 

Teilgebiet 

1 Einleitung in das Alte und das 
Neue Testament 

2 Exegese und Theologie neu­
testamentlicher Textgruppen 

Gott - Schöpfung - Heil in 
Jesus Christus und seine Ver­
mittlung durch die Kirche 

2 Der Mensch und seine sitt­
liche Verantwortung 

Liturgie und Dienste der 
Kirche 

2 Theorie und Praxis des Reli­
gionsunterrichts unter beson­
derer Berücksichtigung des 
Religionsunterrichts für 
Schulanfänger 

2.2 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in allen Teilgebieten nach Nr. 
2.1 nachzuweisen. 

2.3 Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 2 ein Leistungsnachweis aus der Didaktik des 
Faches vorzulegen. 

2.4 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Bereich A oder dem Bereich C vorzulegen. 

2.5 Für die Prüfung werden grundlegende Kenntnisse in 
den Teilgebieten nach Nr. 2.1 und vertiefte Kenntnis­
se in den Teilgebieten nach Nr. 2.6 vorausgesetzt. 

2.6 Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet 
aus dem Bereich D; das weitere Teilgebiet ist demje­
nigen der Bereiche A oder C zu entnehmen, aus dem 
kein qualifizierter Studiennachweis nach Nr. 2.4 vor­
gelegt wurde. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling 
den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

3 Lehramt für die Sekundarstufe I 

3.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen in folgenden Bereichen und Teilgebieten 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
voraus: 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Bereich 

A Biblische 
Theologie 

B Historische 
Theologie 

C Systematische 
Theologie 

D Praktische 
Theologie/ 
Religions­
pädagogik 
einschließlich 
Didaktik der 
Katholischen 
Religionslehre 

Teilgebiet 

1 Einleitung in das Alte und das 
Neue Testament 

2 Exegese und Theologie alt­
testamentlicher Textgruppen 

3 Exegese und Theologie neu-
testamentlicher Textgruppen 

Epochen der Kirchengeschichte 
oder zentrale Themen der Kir­
chengeschichte im Längsschnitt 

1 Gott - Schöpfung - Heils-
geschichte 

2 Das Heil in Jesus Christus 
und seine Vermittlung durch 
die Kirche 

3 Der Mensch und seine sitt­
liche Verantwortung 

Liturgie und Dienste der 
Kirche 

2 Grundfragen religiöser Bil­
dung und Erziehung 

3 Theorie und Praxis des Reli­
gionsunterrichts 

Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen erforderlichen Fremd­
sprachenkenntnisse (Latein oder Griechisch oder 
Hebräisch) abhängig gemacht werden. 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in allen Teilgebieten nach 
Nr. 3.1 nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 35 Abs. 4 
ein Leistungsnachweis des Hauptstudiums aus dem 
Bereich A und ein Leistungsnachweis des Hauptstu­
diums aus der Didaktik des Faches vorzulegen. 

Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Bereich C vorzulegen. 

Für die Prüfung werden grundlegende Kenntnisse in 
den Teilgebieten nach Nr. 3.1 und vertiefte Kenntnis-
se in den Teilgebieten nach Nr. 3.7 vorausgesetzt. 

3.7 Für die Prüfung benennt der Prüfling aus jedem der 
Bereiche Abis D je ein Teilgebiet. Aus mindestens 
dreien dieser vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 3.4 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den beson­
deren Schwerpunkt seiner Studien an. 

4 Lehramt für die Sekundarstufe II 

4.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen in folgenden Bereichen und Teilgebieten 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
voraus: 

Bereich 

A Biblische 
Theologie 

B Historische 
Theologie 

C Systematische 
Theologie 

Teilgebiet 

1 Einleitung in das Alte Testa­
ment 

2 Einleitung in das Neue Testa­
ment 

3 Exegese und Theologie alt­
testamentlicher Textgruppen 

4 Exegese und Theologie neu­
testamentlicher Textgruppen 

Epochen der Kirchen­
geschichte 

2 Zentrale Themen der Kir­
chengeschichte im Längs­
schnitt 

Religion - Offenbarung -
Glaube 

2 Gott - Schöpfung - Heils­
geschichte 

\ 
) 
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4.2 

D Praktische 
Theologiel 
Religions­
pädagogik 
einschließlich 
Didaktik der 
Katholischen 
Religionslehre 

3 Das Heil in Jesus Christus 
und seine Vermittlung durch 
die Kirche 

4 Der Mensch und seine sitt­
liche Verantwortung 

1 Liturgie und Dienste der 
Kirche 

2 Rechtliche Strukturen der 
Kirche 

3 Grundfragen religiöser Bil­
dung und Erziehung 

4 Theorie und Praxis des Reli-
giunsunterrichts 

Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in Latein und Griechisch. Hebräisch­
kenntnisse sind erwünscht. Nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung kann die Zulassung zu 
bestirrunten Lehrveransta1tungen von dem Nachweis 
der für die Teilnahme an diesen Lehrveranstaltungen 
erforderlichen Fremdsprachenkenntnisse abhängig 
gemacht werden. 

4.3 Von der für den Erwerb von Kenntnissen in qrie­
chisch aufgewandten Studienzeit wird gemäß § 84 
Abs. 4 WissHG ein Semester nicht auf die Regelstu­
dienzeit angerechnet. 

4.4 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in allen Teilgebieten nach Nr. 
4.1 nachzuweisen. 

4.5 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, darunter einer aus dem Bereich A und ein wei­
terer aus der Didaktik des Faches. 

4.6 Zusätzlich ist ein qualifiZierter Studiennachweis aus 
dem Bereich C vorzulegen. 

4.7 Für die Prüfung werden grundlegende Kenntnisse in 
den Teilgebieten nach Nr. 4.1 und vertiefte Kenntnis­
se in den Teilgebieten nach Nr. 4.8 vorausgesetzt. 

4.8 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen Abis D; das fünfte Teilgebiet 
kann beliebig festgelegt werden. Aus mindestens 
dreien dieser fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 4.5 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den beson­
deren Schwerpunkt seiner Studien an. 

4.9 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Kenntnissen in Griechisch und Latein bei­
zufügen. Der Nachweis kann geführt werden durch 
den entsprechenden Vermerk im Zeugnis der Allge­
meinen Hochschulreife oder durch das Zeugnis der 
Erweiterungsprüfung zum Abiturzeugnis, für die die 
entsprechende Prüfungsordnung des Kultusministe­
riums gilt. 

4.10 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zwei der von ihm für die Prüfung benannten Teilge­
biete weitere Studienschwerpunkte. 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 

Russisch 
in dem Studiengang 
mit dem Abschluß: 

Erste Staatsprüfung 

Anlage 26*) 
zu § 54 LPO 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 

Studium und Prüfung im Studiengang Russisch für 
das Lehramt für die Sekundarstufe II berücksichti­
gen gemäß § 14 Abs. 2 LABG die didaktischen Proble­
me der Sekundarstufe 1. Das ordnungsgemäße Stu­
dium (§ 5) setzt Studienleistungen im Rahmen fol­
gender Bereiche und Teilgebiete nach näherer Be­
stimmung in der Studienordnung voraus: 

') Gültig ab SS 1985 

2 

3 

4 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

Bereich 

A Sprachwissen­
schaft 

B Literaturwis­
senschaft 

C Fachdidaktik 

D Sprachpraxis 

ELandeskunde 

Teilgebiet 

1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Beschreibungsebenen des 

Russischen 
3 Anwendungsbereiche und in­

terdisziplinäre Beschrei­
bungsaspekte 

4 Erscheinungsformen des 
Russischen unter histori­
schen Aspekten 

5 Erscheinungsformen des 
Russischen unter regionalen, 
sozialen und funktionalen 
Aspekten 

Theorien, Modelle, Methoden 
2 Gattungen und Formen 
3 Russische Literatur bis etwa 

1900 
4 Russische Literatur ab etwa 

1900 bis zur Gegenwart 
5 Autoren und Werke 

Einführender Sprachunter­
richt (Sekundarstufe I und 
Sekundarstufe II) 

2 Didaktische Analyse ausge­
wählter Gegenstände des 
Russischunterrichts 

Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter Latein. 
Die Studienordnung der Hochschule legt fest, ob und 
ggf. durch welche Fremdsprache Latein in Ausnah­
mefällen ersetzbar ist. 

Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen des Grundstudiums davon abhängig gemacht 
werden, daß Kenntnisse in Russisch nachgewiesen 
werden, die dem Katalog des grammatischen Grund­
wissens und dem Grundwortschatz gemäß Anlagen 1 
und 2 der "Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe 
in Nordrhein-Westfalen" entsprechen. Diese Vor­
kenntnisse können auch in der Hochschule erworben 
werden. 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in ei­
nem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 
Bereichen D und E. 

Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
russischen Sprache, vertiefte Kenntnisse in Sprach­
theorie und in der synchronen Beschreibung der rus­
sischen Gegenwartssprache. ferner Spezialkenntnis­
se in regionalen, sozialen oder funktionalen Erschei­
nungsformen des Russischen sowie die Fähigkeit zur 
Anwendung dieser Kenntnisse. 

Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
russischen Literatur, ferner durch eigene Lektiire er­
worbene vertiefte Kenntnisse einer größeren Aus­
wahl von literarischen Werken. an denen sich die Ei­
genart und die Entwicklung von Gattungen, Epochen 
oder des Werkes einzelner Autoren verfolgen lassen. 
Die Studien in diesem Bereich sichern außerdem 
vertiefte Kenntnisse in Literaturtheorie sowie Spe­
zialkenntnisse in literaturwissenschaftlichen Metho­
den und die Fähigkeit zu ihrer Anwendung auf ver­
schiedenartige Texte. 

Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs C si­
chern Kenntnisse von Lehr- und Lernprozessen zu 
ausgewählten Gegenständen der Bereiche Sprache 
und Literatur. 
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5.4 Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die russische Sprache in verschiedenen Ver­
wendungsbereichen sicher und differenziert verste­
hen, sprechen und schreiben kann. 

5.5 Die Studien im Bereich E sollen Überblickskenntnis­
se der Geschichte, der geographischen Gegebenhei­
ten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse Rußlands und der UdSSR 
oder vertiefte Kenntnisse in einem dieser Sachgebie-
te vermitteln. . 

6 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 
4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen und zwar je einer aus den Bereichen A, Bund 
C. 

7 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, davon zwei aus dem Bereich Sprachpra­
xis. 

8 Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete aus den Bereichen A und B sowie ein Teilgebiet 
aus dem Bereich C. Das Teilgebiet aus dem Bereich C 
kann ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem 
Bereich E. Aus mindestens dreien der fünf Prüfungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach 
Nr. 6 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet gibt 
der Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner 
Studien an. Wer eine weitere slavische Sprache stu­
diert hat, kann das Teilgebiet aus dem Bereich C oder 
das Sachgebiet aus dem Bereich E durch diese sla­
vische Sprache ersetzen. In der weiteren slavischen 
Sprache sind ggf. Grundkenntnisse nachzuweisen. 

9 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
weis kann geführt werden durch den entsprechenden 
Vermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife 
oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprüfung 
zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende Prü­
fungsordnung des Kultusministeriums gilt. Werden 
ausnahmsweise keine Lateinkenntnisse nachgewie­
sen, so ist eine Bescheinigung der Hochschule vorzu­
legen, aus der hervorgeht, in welcher anderen Fremd­
sprache nach den Bestimmungen in der Studienord­
nung Kenntnisse nachgewiesen wurden. 

10 Wird die schriftliche Hausarbeit im Fach Russisch 
geschrieben, so ist sie in deutscher Sprache abzufas­
sen. 

11 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht 

11.1 Für die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht steht 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
ein zweisprachiges oder ein einsprachiges Lexikon 
zur Verfügung. 

112 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht be­
steht aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins 
Russische. Allen Prüflingen eines Prüfungstermins 
in der Hochschule wird derselbe Text vorgelegt. 

11.3 Die Aufgaben für die weitere schriftliche Arbeit unter 
Aufsicht sind entsprechend den vom Prüfling ange­
gebenen Teilgebieten und Schwerpunkten zu stellen. 
Diese Arbeit ist in russischer Sprache abzufassen; die 
Äufgabenstellung kann vorsehen, daß Teile dieser 
Arbeit in deutscher Sprache abzufassen sind. 

Besondere Vorschriften 
für das Unterrichtsfach 
Sozialwissenschaften 
in den Studiengängen 
mit den Abschlüssen: 
Erste Staatsprüfung 

Anlage 27*) 
zu § 54 LPO 

- für das Lehrllmt für die Sekundarstufe I 
- für das Lehramt fÜr die Sekundarstufe 11 

1 Allgemeines 

1.1 Das Studium der Sozialwissenschaften umfaßt die 
') Gültig ab SS 1986 

Disziplinen Politikwissenschaft, Soziologie, Wirt­
schaftswissenschaft; es erfolgt sowohl disziplinorien­
tiert als auch disziplinübergreifend (integriert). An der 
Priifung sind Vertreter der drei Anteilsdisziplinen zu 
beteiligen. 

12 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studien lei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 

A Politik­
wissenschaft 

B Soziologie 

C Wirtschafts­
wissenschaft 

D Fachdidaktik 

TeUgebiet 

1 Politische Theorie und politi­
sche Ideen 

2 Politische Systeme und Sy­
stemvergleich; vergleichende 
Regierungslehre 

3 Außenpolitik, internationale 
Organisationen, internatio­
nale Beziehungen 

1 Soziologische Theoriebildung, 
Geschichte der Soziologie 

2 Soziales Handeln und Verhal­
ten Gruppen, Organisatio­
nen, Institutionen, soziale 
Teilhabe und Sicherung 

3 Gesellschaftliche Strukturen 
und Prozesse, sozialer und 
kultureller Wandel 

4 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule-) 

1 Teilgebiet zur Allgemeinen 
Volkswirtschaftslehre 

2 Teilgebiet zur Allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre 

3 Wirtschaftspolitik (Rahmen­
bedingungen und ausgewähl­
te Themen, z. B. Konjunktur­
politik, Strukturpolitik) 

4 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule-) 

1 Theorien und Modelle sozial­
wissenschaftlichen Unter­
richts 

2 Didaktische Analyse ausge­
wählter Gegenstände der so­
zialwissenschaftlichen Diszi­
plinen 

') Die Lehrveranstaltungen in diesem Teilgebiet sollen disziplinübergreilend 
ausge,taltet werden; federführend ist die AnteiisdiS7iplin. 

1.3 Die Methodenlehren der Bereiche Bund C sind nach 
näherer Bestimmung in der Studienordnung während 
des Grundstudiums zu sichern. 

2 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 Das ordnungsgemäße Studium ist beim Lehramtsstu­
diengang für die Sekundarstufe I im Gesamtumfang 
von etwa 45 Semesterwochenstunden (SWS) durch et­
wa 10 SWS Politikwissenschaft, 14 SWS Soziologie, 15 
SWS Wirtschaftswissenschaft und 6 SWS Fachdidak­
tik nachzuweisen. Nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung können für Studien in einem Teilge­
biet 2 SWS angesetzt werden. 

2.2 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in zwei Teilgebieten des Be­
reichs A, darunter A 2, in zwei Teilgebieten des Be­
reichs B, in drei Teilgebieten des Bereichs C, darunter 
C 1 und C 2, sowie in zwei Teilgebieten des Bereichs D 
nachzuweisen. 

2.3 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, darunter einer aus dem Bereich A, B oder C und 
der andere aus dem Bereich D. 

2.4 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
einem der Bereiche vorzulegen, aus denen kein Lei­
stungsnachweis nach Nr. 2.3 vorgelegt wird. Entweder 

) 
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der Leistungsnachweis nach Nr. 2.3 oder der qualifi­
zierte Studiennachweis ist aus dem Bereich C vorzule­
gen. 

2.5 	 Für die Prüfung-benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
der Bereiche A, Bund C. Das vierte Teilgebiet kann 
beliebig benannt werden. Ist gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 
zusätzlich eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht mit 
einer AufgabensteIlung aus der Didaktik des Faches 
anzufertigen, so muß das vierte Teilgebiet dem Bereich 
D entnommen werden. Aus mindestens dreien der vier 
Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 2.3 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet 
gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner 
Studien an. 

3 	 Lehramt für die Sekundarstufe II 

3.1 	 Das ordnungsgemäße Studium ist beim Lehramtsstu­
diengeng für die Sekundarstufe II im Gesamtumfang 
von etwa 64 Semesterwochenstunden (SWS) durch et­
wa 14 SWS Politikwissenschaft, 18 SWS Soz·iologie, 26 
SWS Wirtschaftswissenschaft und 6 SWS Fachdidak­
tik nachzuweisen. 

3.2 	 Die Studienordnung legt im Bereich C ein weiteres 
Teilgebiet fest, das der Vertiefung der Studien im Teil­
gebiet C 1 dient. 

3.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in drei Teilgebieten des Be­
reichs A, in drei Teilgebieten des Bereichs B und in 
vier Teilgebieten des Bereichs C, darunter C 1 und C 2, 
sowie in einem Teilgebiet des Bereichs D nachzuwei­
sen. 

3.4 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen; zwei dieser Leistungsnachweise sind aus zweien 
der Bereiche Abis C, der dritte ist aus dem Bereich D 
vorzulegen. 

3.5 	Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus 
dem Bereich vorzulegen, aus dem kein Leistungsnach­
weis nach NI'. 3.4 vorgelegt wird. 

3.6 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
aus den Bereichen Abis C; die beiden weiteren Teilge­
biete sind aus zweien der Bereiche Abis C zu benen­
nen. Aus mindestens dreien der fünf Prüfungsteilge­
biete dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 3.4 
vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der 
Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner Studien 
an. 

3.7 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teilge­
biete weitere Schwerpunkte. 

Anlage 28") 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Spanisch 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich 	 Teilgebiet 

A Sprachwissen­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
schaft 2 Beschreibungsebenen der 

spanischen Sprache 
3 Anwendungsbereiche und in­

terdisziplinäre Beschrei­
bungsaspekte 

4 	Historische Aspekte der spa­
nischen Sprache 

5 	Regionale, soziale und funk­
tionale Aspekte der spani­
schen Sprache 

B 	Literaturwis­ 1 Theorien, Modelle, Methoden 
senschaft 2 Gattungen und Formen 

3 Spanische Literatur bis etwa 
1600 

4 Spanische Literatur von etwa 
1600 bis zur Gegenwart 

5 Literaturen Spanisch-Ameri­
kas 

6 Autoren und Werke 

C Fachdidaktik 	 1 Theorien, Modelle, Methoden 
2 Curriculum Spanisch 
3 Lehr- und Lernprozesse: 

Sprache im Spanischunter­
richt 

4 Lehr- und Lernprozesse: Lite­
ratur im Spanischunterricht 

D Sprachpraxis 

ELandeskunde 

Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann in der Studienordnung vorgesehen werden, ent­
weder eines der Teilgebiete des Bereichs C durch das 
Teilgebiet "Lehr- und Lernprozesse: Landeskunde im 
Spanischunterricht" zu ersetzen oder fachdidaktische 
Aspekte der Landeskunde in den Teilgebieten C 3 
und C 4 aufzunehmen. 

2 	 Voraussetzung für das Studium sind gemäß § 7 Abs. 4 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter Latein. 

3 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
kann die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstal­
tungen von dem Nachweis der für die Teilnahme an 
diesen Lehrveranstaltungen jeweils erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse abhängig gemacht wer­
den. 

4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je drei Teilgebieten der Be­
reiche A und B nachzuweisen, ferner Studien in ei­
nem Teilgebiet des Bereichs C sowie Studien in den 
Bereichen D und E. 

5 	 Die schriftliche und mündliche Prüfung geht von fol­
genden Voraussetzungen aus: 

5.1 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs A si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
spanischen Sprache und vertiefte Kenntnisse in 
Sprachtheorie und in der synchronen Beschreibung 
der spanischen Gegenwartssprache, ferner Spezial­
kenntnisse in regionalen, sozialen oder funktionalen 
Erscheinungsformen des Spanischen sowie die Fä­
higkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse. 

5.2 	 Die Studien in den Teilgebieten des Bereichs B si­
chern Überblickskenntnisse in der Geschichte der 
spanischen Literatur und der spanisch-amerikani­
schen Literatur, ferner durch eigene Lektüre erwor­
bene vertiefte Kenntnisse einer größeren Auswahl 
von literarischen Werken, an denen sich die Eigenart 
und die Entwicklung von Gattungen, Epochen oder 
des Werkes einzelner Autoren verfolgen lassen. Die 
Studien in diesem Bereich sichern außerdem vertief­
te Kenntnisse in Literaturtheorie sowie Spezial­
kenntnisse in literaturwissenschaftlichen Methoden 
und die Fähigkeit zu ihrer Anwendung auf verschie­
denartige Texte. 

5.3 	 Die St\ldien in den Teilgebieten des Bereichs C si ­
chern Überblickskenntnisse der curricularen Proble­
me und vertiefte Kenntnisse von Lehr- und Lernpro­
zessen aus ausgewählten Gegenständen der Bereiche 
Sprache oder Literatur. 

5.4 	 Die Studien im Bereich D gewährleisten, daß der 
Prüfling die spanische Sprache in verschiedenen 
Verwendungsbereichen sicher und differenziert ver­
stehen, sprechen und schreiben kann. 

0) Gültig ab SS 1985 
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5.5 	 Die Studien im Bereich E sichern Überblickskennt­ Bereich TeUgebiet
nisse der Geschichte, der geographischen Gegeben­
heiten, der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und A Praxisund 1 Leichtathletik 

Theorie derkulturellen Verhältnisse Spaniens und Spanisch­	 2 Turnen 
Amerikas sowie vertiefte Kenntnisse in einem dieser Sportbereiche 3 Gyr.nnastiktranz
Sachgebiete. 	 und Sportarten 

4 Schwimmen 

6 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 5 Badminton oder Tennis oder 


4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­ Tischtennis oder Volleyball 

legen, und zwar je einer aus den Bereichen A, Bund 
 6 Basketball oder Handball 
C. 7 Fußball oder Hockey 


7 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
 8 Weitere Teilgebiete nach 
vorzulegen, davon einer aus dem Bereich A oder B Maßgabe des Lehrangebots
und je einer aus den Bereichen D und E. der Hochschule, z. B. Fechten, 


S Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
 Judo, Kanu, Rudern; sport­
biete aus den Bereichen A und B sowie ein Teilgebiet artübergreifendes Teilgebiet 
aus dem Bereich C. Das Teilgebiet aus dem Bereich C B Sportwissen­ 1 BiOlogische Grundlagen von 
kann ersetzt werden durch ein Sachgebiet aus dem schaftlicher Bewegung und Leistung
Bereich E. Aus mindestens dreien dieser fünf Prü­ Theoriebereich (Sportmedizin/Sportbiologie)
fungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise I (medizinisch­ 2 Bewegung, Sport und Ge­
nach Nr. 6 vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet naturwissen­ sundheit; Prävention, Thera­
gibt der Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner schaftlicher Be­ pie, Rehabilitation (Trai­
Studien an. Durch die Festlegung der Teilgebiete ist reich) ningslehre/Sportmedizin)
sicherzustellen, daß in der Prüfung auch spanisch­

3 Analyse, Aufbau und Korrek­amerikanische Literatur berücksichtigt werden 
tur von Bewegung und Lei­kann. Bei der Angabe seiner Studienschwerpunkte 
stung (Biomechanik/Bewe­kann der Prüfling ggf. die Fachsprache benennen, die 
gungslehre/Trainingslehre)er studiert hat. 

C**) Sportwis­ 1 Anthropologische, pädagogi­9 	 Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist der Nach­
senschaftli ­ sche und historische Grund­ j 

" 

weis von Lateinkenntnissen beizufügen. Der Nach­
eher Theo­ lagen von Bewegung, Spielweis kann geführt werden durch den entsprechenden 
riebereich und Sport (SportpädagogiklVermerk im Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife 
11 (sozial­ Sportgeschichte)oder durch das Zeugnis der Erweiterungsprüfung 
wissen­zum Abiturzeugnis, für die die entsprechende Prü­	 2 Psychische Grundlagen des 
schaftlicherfungsordnung des Kultusministeriums gilt. 	 Sports, motorische Entwick­
Bereich) lung und motorisches Lernen 

(Sportpsychologie/Bewe­
10 	 Wird die schriftliche Hausarbeit im Fach Spanisch gungslehre)

geschrieben, so ist sie in deutscher Sprache abzufas­
sen. 3 Bedeutung des Sports für In­


dividuum, Gruppe und Ge­

11 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht sellschaft (Sportsoziologiel 


Sportpolitik/Sportgeschichte)

11.1 	 Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht sind ohne 

lexikographische Hilfsmittel anzufertigen. D Sportwissen­ 1 A,ufgaben, Ziele und Gestal­
schaftlicher tung des Schulsports (Sport­

11.2 	 Eine der schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht be­ Theoriebereich didaktik/Sportpädagogik)steht aus der Übersetzung eines deutschen Textes ins III (fachdidakti ­ 2 Analyse, Planung und Evalu­Spanische. Allen Prüflingen eines Prüfungstermins scher Bereich) ation von Sportunterrichtin der Hochschule wird derselbe Text vorgelegt. Den 
(Sportdidaktik)Kandidaten, die als Schwerpunkt eine Fachsprache 

angegeben haben, wird ein entsprechender fach­ 1.2 Bei der Stellung des Antrags auf Zulassung zur 
sprachlicher Text vorgelegt. Ersten Staatsprüfung ist zusätzlich zu den in § 14 

Abs. 3 genannten Unterlagen vorzulegen:11.3 	 Die Aufgaben für die weitere schriftliche Arbeit unter 
Aufsicht sind entsprechend den vom Prüfling ange­ 1. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an ei­
gebenen Teilgebieten und Schwerpunkten zu stellen; nem Kurs: "Erste Hilfe"; 
diese Arbeit ist in spanischer Sprache abzufassen. 2. Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmabzei­

~ chens der DLRGIDRK (Bronze). 

2 Die fachpraktische Prüfung 

2.1 	 Die fachpraktische Prüfung setzt Studien im Bereich
Anlage 29*) A - Praxis und Theorie der Sportbereiche und Sport­
zu § 54 LPO arten - voraus; diese umfassen insgesamt etwa die 

Hälfte der für den jeweiligen Lehramtsstudiengang 
vorgesehenen Semesterwochenstunden. Die Stu­Besondere Vorschriften 
diengänge für das Lehramt für die Primarstufefür das Unterrichtsfach (Schwerpunktfach), für das Lehramt für die Sekun­


Sport darstufe I und für das Lehramt für die Sekundarstu­

in den Studiengängen fe 11 umfassen Studien in acht Teilgebieten des Be­


reichs A, der Studiengang für das Lehramt für die
mit den Abschlüssen: 
Primarstufe (weiteres Unterrichtsfach) umfaßt Stu­


Erste Staatsprüfung dien in fünf Teilgebieten des Bereichs A Jedes Teil­

gebiet ist mit mindestens zwei Semesterwochen­
- für das Lehramt für die Primarstufe 
stunden ap.zusetzen. In den Studiengängen für die- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 
Lehrämter für die Primarstufe und für die Sekun­- für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 darstufe I sind höchstens vier, im Studiengang für 
das Lehramt für die Sekundarstufe 11 höchstens

Allgemeines sechs Semesterwochenstunden für Studien in einem 
1.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­ Teilgebiet des Bereichs A anzusetzen. Näheres regelt 

stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­ die Studienordnung. 
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­ 2.2 	 Die fachpraktische Prüfung wird in der Regel unmit­
nung voraus: telbar nach Abschluß der Studien in dem jeweiligen 

0) Gültig ab SS 1986 	 Teilgebiet des Bereichs A abgenommen; sie besteht 
aus 

00) geändert durch VO v. 28. 6. 1987 (GV. NW. S. 240); in Kraft getreten am 29. Juli 1987. 



2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

3 

3.1 

3.2 
3.2.1 

3.2.2 
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a) einer Prüfung des sportmotorischen Könnens und 
b) einer Prüfung der sportartspezifischen Kenntnis­

se einschließlich der didaktischen und methodi­
schen Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Die Prüfung nach Buchstabe a) erfolgt in einem Lei­
stungstest oder einer Demonstration. Die Prüfung 
nach Buchstabe b) erfolgt in einer schriftlichen Ar­
beit unter Aufsicht von mindestens einer Stunde 
Dauer oder in einer mündlichen Prüfung von minde­
stens 20 Minuten Dauer; diese kann ggf. mit einer 
Demonstration verbunden werden. Für jedes Teilge­
biet des Bereichs A, in dem sportpraktische Prüfun­
gen abzulegen sind, legt die Studienordnung die je­
weils anzuwendende Form der sportpraktischen 
Prüfung fest. 

Die Anforderungen der fachpraktischen Prüfung 
richten sich nach den Erfordernissen der einzelnen 
Lehrämter, die sich aus "Richtlinien und Lehrpläne 
für den Sport in den Schulen im Lande Nordrhein­
Westfalen" ergeben. 

Die Meldung zur fachpraktischen Prüfung kann 
erstmals nach dem ersten Fachsemester erfolgen. 
Bei der ersten Meldung zur fachpraktischen Prüfung 
legt der Kandidat vor: 
1. Nachweis der besonderen Eignung für das Stu­

dium des Faches Sport gemäß § 5 Abs. 5; 
2. sportärztliche oder amtsärztliche Bescheinigung 

über die volle Sporttauglichkeit, sofern eine solche 
Bescheinigung nicht beim Nachweis der besonde­
ren Eignung vorgelegen hat. 

Bei jeder Meldung zu einem fachpraktischen Prü­
fungsteil gibt der Kandidat an, bei welchem Mitglied 
des Prüfungsamtes aus der Hochschule er das jewei-
lige Prüfungsteilgebiet studiert hat. . 

Für die fachpraktische Prüfung bildet das Prüfungs­
amt für die Prüfung in jedem Teilgebiet des Bereichs 
A einen besonderen Prüfungsausschuß, dem zwei 
seiner Mitglieder angehören. Eines der beiden Mit­
glieder ist das Mitglied des Prüfungsamtes aus der 
Hochschule, bei dem der Prüfling das Prüfungsteil­
gebiet studiert hat. Das andere Mitglied des Prü­
fungsausschusses ist gleichfalls ein Mitglied des Prü­
fungsamtes aus der Hochschule. Das Prüfungsamt 
bestellt in der Regel dieses Mitglied zum Vorsitzen­
den des Prüfungsausschusses und setzt im Beneh­
men mit der Hochschule die Termine der fachprakti­
schen Prüfungen fest. 

Der Prüfungsausschuß bewertet gemäß § 12 Abs. 1 
die Leistungen des Prüflings in den Teilen der Prü­
fung nach Nr. 2.2 und legt das Ergebnis der Prüfung 
im jeweiligen Prüfungsteilgebiet des Bereichs A fest; 
dabei sind die Ergebnisse der beiden Teile der Prü­
fung nach Buchstaben a) und b) gleich zu gewichten. 
Die Prüfung in einem Teilgebiet des Bereichs A ist 
bestanden, wenn jeder dieser beiden Teile mit min­
destens .. ausreichend" (4,0) bewertet wurde. 

Jede Prüfung in einem Teilgebiet des Bereichs A 
kann zweimal wiederholt werden. 

Nach erfolgreichem Abschluß aller vorgesehenen 
Prüfungen in den Teilgebieten des Bereichs A bildet 
das Prüfungsamt die Gesamtnote für die fachprakti­
sche Prüfung. Die Noten für alle Prüfungsteilgebiete 
werden gleich gewichtet. 

Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 

Die fachpraktische Prüfung ist in den acht Teilgebie­
ten des Bereichs A abzulegen. Die Prüfung im Teil­
gebiet A 8 kann ersetzt werden durch die Prüfung in 
einer weiteren Sportart der Teilgebiete A 5 bis A 7. 

Die schriftliche und mündliche Prüfung 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche Bund C, darunter B I, sowie Studien in ei­
nem Teilgebiet des Bereichs D nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 26 
Abs.4 Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Haupt-

studiums vorzulegen, davon einer aus dem Bereich B 
oder C und der andere aus dem Bereich D. 

3.2.3 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche B, C und D und ein weiteres Teilge­
biet aus dem Bereich B oder C. Aus mindestens 
dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 3.2.2 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den be­
sonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

4 Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­
fach) 

4.1 Die fachpraktische Prüfung ist in fünf Teilgebieten 
der Teilgebiete A 1 bis A 7 abzulegen, darunter die 
Teilgebiete A 1 bis A 4. 

4.2 
4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

5 

5.1 

5.2 
5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

6 

6.1 

6.2 
6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

Die schriftliche und mündliche Prüfung 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien im Teilgebiet B 1 und in je ei­
nem Teilgebiet der Bereiche C und D vorzulegen. _ 
Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 2 ein Leistungsnachweis aus einem Teilgebiet 
des Bereichs D vorzulegen. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet 
der Bereichs B oder C und ein Teilgebiet des Be­
reichs D. Aus mindestens einem dieser Prüfungsteil­
gebiete darf kein Leistungsnachweis nach Nr. 4.2.2 
vorgelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der 
Prüfling den besonderen Schwerpunkt seiner Stu­
dien an. 

Lehramt für die Sekundarstufe I 

Die fachpraktische Prüfung ist in den acht Teilgebie­
tes des Bereichs A abzulegen. Die Prüfung im Teil­
gebiet A 8 kann ersetzt werden durch die Prüfung in 
einer weiteren Sportart der Teilgebiete A 5 bis A 7. 

Die schriftliche und mündliche Prüfung 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche Bund C, darunter B I, sowie Studien in ei­
nem Teilgebiet des Bereichs D nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 
zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon einer aus dem Bereich B oder C und der 
andere aus dem Bereich D. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche B, C und D und ein weiteres Teilge­
biet aus dem Bereich B oder C. Aus mindestens 
dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 5.2.2 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den be­
sonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

Lehramt für die Sekundarstufe II 

Die fachpraktische Prüfung ist in den acht Teilgebie­
ten des Bereichs A abzulegen. Die Prüfung im Teil­
gebiet A 8 kann ersetzt werden durch die Prüfung in 
einer weiteren Sportart der Teilgebiete A 5 bis A 7. 

Die schriftliche und mündliche Prüfung 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in zwei Teilgebieten des Be­
reichs B, darunter B I, in zwei Teilgebieten des Be­
reichs C, in einem Teilgebiet des Bereichs D sowie in 
einem weiteren Teilgebiet des Bereichs B oder C 
nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, davon je einer aus den Bereichen B, C und D. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete der Bereiche Bund C. Das fünfte Teilgebiet 
wird dem Bereich D entnommen. Aus mindestens 
dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 6.2.2 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den be­
sonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 
Für die Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien der von ihm für die Prüfung benannten Teil­
gebiete weitere Schwerpunkte. 



94 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen NI'. 9 vom 28. Februar 1991 

Anlage 30*) 1) 
ZU § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Technik 

in den Studiengängen mit den Abschlüssen: 


Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 

- für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


1 	 Grundstudium 

1.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens Studien in fol­
genden Teilgebieten: 

1. Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 
der Technik 

2. Theoretische und praktische Methoden der Technik 
3. Grundlegende technische Verfahren und Systeme 
4. Einführung in die Didaktik der Technik. 

1.2 	Während des Grundstudiums wird das Technische 
Praktikum I abgeleistet; es vermittelt Studieninhalte 
aus einem oder mehreren Teilgebieten. 

1.3 	Das Grundstudium soll mit einer Zwischenprüfung 
abschließen. 

2 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen in folgenden Bereichen und Teilgebieten nach 
näherer Bestimmung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Komplexe 1 Stoffumsatz in technischen 
technische Systemen 
Systeme 2 Energieumsatz in technischen 

Systemen 
3 Informationsumsatz in tech­

nischen Systemen 
4 Soziotechnische Systeme 
5 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B Didaktik der 1 Theorien, Modelle und Me­
Technik thoden der Didaktik der 

Technik 
2 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

2.2 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in fünf 
Teilgebieten nachzuweisen, darunter Studien in den 
Teilgebieten A 1, A 2, A 3 und B 1. 

0) 	gilt nicht für Studenten. die sich im Sommersemester 1966 im Land Nord­
rhein-Westfalen in einem Lehramtsstudium befinden; diese Studenten le­
gen die Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung 
noch nach den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im 
Wintersemester 1985/86 oder im Sommersemester 1986 aufgenommen hat, 
kann die Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänderten 
Bestimmungen ablegen, sofern an der Hochschule. an der er studiert, die 
notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne, Studienordnungen) dafür 
vorliegen. 

2.3 	Während des Hauptstudiums ist das Technische Prak­

tikum 11 abzuleisten; es vermittelt Studieninhalte aus 

einem oder mehreren Teilgebieten des Bereiches A. 


2.4 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 

zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­

gen, davon einer aus dem Bereich A, der andere aus 

dem Bereich B. 


2.5 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis über 

das Technische Praktikum 11 vorzulegen. 


2.6 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling die Teilgebiete 

A 1 bis A 3 und das Teilgebiet BLAus mindestens 

dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­

stungsnachweise nach NI'. 2.4 vorgelegt worden sein. 


3 	 Lehramt für die Sekundarstufe 11 

3.1 	 Das ordnungsgemäß Studium (§ 5) setzt Studienlei­

stungen in folgenden Bereichen und Teilgebieten nach 

näherer Bestimmung in der Studienordnung voraus: 


Bereich Teilgebiet 

A 	 Komplexe 1 Stoffumsatz in technischen 

technische Systemen 

Systeme 
 2 Spezielle Gebiete des Stoff­

umsatzes 
3 Energieumsatz in technischen 

Systemen 
4 Spezielle Gebiete des Ener­

gieumsatzes j 

5 Informationsumsatz in tech­
nischen Systemen 

6 Spezielle Gebiete des Infor­
mationsumsatzes 

7 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule, z. B. Sozio­
technische Systeme 

B Didaktik der 1 Theorien, Modelle und Me­

Technik thoden der Didaktik der 


Technik 

2 	Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

3.2 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in sechs 
Teilgebieten nachzuweisen, darunter Studien in den 
Teilgebieten A I, A 3, A 5 und B 1 sowie in mindestens 
einem der Teilgebiete A 2, A 4 und A 6. 

3.3 	Während des Hauptstudiums ist das Technische Prak­
tikum 11 abzuleisten; es vermittelt Studieninhalte aus 
einem oder mehreren Teilgebieten des Bereichs A. ) 

3.4 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon zwei aus dem Bereich A und einer aus dem 
Bereich B. 

3.5 	Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, davon ein weiterer aus dem Bereich A und 
der andere über das Technische Praktikum 11. 

3.6 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete, 
darunter A 1, A 3, A 5 und B 1; das fünfte Teilgebiet ist 
aus dem Bereich A zu benennen. Aus mindestens 
dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 3.4 vorgelegt worden sein. 

3.7 	 Für eine Prüfung gemäß § 46 benennt der Prüfling in 
zweien seiner Prüfungsteilgebiete besondere Schwer­
punkte. 

') Anlage 30 eingefügt durch VO v. 20. 6. 1986 (GV. NW. S. 529); in Kraft getreten am 31. Juli 1986. 
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Anlage 31*) 
zu § 54 LPÖ 

Besondere Vorschriften 

für das Unterrichtsfach 


Textilgestaltung 

in den Studiengängen 

mit den Abschlüssen: 

Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für die Primarstufe 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe I 

Die fachpraktische Prüfung 

1.1 	 Voraussetzung für die Zulassung zur fachpraktischen 
Prüfung sind Studien in den Teilgebieten der Gestal­
tungspraxis, die dem jeweiligen Lehramtsstudiengang 
zugeordnet sind. Diese Studien umfassen mindestens 
ein Drittel, höchstens die Hälfte der für den Studien­
gang jeweils vorgesehenen Semesterwochenstunden. 
Die fachpraktische Prüfung erstreckt sich bei den Stu­
diengängen für das Lehramt für die Primarstufe 
(Schwerpunktfach) und für die Sekundarstufe I auf 
zwei Teilgebiete, beim Lehramt für die Primarstufe 
(weiteres Unterrichtsfach) auf eil} Teilgebiet. Die Teil­
gebiete der Gestaltungspraxis des Studiums. die nicht 
Gegenstand der fachpraktischen Prüfung sind, sind 
während des Studiums erfolgreich abzuschließen. 
Zeitpunkt und Form des Abschlusses regelt die Stu­
dienordnung der Hochschule. 

1.2 	 Die fachpraktische Prüfung besteht aus einer Präsen­
tation der Arbeiten des Prüflings aus seinen Prüfungs­
teilgebieten und aus einer mündlichen Prüfung. In der 
mündlichen Prüfung wird die Fähigkeit des Prüflings 
zur Reflexion auf den Gestaltungsprozeß und auf des­
sen theoretische Grundlagen festgestellt. Die prakti ­
schen Arbeiten und die mündliche Prüfung werden bei 
der Notenfestsetzung im Verhältnis 2:1 gewichtet. 

1.3 	 Der Antrag auf Zulassung zur fachpraktischen Prü­
fung soll während des fünften r'achsemesters gestellt 
werden. 

1.4 	Beim Antrag auf Zulassung zur fachpraktischen Prü­
fung gibt der Prüfling an, welche Teilgebiete der Ge­
staltungspraxis er für die fachpraktische Prüfung vor­
gesehen und bei welchem Mitglied des Prüfungsamtes 
er seine Prüfungsteilgebiete vorwiegend studiert hat. 
Dem Antrag auf Zulassung zur fachpraktischen Prü­
fung ist die Bescheinigung der Hochschule über den 
erfolgreichen Abschluß der Studien in denjenigen 
Teilgebieten der Gestaltungspraxis beizufügen, die 
nicht Gegenstand der fachpraktischen Prüfung sind. 

1.5 	Zur Durchführung der fachpraktischen Prüfung bildet 
das Prüfungsamt einen Prüfungsausschuß, der aus 
zwei Mitgliedern besteht: 
1. 	dem Mitglied des Prüfungsamtes aus der Hoch­

schule, das vom Prüfling benannt wurde, 
2. 	einem Mitglied des Prüfungsamtes aus der Hoch­

schule, das nicht ausschLießlich für fachpraktische 
Prüfungen berufen wurde. Dieses Mitglied wird 
vom Prüfungsamt in der Regel zum Vorsitzenden 
bestellt 

Das Prüfungsamt setzt den Termin für die fachprakti­
sche Prüfung im Benehmen mit der Hochschule fest. 

1.6 	 Der Prüfungsausschuß bewertet gemäß § 12 Abs. 1 die 
Leistungen des Prüfling. Die fachpraktische Prüfung 
ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" 
(4,0) abschließt. 

') Gültig ab SS 1985 

1.7 	 Die fachpraktische Prüfung kann einmal wiederholt 
werden. 

2 	 Allgemeines 

2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Bereich Teilgebiet 
A Gestaltungs­ 1 Flächenbildung, z. B. Weben, 

praxis·) Wirken, Flechten 
2 Flächengestaltung mit Fäden 

und Stoffen, z. B. Sticken, 
Applizieren 

3 Flächengestaltung durch Far­
be,z.B.Färben,Drucken,Re­
servieren 

4 Formbildung und Formgestal­
tung, z. B. Kleidung, plasti ­
sche Objekte 

B Fachwissen­	 Textile Künste 

schaft 
 2 Kleidung 

3 Mode und Konsum 
4 Textile Materialien und Her­

stellung von Textilien 
C Didaktik der 1 Didaktische Konzeptionen 

Textilgestal­ 2 Lehrpläne und Curricula 
tung 3 Spezielle Didaktik der Schul­

stufen 
.) Die theoretischen Grundlagen der Gestaltung.pr..." 

farbgebung 
- Gestalt- und Strukturgebung 

Musterung und Ornamentierung 

Formgebung und Schnittentwll'ktung \'on Textirien 

SInd den Tellgebicle-n zuzuordnen. 


2.2 	 Exkursionen sind nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung durchzuführen. 

3 	 Lehramt für die Primarstufe (Schwerpunktfach) 

3.1 	 Die mündliche Prüfung im Rahmen der fachprakti ­
schen Prüfung dauert 20 Minuten. 

3.2 	 Für die Zulassung zur schriftlichen und mündlichen 
Prüfung sind im Rahmen des Nachweises des ord­
nungsgemäßen Studiums Studien in drei Teilgebieten 
des Bereichs B und in zwei Teilgebieten des Bereichs 
C nachzuweisen. 

3.3 	 Für die Zulassung zur schriftlichen und mündlichen 
Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 4 Satz 1 zwei Leistungs­
nachweise des Hauptstudiums vorzulegen, davon je ei­
ner aus dem Bereich B und dem Bereich C. 

3.4 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete des Bereichs B und des Bereichs C. Aus minde­
stens dreien der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 3.3 vorgelegt worden 
sein. Zu jedem Prüfungsteilgebiet gibt der Prüfling den 
besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

4 	 Lehramt für die Primarstufe (weiteres Unterrichts­
fach) 

4.1 	 Aus dem Bereich Gestaltungspraxis sind die Teilge­
biete A 1 und A 4 zu studieren. Der erfolgreiche Ab­
schluß eines dieser Teilgebiete ist für die Zulassung 
zur fachpraktischen Prüfung nachzuweisen. Die 
mündliche Prüfung im Rahmen der fachpraktischen 
Prüfung dauert zehn Minuten. 

4.2 	 Für die Zulassung zur schriftlichen und mundlichen 
Prüfung sind im Rahmen des Nachweises des ord­
nungsgemäßen Studiums Studien in einem Teilgebiet 
des Bereichs B und in zwei Teilgebieten des Bereichs 
C nachzuweisen. 
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4.3 	Für die Zulassung zur schriftlichen und mündlichen 
Prüfung ist gemäß § 30 Abs. 4 Satz 2 ein Leistungs­
nachweis aus dem Bereich C vorzulegen. 

4.4 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
aus den Bereichen Bund C. Aus mindestens einem 
dieser Prüfungsteilgebiete darf kein Leistungsnach­
weis nach Nr. 4.3 vorgelegt worden sein. Zu jedem Prü­
fungsteilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. 

5 	 Lehramt für die Sekundarstufe I 

5.1 	 Die mündliche Prüfung im Rahmen der fachprakti ­
schen Prüfung dauert 20 Minuten. 

5.2 	 Für die Zulassung zur schriftlichen und mündlichen 
Prüfung sind im Rahmen des ordnungsgemäßen Stu­
diums Studien in drei Teilgebieten des Bereichs Bund 
in zwei Teilgebieten des Bereichs C nachzuweisen. 

5.3 	Für die Zulassung zur schriftlichen und mündlichen 
Prüfung sind gemäß § 35 Abs. 4 zwei LeistuRgsnach­
weise des Hauptstudiums vorzulegen, davon je einer 
aus dem Bereich B und dem Bereich C. 

5.4 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling zwei Teilgebiete 
des Bereichs B und ein Teilgebiet des Bereichs C. Das 
vierte Teilgebiet kann aus den Bereichen Bund C be­
liebig benannt werden. Aus mindestens dreien der vier 
Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 5.3 vorgelegt worden sein. Zu jedem Prü­
fungsteilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. 

Anlage 32*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für den Lernbereich 

Sachunterricht Gesellschaftslehre 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Primarstufe 


L 	Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­
aus: 

Bereich Teilgebiet 

A Die natürliche 1 Die natürliche Ausstattung 
und die gestalte­ der Erdoberfläche 
te Umwelt des 2 Eine Landschaft des Landes 
Kindes 	 NRW in ihrer geographischen, 

wirtschaftlichen, sozialen u. 
historischen Struktur 

3 	Gestaltung der Umwelt (in 
verschiedenen Räumen und 
Zeiten) 

4 	Technik als Mittel und Ge­
fährdung der Lebensbewälti ­
gung (unter Berücksichtigung 
der Gefahren des Straßenver­
kehrs) 

B 	Das soziale und Gruppe, Familie, Nachbar­
kulturelle Um­ schaft, Gemeinde und Gesell­
feld des Kindes schaft 

2 Geschlechtererziehung 
3 Medienerziehung 
4 Unterschiedliche Kulturen 

(ggf. in Gegenwart und Ver­
gangenheit) 

C 	Das wirtschaftli ­ Erzeugung, Verteilung und 
che und haus­ Verbrauch von Gütern 
wirtschaftliche 2 Arbeitsteilung in Wirtschaft 
Umfeld des Kin­ und Gesellschaft 
des 3 Arbeit, Freizeit, Lernen, Spie­

len 

') Gültig ab SS 1985 

4 Wohnung, Kleidung, Ernäh­
rung 

D Didaktik des Lernbedürfnisse und Lernbe­
Sachunterrichts dingungen der Grundschüler 

im Sachunterricht 
2 Prinzipien, Methoden und 

Medien des Sachunterrichts 
3 Unterschiedliche Konzeptio­

nen des Sachunterrichts 
4 	Unterrichtsplanung und Un­

terrichtsanalyse im Sachun­
terricht 

2. 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule kann 
die Studienordnung weitere Teilgebiete vorsehen, die 
hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Bedeutung für 
den Studiengang den genannten entsprechen. 

3. 	Die Bestimmungen für die Prüfung setzen voraus, daß 
das Grundstudium die für den Unterricht relevanten 
Inhalte und die unterschiedlichen methodischen Ansät­
ze der Fächer Geographie, Geschichte und der Diszipli­
nen der Sozialwissenschaften (Soziologie, Politikwis­
senschaft. Wirtschaftswissenschaft) sowie nach Maßga­
be des Lehrangebots der Hochschule wahlweise Haus­
wirtschaftswissenschaft oder Technik sicherstellt und 
daß im Hauptstudium die Studien in einem der Fächer 
Geographie, Geschichte, Hauswirtschaftswissenschaft 
oder in einer Disziplin der Sozialwissenschaften fort­
geführt und fächerübergreifende Studien betrieben 
werden. 

4. 	Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der Be­
reiche Abis D nachzuweisen. 

5. 	Exkursionen sind nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung durchzuführen. 

6. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen. Die Leistungsnachweise sind aus Teilgebie­
ten nach Nr. 1 vorzulegen, einer davon aus einem Teil ­
gebiet der Bereiche Abis C, der andere aus dem Be­
reich D. 

7. 	Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus ei­
nem der Bereiche Abis C vorzulegen, aus dem kein Lei­
stungsnachweis nach Nr. 6 vorgelegt wird. 

8. 	Für die Prüfung benennt der Prüfling vier Teilgebiete, 
darunter ein Teilgebiet des Bereichs D und ein Teilge­
biet aus fächerübergreifenden Studien des Hauptstu­
diums der Bereiche Abis C. Das dritte und vierte Teilge­
biet sind aus zweien der Bereiche Abis C zu benennen. 
Ein Teilgebiet kann nach Nr. 2 gewählt werden. Zu je­
dem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. Aus mindestens dreien 
der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 6 vorgelegt worden sein. 

9. 	Wird die schriftliche Hausarbeit nach Wahl des Prüf­
lings im Lernbereich Sachunterricht Gesellschaftslehre 
angefertigt, ist sie in dem Fach zu schreiben, das nach 
Nr. 3 für das Hauptstudium gewählt wurde. 

Anlage 33*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 
für den Lernbereich 

Sachunterricht NaturwissenschaftlTechnik 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Primarstufe 


1. 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­
aus: 

') Gültig ab SS 1985 
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Bereich Teilgebiet 

A 	Wohn- und Le­ 1 Werkzeuge und Maschinen 
bensbereich des 2 Konstruieren und Bauen 
Kindes 3 	Gefährdung und Schutz des 

Wohn- und Lebensbereichs 
(unter Berücksichtigung der 
Gefahren des Straßenver­
kehrs) 

4 Ernährung- und Gesund­
heitspflege 

5 Versorgung und Entsorgung 

B 	Die unbelebte 1 Wasser: Kreislauf, Bedeutung, 
Natur in der Er­ Schutz 
fahrungswelt des 2 Wetter und Klima, insbeson­
Kindes dere Beobachtung und Deu­

tung 
3 Naturphänomene und ihr'!! 

Deutung 
4 Stoffe und ihre Eigenschaften 

C Die belebte Na­ 1 Der menschliche Körper; Ge­
tur in der Erfah­ schlechtererziehung 
rungswelt des 2 Die heimische Tier- und 
Kindes Pflanzenwelt 

3 Fortpflanzung, Wachstum, 
Entwicklung 

4 Ordnung in der belebten Na­
tur; Gefährdung und Schutz 

D Didaktik des 1 Lernbedürfnisse, Lernbedin­
Sachunterrichts gungen der Grundschüler im 

Sachunterricht 
2 Prinzipien, Methoden und 

Medien des Sachunterrichts 
3 Unterschiedliche Konzeptio­

nen des Sachunterrichts 
4 	Unterrichtsplanung und Un­

terrichtsanalyse im Sachun­
terricht 

2. 	Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule kann 
die Studienordnung weitere Teilgebiete vorsehen, die 
hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Bedeutung für 
den Studiengang den genannten entsprechen. 

3. 	Die Bestimmungen für die Prüfung setzen voraus, daß 
das Grundstudium die für den Unterricht relevanten 
Inhalte und unterschiedlichen methodischen Ansätze 
der Fächer Biologie, Chemie und Physik sowie nach 
Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule wahlweise 
Geographie, Hauswirtschaftswissenschaft oder Technik 
sicherstellt und daß im Hauptstudium die Studien in ei ­
nem der Fächer Biologie, Chemie, Physik, Geographie 
oder nach Maßgabe des Lehrangebots Technik fortge­
führt und fächerübergreifende Studien betrieben wer­
den. 

4. 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der Be­
reiche Abis D nachzuweisen. 

5. 	Exkursionen sind nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung durchzuführen. 

6. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 30 Abs. 4 
Satz 1 zwei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen. Die Leistungsnachweise sind aus Teilgebie­
ten nach Nr. 1 vorzulegen, einer davon aus einem Teil ­
gebiet der Bereiche Abis C, der andere aus dem Be­
reich D. 

7. 	Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis aus ei­
nem der Bereiche Abis C vorzulegen, aus dem kein 
Leistungsnachweis nach Nr. 6 vorgelegt wird. 

8. 	Für die Prüfung benennt der Prüfling vier Teilgebiete, 
darunter ein Teilgebiet des Bereichs D und ein Teilge­
biet aus fächerübergreifenden Studien des Hauptstu­
diums der Bereiche Abis C. Das dritte und vierte Teilge­
biet sind aus zweien der Bereiche Abis C zu benennen. 
Ein Teilgebiet kann nach Nr. 2 gewählt werden. Zu je­
dem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. Aus mindestens dreien 

der vier Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 6 vorgelegt worden sein. 

9. 	Wird die schriftliche Hausarbeit nach Wahl des Prüf­
lings im Lernbereich Sachunterricht Naturwissen­
schaft/Technik angefertigt, ist sie in dem Fach zu 
schreiben, das nach Nr. 3 für das Hauptstudium gewählt 
wurde. 

Anlage 34*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die beruflichen Fachrichtungen 


Wirtschaftswissenschaft 

und 


Spezielle Wirtschaftslehre 

in den Studiengängen 


mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


Wirtschaftswissenschaft 

1.1 	 Das Grundstudium vermittelt Kenntnisse der 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, der 
Volkswirtschaftslehre und des Rechts; außerdem 
enthält es Studien in anderen ergänzenden Wissen­
schaften und Methoden, z. B. Statistik, Mathematik, 
Informationsverarbeitung. Das Grundstudium soll 
durch eine Zwischenprüfung abgeschlossen wer­
den. 

1.2 	 Wenn das Studium der beruflichen Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaft mit dem Studium der Spe­
ziellen Wirtschaftslehre oder mit dem Studium des 
Unterrichtsfaches Politik verbunden wird, umfaßt 
das Grundstudium der Wirtschaftswissenschaft et ­
wa 54 Semesterwochenstunden und ist gemeinsa­
mes Grundstudium für Wirtschaftswissenschaft 
und Spezielle Wirtschaftslehre oder teilweise ge­
meinsames Grundstudium für Wirtschaftswissen­
schaft und Politik. 

1.3 	 Wenn das Studium der beruflichen Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaft mit dem Studium eines 
anderen Unterrichtsfaches als Politik verbunden 
wird, umfaßt das Grundstudium etwa 42 Semester­
wochenstunden. 

1.4 	 Wenn das Grundstudium etwa 54 Semesterwochen­
stunden umfaßt, werden für das Hauptstudium et­
wa 30 Semesterwochenstunden angesetzt; wenn das 
Grundstudium etwa 42 Semesterwochenstunden 
umfaßt, werden für das Hauptstudium etwa 42 Se­
mesterwochenstunden angesetzt. 

1.5 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt im Haupt­
studium Studienleistungen im Rahmen folgender 
Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung der Hochschule vor­
aus; 

Bereich Teilgebiet 

A 	Allgemeine 1 Theorie betrieblicher Funk­
Betriebs­ tionen und Prozesse 
wirtschafts­ 2 Gestaltung und Steuerung be­
lehre trieblicher Institutionen und 

Prozesse 
3 	Weitere Teilgebiete nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

BAllgemeine Hauptelemente der Ord­
Volkswirt ­ nungs- und Prozeßtheorie 
schaftslehre 2 	Hauptelemente der Ord­

nungs- und Prozeßpolitik 
3 	Weitere Teilgebiete nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

') Gültig ab SS 1985 
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C Fachdidaktik 1 Allgemeine und spezielle Di­
daktik der Wirtschaftswissen­
schaft 

2 Didaktische Analyse ausge­
wählter fachwissenschaftli­
cher Gegenstände 

1.6 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium, das etwa 30 
Semesterwochenstunden umfaßt, Studien in den· 
Teilgebieten A I, A 2, B 1, B 2, in einem weiteren 
Teilgebiet des Bereichs A oder B und in einem Teil­
gebiet des Bereichs C nachzuweisen. Wenn das 
Hauptstudium etwa 42 Semesterwochenstunden 
'umfaßt, sind Studien in zwei weiteren Teilgebieten 
nachzuweisen. 

1.7 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs.4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, davon je einer aus den Bereichen A, B 
undC. 

1.8 	 Wenn das Hauptstudium etwa 42 Semesterwochen­
stunden umfaßt, ist zusätzlich ein qualifizierter Stu­
diennachweis aus einem der Bereiche A oder B vor­
zulegen. 

1.9 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling die Teilge­
biete A 1, A 2, B 1 und B 2. Das fünfte Teilgebiet 
kann beliebig festgelegt werden. Aus mindestens 
dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 1.7 vorgelegt worden 
sein. 

2 	 Spezielle Wirtschaftslehre 

2.1 	 Das Studium eines Faches der Speziellen Wirt­
schaftslehre umfaßt etwa 22 Semesterwochenstun­
den und setzt den erfolgreichen Abschluß des 
Grundstudiums der Wirtschaftswissenschaft nach 
Nr. 1.2 voraus; es erfolgt zeitgleich mit dem Haupt­
studium der Wirtschaftswissenschaft. Zwei Fächer 
der Speziellen Wirtschaftslehre werden im Studium 
gemäß § 42 Abs. 3 miteinander verbunden. 

2.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studien­
leistungen im Rahmen folgender, den Fächern der 
Speziellen Wirtschaftslehre zuzuordnender Teilge­
biete nach näherer Bestimmung in der Studienord­
nung voraus: 

Fach der Teilgebiet 
Speziellen 
Wirtschaftslehre 

2.2.1 	 Banken 1 Banken und Bankensysteme 
2 Betriebs- und GeschäftspOli­

tik der Banken 
3 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

2.2.2 	 Handel Handelszweige und Systeme 
des Handels 

2 Betriebs- und Geschäftspoli­
tik der Handelsunternehmen 

3 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

2.2.3 	 Industrie Programm- und Potentialge­
staltung 

2 Prozeßgestaltung 
3 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

2.2.4 	 Versicherung Versicherungszweige und 
Versicherungssysteme 

2 Betriebs- und Geschäftspoli­
tik der Versicherungsunter­
nehmen 

3 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

2.2.5 	 Absatz und 1 Absatzleistungen und Distri­

Marketing bution 


2 	Marktforschung und Marke­
ting 

2.2.6 	 Verkehr 1 Verkehrswirtschaft und Ver­

kehrspolitik 


2 Zweige der Verkehrswirt ­
schaft 

2.2.7 	 Betriebswirt- 1 Kapitalmarkt und Finanzie­

schaftliche rung 

Finanzierungs­
 2 Finanzwirtschaftliche Ent­
lehre scheidungen 

2.2.8 	 Organisation 1 Grundfragen der Organisa­
und Datenver­ tionstheorie und organisatori­
arbeitung schen Gestaltung 

2 	Datenverarbeitung: Systeme 
und Anwendung 

2.2.9 	 Betriebswirt- Grundzüge der betriebswirt ­
schaftliche schaftlichen Steuerlehre 
Steuerlehre 2 	Besteuerung der Unterneh­

men 

2.2.10 	 Unternehmens- 1 Methoden der Unterneh­
rechnung mensrechnung 

2 	Einsatzbereiche der Unter­
nehmensrechnung 

2.2.11 	 Wirtschaftliche 1 Produktlehre j
Warenlehre 2 Beschaffungs- und Verkaufs­

lehre 

2.2.12 	 Wirtschaftsgeo- 1 Grundlagen der Wirtschafts­
graphie geographie 

2 	Angewandte und regionale 
Wirtschaftsgeographie . 

2.3 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
können zusätzlich weitere Teilgebiete festgelegt 
werden. Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.5 
zu betreiben. 

2.4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in fünf Teilgebieten der bei­
den studierten Fächer der Speziellen Wirtschafts­
lehre nachzuweisen. ferner Studien in einem Teil­
gebiet der Didaktik. 

2.5 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs.4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, davon je einer aus den beiden studier­
ten Fächern der Speziellen Wirtschaftslehre sowie 
einer aus der Didaktik. 

2.6 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilge­
biete, davon mindestens zwei für jedes studierte 
Fach der Speziellen Wirtschaftslehre. Aus minde­
stens dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen 
keine Leistungsnachweise nach Nr. 2.5 vorgelegt 
worden sein. 

Anlage 35*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 


Maschinentechnik 

mit den beruflichen Fachrichtungen 


Fahrzeugtechnik 

Fertlgungstechnik 


Versorgungstechnik 

in den Studiengängen 


mi t dem Abschluß: 

Erste Staatsprüfung 


für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


Maschinentechnik 

1.1 Das Grundstudium hat einen Umfang von etwa 50 Se­

') Gültig ab WS 1985/86 
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mesterwochenstunden und umfaßt mindestens folgen­
de Teilgebiete: 
1. Mathematik I, H, III 
2. 	 Physik 
3. Chemie 
4. 	Mechanik I, Ir 
5. Werkstoffkunde I, II 
6. 	Elektrotechnik 
7. 	Darstellungs- und Gestaltungstechnik (mit zeichne­

rischen Übungen) 
8. Grundlagen der Fertigungstechnik. 

1.2 	 Das Hauptstudium umfaßt etwa 35 Semesterwochen­
stunden. 

1.3 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 1 Mechanik III 
2 Thermodynamik 

B 1 Werkstoffkunde III 
2 Maschinen- und Konstruk­

tionsel~men·te (mit zeichneri­
schen Ubungen) 

3 Weitere Teilgebiete nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

C 1 Arbeitswissenschaft! 
Betriebsorganisation 

2 Produktionssystematik 

D Fachdidaktik Teilgebiet(e) nach Maßgabe des 
Lehrangebots der Hochschule 

1.4 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
zwei Teilgebieten des Bereichs A, in drei Teilgebieten 
des Bereichs B, in je einem Teilgebiet des Bereichs C 
und in der Fachdidaktik nachzuweisen. 

1.5 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 36 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, und zwar zwei aus den Teilgebieten des Bereichs 
A und einer aus der Fachdidaktik. 

1.6 	 Zusätzlich sind vier qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar einer aus einem Teilgebiet nach 
B 3, ein weiterer aus einem Teilgebiet des Bereichs C, 
der dritte über die zeichnerischen Übungen im Teilge­
biet B 2 und der vierte über ein Laborpraktikum. 

1.7 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
des Hauptstudiums, darunter die Teilgebiete B 1, B 2 
und ein Teilgebiet aus dem Bereich C. Den Teilgebie­
ten B 1 und B 2 werden die Themen für die schriftli ­
chen Arbeiten unter Aufsicht entnommen. Wurde je­
doch das Thema der Hausarbeit aus einem dieser Teil ­
gebiete gestellt, tritt an seine Stelle das aus dem Be­
reich C genannte Teilgebiet als Teilgebiet für die The­
menstellung einer schriftlichen Arbeit unter Aufsicht. 
In diesem Falle ist aus diesem Teilgebiet kein qualifi ­
zierter Studiennachweis nach Nr. 1.6 erforderlich. Aus 
mindestens dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen 
keine Leistungsnachweise nach Nr. 1.5 vorgelegt wor­
den sein. 

1.8 	Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

2 	 Fahrzeugtechnik (in Verbindung mit Maschinentech­
nik) 

2.1 	 Das Grundstudium der Fahrzeugtechnik ergänzt das 
Grundstudium der Maschinentechnik und ist nur in 
Verbindung mit diesem möglich. Es umfaßt Studien in 
folgenden Teilgebieten im Umfang von insgesamt et­
wa 14 Semesterwochenstunden: 
1. 	 Regelungstechnik 

2. 	Schweißtechnische Fertigungsverfahren (mit La­
borpraktikum 

3. 	 Fahrzeugkonzepte. 

2.2 	 Das Hauptstudium umfaßt etwa 30 Semesterwochen­
stunden. 

2.3 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus: 
1. 	 Kraftfahrzeuge 
2. 	 Laborpraktikum Kraftfahrlabor 
3. 	 Verbrennungsmaschinen 
4. 	 Laborpraktikum Fahrzeugantriebe 
5. 	 Krafträder oder Agrartechnik 
6. 	Ölhydraulik und Pneumatik oder Schadenskunde 

und -forschung in der Werkstofftechnik·) 
7. 	Weiteres Teilgebiet nach Maßgabe des Lehrange­

bots der Hochschule. 

") 	 Nach naherer Bestimmung In der Studienordnung kann die Hochschule 
das TeilgebIet Schadenskunde und -forschung in der Werkstofftechnik im 
Grundstudium ansetzen: Fahrzeugkonzepte ist in diesem Fan Teilgebiet 
des Hauptstudiums. 

2.4 	 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.3 zu betrei­
ben. 

2.5 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten 1 bis 7 sowie in der Fachdidaktik nachzu­
weisen. 

2.6 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, und zwar je einer aus den Teilgebieten 5 und 6 und 
einer aus der Fachdidaktik. 

2.7 	 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar je einer aus den Teilgebieten 2 
und 4. 

2.8 	Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
des Hauptstudiums, darunter die Teilgebiete 1 und 3. 
Den Teilgebieten 1 und 3 werden die Themen für die 
schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht entnommen. 
Wurde das Thema der Hausarbeit aus einem dieser 
Teilgebiete gestellt, tritt an seine Stelle das Teilgebiet 
6 als Teilgebiet für die Themenstellung einer schriftli ­
chen Arbeit unter Aufsicht. In diesem Fall darf aus 
diesem Teilgebiet kein Leistungsnachweis nach Nr. 2.6 
vorgelegt worden sein. Aus mindestens dreien der fünf 
Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 2.6 vorgelegt worden sein. 

2.9 	 Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

3 	 Fertigungstechnik (in Verbindung mit Maschinen­
technik) 

3.1 	 Das Grundstudium der Fertigungstechnik ergänzt das 
Grundstudium der Maschinentechnik und ist nur in 
Verbindung mit diesem möglich. Es umfaßt Studien in 
folgenden Teilgebieten im Umfang von insgesamt et ­
wa 14 Semesterwochenstunden: 
1. 	 Regelungstechnik 
2. 	 Einführung in die Fertigungsmeßtechnik 
3. 	 Produktionssystematik I oder Arbeitswissenschaft! 

Betriebsorganisation. 

3.2 	 Das Hauptstudium umfaßt etwa 30 Semesterwochen­
stunden. 

3.3 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus: 
1. 	 Fertigungsverfahren 
2. Werkzeugmaschinen 
3. 	Werkzeugmaschinenlaborpraktikum und Ferti ­

gungstechnisches Laborpraktikum 
4. Schweißtechnik (einschließlich Laborpraktikum) 
5. Gießerei- oder Kunststofftechnik 
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6. 	Feinwerktechnik oder Produktionssystematik 11 
7. 	Weiteres Teilgebiet nach Maßgabe des Lehrange­

bots der Hochschule. 

3.4 	 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.3 zu betrei­
ben. 

3.5 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten 1 bis 7 sowie in der Fachdidaktik nachzu­
weisen. 

3.6 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, und zwar je einer aus den Teilgebieten 5 und 6 und 
einer aus der Fachdidaktik. 

3.7 	 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
über die Praktika in den Teilgebieten 3 und 4 vorzule­
gen. 

3.8 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
des Hauptstudiums, darunter die Teilgebiete 1 und 2. 
Den Teilgebieten 1 und 2 werden die Themen für die 
schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht entnommen. 
Wurde das Thema der Hausarbeit aus einem dieser 
Teilgebiete gestellt, tritt an seine Stelle das Teilge­
biet 4 als Teilgebiet für die Themenstellung einer 
schriftlichen Arbeit unter Aufsicht. In diesem Fall darf 
aus dem Teilgebiet 4 kein Leistungsnachweis nach Nr. 
3.6 vorgelegt worden sein. Aus mindestens dreien der 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnach­
weise nach Nr. 3.6 vorgelegt worden sein. 

3.9 	Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

4 	 Versorgungstechnik (in Verbindung mit Maschinen­
technik) 

4.1 	 Das Grundstudium der Versorgungstechnik ergänzt 
das Grundstudium der Maschinentechnik und ist nur 
in Verbindung mit diesem möglich. Es umfaßt Studien 
in folgenden Teilgebieten im Umfang von insgesamt 
etwa 14 Semesterwochenstunden: 
1. 	 Regelungstechnik 
2. Wärmeübertragung 
3. Strömungslehre. 

4.2 	 Das Hauptstudium umfaßt etwa 30 Semesterwochen­
stunden. 

4.3 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus: 
1. Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik 
2. 	Kältetechnik 
3. Wärmetechnisches Laborpraktikum 
4. 	Technischer Ausbau (Be- und Entwässerung, Sani­

tärtechnik, Elektroversorgung) 
5. 	Schweißtechnische Fertigungsverfahren (ein~ 

schließlich Laborpraktikum) oder Kunststoffverar­
beitung (einschließlich Laborpraktikum) 

6. 	Arbeitsmaschinen (Turbo- oder Kolbenarbeitsma­
schinen) 

7. Technik der Dampferzeugung oder Schadenskunde. 

4.4 	 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.3 zu betrei­
ben. 

4.5 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten 1 bis 7 sowie in der Fachdidaktik nachzu­
weisen. 

4.6 	 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, und zwar je einer aus den Teilgebieten 4 und 7 und 
einer aus der Fachdidaktik. 

4.7 	Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar je einer über die Praktika der 
Teilgebiete 3, 5 und 6. 

4.8 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
des Hauptstudiums, darunter die Teilgebiete 1 und 2. 
Den Teilgebieten 1 und 2 werden die Themen für die 

schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht entnommen. 
Wurde das Thema der Hausarbeit aus einem dieser 
Teilgebiete gestellt, tritt an seine Stelle das Teilge­
biet 4 als Teilgebiet für die ThemensteIlung einer 
schriftlichen Arbeit unter Aufsicht. In diesem Fall darf 
aus dem Teilgebiet 4 kein Leistungsnachweis nach Nr. 
4.6 vorgelegt worden sein. Aus mindestens dreien die­
ser fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise nach Nr. 4.6 vorgelegt worden sein. 

4.9 	 Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt 

Anlage 36*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 


Elektrotechnik 

mit den beruflichen Fachrichtungen 


Energietechnik 

Nachrichtentechnik 


in den Studiengängen 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1 	 Elektrotechnik 

1.1 	 Das Grundstudium umfaßt etwa 53 Semesterwochen­
stunden und enthält nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung auf die Erfordernisse des Studien­
gangs bezogene Lehrveranstaltungen in Höherer Ma­
thematik, Experimentalphysik, Chemie und Werk­
stoffkunde sowie einführende Lehrveranstaltungen in 
Elektrotechnik. 

1.2 	 Das Grundstudium soll durch eine Zwischenprüfung 
abgeschlossen werden. 

1.3 	 Das Hauptstudium umfaßt etwa 32 Semesterwochen­
stunden. 

1.4 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 1 Bauelemente und Schaltungs­
technik I 

2 Bauelemente und Schaltungs­
technik II 

3 Allgemeine Elektrotechnik 
einschließlich Meßtechnik 

4 Allgemeine elektrische Ener­
gietechnik 

5 Allgemeine Nachrichtentech­
nik 

6 Allgemeine Datentechnik 
7 Weitere Teilgebiete nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B 	 Allgemeine Theorien, Modelle 
und Methoden der Didaktik 
der Elektrotechnik 

2 Fachdidaktische Anleitung 
zur Durchführung experi­
menteller Versuche 

3 	Fachdidaktische Betreuung 
elektrotechnischer Praktika 

1.5 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten A 1, A 2, A 3, in zwei Teilgebieten aus A 4 
bis A 6 und in einem Teilgebiet aus dem Bereich B 
nachzuweisen; eines der Teilgebiete aus A 4 bis A 6 
kann durch ein Teilgebiet nach A 7 ersetzt werden. 

') Gulug ab S8 1985 
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1.6 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
d-y~\ ~\stu:ng:.s;nach'W'eise des Hauptstudiurns vorzule­
gen; davon zwei aus verschiedenen Teilgebieten des 
Bereichs A und einer aus dem Bereich B. Nähere Fest­
stellungen trifft die Studienordnung. 

1.7 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis über 
ein Praktikum aus dem Bereich A vorzulegen. 

1.8 	Für die Prüfung benennt der Prüfling die Teilgebiete 
A 1, A 2, A 3 und zwei Teilgebiete aus A 4 bis A 7. Aus 
mindestens dreien der fünf Prüfungsteilgebiete dürfen 
keine Leistungsnachweise nach Nr. 1.6 vorgelegt wor­
den sein. Nähere Festlegungen trifft die Studienord­
nung. 

2 	 Energietechnik (in Verbindung mit Elektrotechnik) 

2.1 	 Das Grundstudium der Energietechnik ergänzt das 
Grundstudium der Elektrotechnik und umfaßt etwa 
zwölf Semesterwochenstunden; es enthält auf die Er­
fordernisse des Studiengangs bezogene Lehrveran­
staltungen mindestens in Mechanik und Konstruk­
tionslehre. Näheres regelt die Studienordnung. 

2.2 	 Das Hauptstudium umfaßt etwa 33 Semesterwochen­
stunden. 

2.3 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus; 
1 Theorie der elektrischen und magnetischen Felder 
2 Elektrische Energietechnik 
3 Elektrische Anlagen 
4 Elektrische Antriebe 
5 Elektrische Maschinen 
6 Energieübertragung 
7 Steuer- und Regelungstechnik 
8 Weitere Teilgebiete nach Maßgabe des Lehrange­

bots der Hochschule, z. B. Elektrizitätswirtschaft, 
Hochspannungstechnik. Leistungselektronik 

2.4 	 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.4 zu betrei­
ben. 

2.5 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in fünf 
Teilgebieten nachzuweisen; höchstens zwei Teilgebie­
te können nach Nr. 2.3.8 nachgewiesen werden. 

2.6 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen; davon zwei aus verschiedenen Teilgebieten der 
Teilgebiete 1 bis 8 und einer aus der Didaktik. Nähere 
Festlegungen trifft die Studienordnung. 

2.7 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis über 
ein Praktikum vorzulegen. 

2.8 	Für die Prüfung benennt der Prüfling die Teilgebiete 1, 
2 und drei Teilgebiete aus den Teilgebieten 3 bis 7; zwei 
dieser Teilgebiete können durch Teilgebiete nach 
Nr.2.3.8 ersetzt werden. Aus mindestens dreien der 
fünf Priifungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnach­
weise nach Nr. 2.6 vorgelegt worden sein. Nähere Fest­
legungen trifft die Studienordnung. 

3 	 Nachrichtentechnik (in Verbindung mit Elektrotech­
nik) 

3.1 	 Das Grundstudium der Nachrichtentechnik ergänzt 
das Grundstudium der Elektrotechnik und umfaßt et ­
wa zwölf Semesterwochenstunden; es enthält auf die 
Erfordernisse des Studiengangs bezogene Lehrveran­
staltungen mindestens in Mechanik und Konstruk­
tionslehre. Näheres regelt die Studienordnung. 

3.2 	 Das Hauptstudium umfaßt etwa 33 Semesterwochen­
stunden. 

3.3 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus; 
1 Theorie der elektrischen und magnetischen Felder 
2 Nachrichtentechnik 
3 Datentechnik 
4 Hochfrequenztechnik 
5 Nachrichtensysteme 
6 Nachrichtenübertragung 
7 Signaltheorie 
8 Weitere Teilgebiete nach Maßgabe des Lehrange­

bots der Hochschule. z. B. Steuer- und Regelungs­
technik. Vermittlungssysteme 

3.4 	 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.4 zu betrei­
ben. 

3.5 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßEm 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in fünf 
Teilgebieten nachzuweisen; höchstens zwei Teilgebie­
te können nach Nr. 3.3.8 nachgewiesen werden. 

3.6 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen; davon zwei aus verschiedenen Teilgebieten der 
Teilgebiete 1 bis 8 und einer aus der Didaktik. Nähere 
Festlegungen trifft die Studienordnung. 

3.7 	 Zusätzlich ist ein qualifizierter Studiennachweis über 
ein Praktikum vorzulegen. 

3.8 	Für die Prüfung benennt der Prüfling die Teilgebiete 1. 
2 und drei Teilgebiete aus den Teilgebieten 3 bis 7; zwei 
dieser Teilgebiete können durch Teilgebiete nach 
Nr.3.3.8 ersetzt werden. Aus mindestens dreien der 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnach­
weise nach Nr. 3.6 vorgelegt worden sein. Nähere Fest­
legungen trifft die Studienordnung. 

4 	 In den Fächern Elektronik, Energietechnik und Nach­
richtentechnik sind als schriftliche Aufgaben unter 
Aufsicht Aufgabensammlungen zulässig; dem Prüfling 
wird in diesem Fall nur eine Aufgabensammlung vor­
gelegt. 

Anlage 37*) ') 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 


Bautechnik 
mit den beruflichen Fachrichtungen 

Hochbau 

Tiefbau 


Holztechnik 

in den Studiengängen 

mit dem Abschluß: 
Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 
1 Bautechnik 

1.1 	 Das Grundstudium hat einen Umfang von etwa 54 Se­
mesterwochenstunden und umfaßt mindestens folgen­
de Teilgebiete: 

1 Mathematik I. II 
2. Darstellende Geometrie 

') Gull'g ab WS 1985180 

') Anlage 37 Nrn. 4 bis 4.9 eingefügt durch VO v. 14.12. 1987 (GV. NW. 1988 S. 44); in Kraft getreten am 30. Januar 1988. 



102 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 9 vom 28. Februar 1991 

3. Mechanik I, II 
4. Grundzüge der Chemie oder Bauchemie 
5. Physik bzw. Experimentalphysik (einschließlich 

Praktikum) 
6. Vermessungskunde 
7. Bauzeichnen 
8. Baustoffkunde (einschließlich Praktikum) 
9. Grundlagen der Baukonstruktion I 

10. Baubetrieb I. 
Das Grundstudium soll durch eine Zwischenprüfung 
abgeschlossen werden. 

1.2 Das Hauptstudium umfaßt etwa 32 Semesterwochen­
stunden. 

1.3 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus: 
1. Grundlagen der Baukonstruktion 11 
2. Bauphysik I 
3. Gebäudelehre 
4. Bodenmechanik 
5. Baubetrieb II 
6. Grundlagen der Datenverarbeitung 
7. Weiteres Teilgebiet nach Maßgabe des Lehrange­

bots der Hochschule 
8. Fachdidaktik. 

1.4 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten 1 bis 7 und in der Fachdidaktik nachzu­
weisen 

1.5 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen; zwei dieser Leistungsnachweise sind aus zweien 
der Teilgebiete 1 bis 7 und der dritte ist aus der Fachdi­
daktik vorzulegen. 

1.6 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
aus Teilgebieten vorzulegen, aus denen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 1.5 vorgelegt werden. Nähe­
re Festlegungen trifft die Studienordnung. 

1.7 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
des Hauptstudiums, darunter das Teilgebiet 1. Die 
Teilgebiete 2 bis 7 müssen entweder durch einen Lei­
stungsnachweis nach Nr. 1.5, einen qualifizierten Stu­
diennachweis nach Nr. 1.6 oder als Prüfungsteilgebiet 
abgedeckt sein. 

1.8 Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

2 Hochbau (in Verbindung mit Bautechnik) 

2.1 Das Grundstudium der beruflichen Fachrichtung 
Hochbau ergänzt das Grundstudium der Bautechnik 
und ist nur in Verbindung mit diesem möglich. Es um­
faßt Studien in folgenden Teilgebieten im Umfang von 
insgesamt etwa 10 Semesterwochenstunden. 
1. Baukonstruktion I 
2. Tragwerklehre I. 
Das Grundstudium soll durch eine Zwischenprüfung 
abgeschlossen werden. 

2.2 Das Hauptstudium umfaßt etwa 32 Semesterwochen­
stunden. 

2.3 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung voraus: 
1. Baukonstruktion 11 
2. Tragwerklehre 11 
3. Technischer Ausbau 
4. Bauphysik Il 
5. Bauschadensfragen 

6. Möbelbau und Raumausstattung 
7. Entwerfen. 
Die Studienordnung der Hochschule kann ein weite­
res Teilgebiet vorsehen, das anstelle eines der beiden 
Teilgebiete 5 und 6 gewählt werden darf. 

2.4 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.3 zu betrei­
ben. 

2.5 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten 1 bis 7 sowie in der Fachdidaktik nachzu­
weisen. 

2.6 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus Teilgebiet 2, ein weiterer aus Teil­
gebiet 3 oder 4, der dritte aus der Fachdidaktik. 

2.7 Zusätzlich sind drei qualifiZierte Studiennachweise 
vorzulegen, davon einer aus Teilgebiet I, ein weiterer 
aus Teilgebiet 7 und der dritte aus einem Teilgebiet, 
aus dem kein Leistungsnachweis nach Nr. 2.6 vorge­
legt wird. Nähere Festlegungen trifft die Studienord­
nung. 

2.8 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
des Hauptstudiums. Die Teilgebiete 3 bis 6 müssen 
entweder durch einen Leistungsnachweis nach Nr. 2.6, 
einen qualifizierten Studiennachweis nach Nr. 2.7 oder 
als Prüfungsteilgebiet abgedeckt sein. 

2.9 Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

3 Tiefbau (in Verbindung mit Bautechnik) 

3.1 Das Grundstudium der beruflichen Fachrichtung Tief­
bau ergänzt das Grundstudium der Bautechnik und ist 
nur in Verbindung mit diesem möglich. Es umfaßt 
Studien in folgenden Teilgebieten im Umfang von et­
wa insgesamt 10 Semesterwochenstunden: 
1. Mathematik III 
2. Baustatik I 
3. l\iIassivbau I. 
Das Grundstudium soll durch eine Zwischenprüfung 
abgeschlossen werden. 

3.2 Das Hauptstudium umfaßt etwa 32·Semesterwochen­
stunden. 

3.3 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen fOlgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich 
A Allgemeine 

Teilgebiete 

B Konstruktion 

Teilgebiet 
1 Stahlbau 
2 Massivbau 11 
3 Grundbau 
4 Wasserbau 
5 Straßen bau I 

1 Baustatik II 
2 Holzbau 

C Siedlungswasser- 1 Siedlungswasserwirtschaft 
bau 2 Hydraulik 

D Verkehrsbau 1 Stadtbauwesen 
2 Straßenbau II 

3.4 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.3 zu betrei­
ben. 

3.5 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
fünf Teilgebieten des Bereichs A, in den zwei Teilge­
bieten entweder des Bereichs B oder des Bereichs C 
oder des Bereichs D und in der Fachdidaktik nachzu­
weisen. 
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3.6 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus einem der Teilgebiete A 1 bis A 5, 
ein weiterer aus dem nach Nr. 3.5 festgelegten Bereich 
B, C oder D und der dritte aus der Fachdidaktik. 

3.7 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
aus Teilgebieten vorzulegen, aus denen keine Lei­
stungsnachweise nach Nr. 3.6 vorgelegt werden. 
Nähere Festlegungen trifft die Studienordnung. 

3.8 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
des Hauptstudiums, und zwar aus dem Bereich A und 
dem nach Nr. 3.5 festgelegten Bereich B, C oder D. Die 
Teilgebiete aus dem Bereich A und die beiden Teilge­
biete des nach Nr. 3.5 festgelegten Bereichs B, C oder 
D müssen entweder durch einen Leistungsnachweis 
nach Nr. 3.6, einen qualifizierten Studiennachweis 
nach Nr. 3.7 oder als Prüfungsteilgebiet abgedeckt 
sein. 

3.9 Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

4 Holztechnik 

4.1 Das Grundstudium der beruflichen Fachrichtung 
Holztechnik ergänzt das Grundstudium der berufli­
chen Fachrichtung Bautechnik und ist nur in Ver­
bindung mit diesem möglich. Es umfaßt Studien in 
folgenden Teilgebieten im Umfang von etwa 12 Se­
mesterwochenstunden: 

1. Werkstoffkunde 
2. Konstruktions- und Verfahrenstechniken 
3. Tragwerklehre des Holzbaus 
4. Zeichnerische und mathematische Grundlagen 

der Holztechnik. 

Während des Grundstudiums ist ein Praktikum zur 
Oberflächentechnologie abzuleisten. Das Grundstu­
dium soll durch eine Zwischenprüfung abgeschlos­
sen werden. 

4.2 Das Hauptstudium umfaßt etwa 30 Semesterwo­
chenstunden und ist im Rahmen folgender Teilge­
biete möglich: 

1. Tragende Holzkonstruktionen I 
2. Tragende Holzkonstruktionen II 
3. Holzkonstruktionen des Gebäudeausbaus 
4. Innenraumgestaltung und Möbelbau I 
5. Innenraumgestaltung und Möbelbau 11 
6. Fertigungstechnik für Holz- und Kunststoffbear­

beitung 
7. Wirtschaftslehre. 

4.3 Die didaktischen Studien sind nach Nr. 1.3 zu be­
treiben. 

4.4 Während des Hauptstudiums ist ein Praktikum "Si­
cherheit an Holzverarbeitungsmaschinen" abzulei­
sten. 

4.5 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
Teilgebieten 1 bis 7 sowie in der Didaktik des Fa­
ches nachzuweisen. 

4.6 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 
4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vor­
zulegen, und zwar je einer aus den Teilgebieten 6 
und 7 und einer aus der Didaktik des Faches. 

4.7 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
aus den Teilgebieten 1 bis 5 sowie eine Bescheini­
gung über das Praktikum nach NI'. 4.4 vorzulegen. 
Näheres regelt die Studienordnung. 

4.8 Für die Prüfung benennt der Prüfling die Teilge­
biete 1 bis 5. 

4.9 Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in die­
sem Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 
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Anlage 38*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die beruflichen Fachrichtungen 


EmIhrun,.- und Hauswiitschaftswissenchaft 

und 


ubensmittelteehnologie 

in den Studiengängen 


mit dem Abschluß: 

Erste Staatsprüfung 


für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1 	 Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft 

1.1 	 Grundstudium 
Das Grundstudium umfaßt etwa 28 Semesterwo­
chenstunden und vermittelt das für den Studiengang 
erforderliche Grundwissen in Naturwissenschaften 
(Chemie. Physik. Biologie, Biochemie). Mathematik. 
Volkswirtschaftslehre sowie Betriebswirtschaftsie h­
re und Haushaltsökonomie. Näheres regelt die Stu­
dienordnung. 

1.2 	 Hauptstudium 
1.2 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 

Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen fol­
gender Bereiche und Teilgebiete nach näherer Be­
stimmung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Ernährungs- 1 Ernährungsphysiologie 
wissenschaft 2 Ernährung des Menschen 

3 Allgemeine Lebensmittelche­
mie und -technologie 

4 SpeZielle Lebensmittelchemie 
und -technologie 

5 Mikrobiologie und Hygiene 
der Lebensmittel 

6 Angewandte Ernährungswis­
senschaft 

7 Betriebslehre der Ernäh­
rungswirtschaft 

8 Spezielle Fragen der Ernäh­
rungswissenschaft 

B Hauswirt- Elementare Haushaltsökono­
schaftswissen- mie 
schaft 2 Spezielle ökonomische und 

sozioökonomische Theorie 
des Haushalts 

3 Haushaltstechnik 
4 Arbeitslehre 
5 Marktlehre 
6 Wirtschafts- und Sozialpolitik 
7 Haushalts- und Konsumso­

ziologie 
8 Arbeitsverfahren und Geräte 

in Gemeinschaftsverpfle­
gungseinrichtungen 

C Didaktik der Theorien, Modelle und Me­
Ernährungs­ thoden 
und Hauswirt ­ 2 Küchenpraktikum
schaftswissen­

schaft 


1.2.2 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung weitere Teilgebiete vorse­
hen die hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Be­
deutung für den Studiengang den genannten Teilge­
bieten entsprechen. 

1.2.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in 
sechs Teilaebieten des Bereichs A. darunter A 1 bis 
A" in sechs Teilgebieten des Bereichs B, darunter B 
1 bis B ". und in einem Teilgebiet des Bereichs C 
nacbzuwei.8en. 

') Oilltit ab 55 loee 

1.2.4 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzu­
legen, und zwar je einer aus den Teilgebieten A 2, B 2 
und aus dem Bereich C. 

1.2.5 	Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, und zwar über je ein Laborpraktikum der 
Teilgebiete A 3, B 4 und C 2. 

1.2.6 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je zwei Teilge­
biete der Bereiche A und B. Das fünfte Teilgebiet 
kann beliebig festgelegt werden. Aus mindestens 
dreien dieser fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 1.2.4 vorgelegt worden 
sein. Für die Prüfung gibt der Prüfling zu jedem Teil­
gebiet den besonderen Schwerpunkt seiner Studien 
an. 

2··) 	Lebensmitteltechnologie (nur in Verbindung mit 

Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft) 


2.1 	 Die fachpraktische Ausbildung gemäß § 41 Abs. 1 
ist in einschlägigen Arbeitsbereichen der Lebens­
mitteltechnologie (Lebensmittelverarbeitende In­
dustrie, Handwerksbetriebe) in der Regel vor 
Aufnahme des Studiums abzuleisten. 

2.2 	 Während des Studiums ist das Lebensmitteltech­

nologische Blockpraktikum abzuleisten; Näheres 

regelt die Studienordnung. Für die Zulassung zur 

Prüfung ist über dieses Praktikum ein qualifizier­

ter Studiennachweis vorzulegen. 


2.3 	 Grundstudium 

Das Grundstudium der beruflichen Fachrichtung 

Lebensmitteltechnologie ergänzt das Grundstu­

dium der Ernährungs- und Hauswirtschaftswis­

senschaft um Studien in den Teilgebieten Physi­
kalische Chemie und Lebensmittelrecht. 

2.4 	 Hauptstudium 

2.4.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 

Hauptstudium Studienleistungen in folgenden 

Teilgebieten nach näherer Bestimmung in der 

Studienordnung voraus: 

1. Grundlagen der Technologie (Werkstoff- und 

Maschinenkunde) 

,2. Grundlagen der Verfahrenstechnik 

3. Lebensmittelchemie 
4. Produktbezogene Lebensmitteltechnologie 
5. Lebensmittel-Mikrobiologie 
6. Arbeitsmethoden der Ernährungswissenschaft 
7. Betriebslehre der Ernährungswirtschaft 

2.4.2 	 Die didaktischen Studien sind nach NI'. 1.2.1 zu 

betreiben. 


2.4.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsge­

mäßen Studiums sind für das Hauptstudium Stu­

dien in den Teilgebieten 1 bis 7 nachzuweisen. 


2.4.4 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs. 4 drei Leistungsnachweise des Hauptstu­
diums vorzulegen, davon einer aus dem Teilgebiet 
4 und einer aus der Fachdidaktik. Der dritte Lei­
stungsnachweis wird aus dem Teilgebiet 3 oder 
dem Teilgebiet 5 vorgelegt. 

2.4.5 	Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennach­
weise vorzulegen, und zwar einer aus dem Teil­
gebiet 1 und ein weiterer aus einem Teilgebiet. 
aus dem kein Leistungsnachweis nach Nr. 2.4.4 
vorgelegt wird. 

2.4.6 	Außerdem sind drei Exkursionstage nachzuwei­
sen. 

2.4.7 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf der 
Teilgebiete 2 bis 7, darunter das Teilgebiet 4. Die 
Teilgebiete 2 bis 7 müssen entweder durch einen 
Leistungsnachweis nach NI'. 2.4.4 oder durch ei­
nen qualifizierten Studiennachweis nach NI'. 2.4.5 
oder als Prüfungsteilgebiet abgedeckt sein. 

-) Nm.2 bis 2.4.1 eingefügt durch va v. 28. 6. 1987 (GV. NW. S. 240); in Kraft getreten am 29. Juli 1987. 
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Anlage 39*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 


Chemietechnik 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


1 	 Allgemeines 

1.1 	 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
werden Studienleistungen im Rahmen von Praktika 
und Übungen erbracht. 

1.2 	 Exkursionen sind nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung durchzuführen. Für die Zulassung zur 
Prüfung ist der Nachweis über mindestens drei Ex­
kursionstage im Inland zu führen. 

L3 	Grundlage einer schriftlichen Hausarbeit in der beruf­
lichen Fachrichtung Chemietechnik ist in der Regel 
eine experimentelle Arbeit in einem Laboratorium der 
Hochschule. Alle dazu notwendigen Versuchsreihen 
oder empirischen Datenerhebungen werden unter An­
leitung und Aufsicht des Themenstellers durchgeführt. 
Die experimentellen Arbeiten unterliegen den örtli ­
chen Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen. 

1.4 	 Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Kandidaten wird in 
diesem Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

2 	 Grundstudium 

2.1 	 Das Grundstudium umfaDt etwa 48 Semesterwochen­
stunden in folgenden Teilgebieten: 
1. Mathematik für Chemiker 
2. Physik für Chemiker 
3. Einfüprung in die Anorganische Chemie 
4. Einführung in die Analytische Chemie 
5. Einführung in die Physikalische Chemie 
6. Einführung in die Organische Chemie 
7. Weitere Teilgebiete nach Maßgabe des Lehrange­

bots der Hochschule 

2.2 	 Das Grundstudium soll mit einer Zwischenprüfung 
abschließen. 

3 	 Hauptstudium 

3.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium im Umfang von etwa 36 Semesterwo­
chenstunden Studienleistungen im Rahmen folgender 
Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestimmung 
in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Technische 1 Chemische Verfahrenstech­
Chemie nik 

2 Thermische und mechanische 
Verfahrenstechnik 

3 Kunststoffchemie und 
-technik 

4 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B Datenerfassung 1 Instrumentelle Analytik 
und -verarbei­ 2 Meß- und Regelungstechnik
tung 3 Technische Informations-

mittel und EDV 
4 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe der Hochschule 

C Spezielle Ge­ Teilgebiete nach Maßgabe des 
biete der Che­ Lehrangebots der Hochschule, 
mielechnik z. B. Brennstoffchemie und 

-technik, Werkstoff technik, 

.) Gültil ab SS 1888 

Naturstoffe, Biochemie, 
Lebensmittelchemie 

D Fachdidaktik 	 Teilgebiet nach Maßgabe des 
Lehrangebots der Hochschule 

3.2 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in je 
drei Teilgebieten aus den Bereichen A und B und in je 
einem Teilgebiet aus den Bereichen C und D nachzu­
weisen. 

3.3 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, und zwar je einer aus den Bereichen A, Bund D. 

3.4 	Zusätzlich sind nach näherer Bestimmung in der Stu­
dienordnung vier qualifizierte Studiennachweise über 
Praktika vorzulegen, davon einer aus einer Lehrver­
anstaltung "Schulorientiertes Experimentieren". 

3.5 	Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
aus den Bereichen A, Bund C und ein weiteres aus den 
Bereichen A oder B. Das fünfte Teilgebiet darf beliebig 
benannt werden. Aus mindestens dreien dieser fünf 
Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise 
nach Nr. 3.3 vorgelegt worden sein. 

Anlage 40*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 


GestaJtungstechnik 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


1. 	Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­
aus: 

Bereich Teilgebiet 
A 	Gestaltungs­ 1 Farbtheorie 


theorie 
 2 Planungstheorie 
3 Ästhetik 
4 	Spezielle Gestaltungstheo­

rien, z. B. Kommunikations­
theorie, Zeichentheorie, 
Designtheorie, Architektur­
theorie 

B 	Gestaltungstech­ 1 Allgemeine Technologie 
nologie 2 Farbtechnologie 

3 Spezielle Gestaltungstechno­
logien des Berufsfeldes Farb­
technik/Raumgesta1!;ung 

4 Material und Verarbeitungs­
techniken 

5 Medientechnologie 
6 Weiteres Teilgebiet nach 

Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule, z. B. Kon­
struktionstechnik. Produk­
tionstechnik 

C Kunst- und De­ 1 Ein Teilgebiet zur Kunst­
signgeschichte geschichte 

2 Ein Teilgebiet zur Design­
geschichte 

3 Umweltgestaltung 

D Gestalterische 1 Grundlagen der Gestaltung 
Praxis 2 Darstellende Geometrie/Per­

spektive 
3 Schrift/Typographie/Layout 
4 Spezielle gestaltungsprak­

tische Aufgaben der Berufs­
feider 

.) Gültilab SS 1985 
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E Fachdidaktik 	 Organisation und Struktur 
des Berufsfeldes und der 
beruflichen Bildung und Aus­
bildung 

2 	Ästhetische Erziehung an 
beruflichen Schulen 

3 	Didaktische Analyse aus­
gewählter Gegenstände des 
Unterrichts 

2. 	 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule ka~n 
die Studienordnung weitere Teilgebiete vorsehen, d.~e 
hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Bedeutung fur 
den Studiengang den genannten Teilgebieten entspre­
chen. 

3. 	Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in drei Teilgebieten des Be­
reichs A, in vier Teilgebieten des Bereichs B, darunter 
BIbis B 3, in einem Teilgebiet des Bereichs C, in drei 
Teilgebieten des Bereichs D und in einem Teilgebiet 
des Bereichs E nachzuweisen. 

4. 	 Exkursionen sind nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung durchzuführen. Für .die Zulassung zur 
Prüfung ist der Nachweis über mindestens drei Exkur­
sionstage zu führen. 

5. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus einem Teilgebiet der Bereiche A 
bis C, ein weiterer aus dem Teilgebiet D 4 und der dritte 
aus einem Teilgebiet des Bereichs E. 

6. 	 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilgebiet 
nach Nr. 1 der Bereiche A, B, C und E. Das fünfte Teilge­
biet kann beliebig festgelegt werden; es kann auch ein 
Teilgebiet nach Nr. 2 gewählt werden. Das Teilgebiet 
des Bereichs B kann ersetzt werden durch D 4. Das 
Teilgebiet des Bereichs E kann ersetzt werden durch A 
2. Aus mindestens dreien dieser fünf Prüfungsteilge­
biete dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 5 vor­
gelegt worden sein. Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüf­
ling den besonderen Schwerpunkt seiner Studien an. 

Anlage 41·) lr) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 

Textil- und Bekleidungstechnik 

in dem Studiengang mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


Grundstudium 

1.1 	 Das Grundstudium umfaßt den mathematisch-natur­
wissenschaftlichen Grundlagenbereich des Faches 
(Mathematik 1 und H, Physik, Chemie, Mechanik I, 11 
und 1lI) sowie die Einführung in Elektrotechnik, Fer­
tigungstechniken, Maschenwarenherstellung, Vlies­
stoffe, Garnherstellungstechniken. 

') 	gilt nicht für Studenten. die sich im Sommersemester 1986 im Land Nord­
rhein-Westfalen in einem Lehramtsstudium befinden; diese Studenten le­
gen die Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung 
noch nach den bisherigen Bestimmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im 
Wintersemester 1985/86 oder im Sommersemester 1986 aufgenommen hat, 
kann die Erste Staatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänderten 
Bestimmungen ablegen, sofern an der Hochschule. an der er studiert, die 
notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne. StudienOrdnungen) dafür 
vorliegen. 

1.2 	 Während des Grundstudiums ist ein Praktikum ..Tex­
tilmaschinen- und -prüflabor" abzuleisten. 

1.3 	 Das Grundstudium soll mit einer Zwischenprüfung 
abgeschlossen werden. 

2 	 Hauptstudium 

2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 
Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Textiltechnik 1 Webereivorbereitung und We­
berei 

2 Faserstoffkunde und Textil-
und Bekleidungsprüfung 

B 	 Textilchemie Einführung in die Chemie der 
und Textil ­ makromolekularen Werkstof­
veredelung fe für Textil- und Beklei­

dungstechnik 
2 Zellulose- und Synthesefa­

sern und deren Veredelung 

3 	Proteinfasern und deren 
Veredelung 

C Bekleidungs­ 1 Verfahren und Maschinen der 
technik Bekleidungsfertigung 

2 Modellgestaltung und Beklei­
dungskonstruktionen 

3 Spezielle Bekleidungskon­
struktionen 

4 Arbeitsorganisation in der 
Bekleidungsindustrie 

D 	 Didaktik der 1 Allgemeine Didaktik der 
Textil- und Textil- und Bekleidungstech­
Bekleidungs­ nik 
technik 2 	Didaktische Analyse ausge­

wählter Gegenstände des Un­
terrichts 

2.2 	Während des Hauptstudiums sind drei Praktika abzu­
leisten: 
L Praktikum zur Chemie makromolekularer Werk­

stoffe (Teilgebiet B 1) 
2. Textilveredlungspraktikum 
3. Bekleidungstechnisches Labor. 

2.3 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in den 
zwei Teilgebieten des Bereichs A, in den drei Teilge­
bieten des Bereichs B, in drei Teilgebieten des Be­
reichs C und in einem Teilgebiet des Bereichs D nach­
zuweisen. 

2.4 	Für die Zulassung zur Prüfung sind nach § 40 Abs. 4 je 
ein Leistungsnachweis des Hauptstudiums aus den Be­
reichen A, C und D vorzulegen, davon einer aus dem 
Teilgebiet A 1. 

2.5 	Zusätzlich sind aus dem Teilgebiet B 1 über die Prak­
tika nach Nr. 2.2 qualifizierte Studiennachweise vorzu­
legen. 

2.6 	Für die Prüfung benennt der Prüfling die Teilgebiete 
A 2, B 2, B 3, C 1 und ein weiteres Teilgebiet des Be­
reichs C. Den Teilgebieten A 2, und C 1 werden die The­
men für die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht ent­
nommen_ 

2.7 	Als schriftliche Arbeiten unter Aufsicht sind Aufga­
bensammlungen zulässig; dem Prüfling wird in diesem 
Fall nur eine Aufgabensammlung vorgelegt. 

') Anjage 41 eingefügt durch va v. 20, 6. 1986 (GV. NW, S. 529); in Kraft getreten am 31. Juli 1986. 
') 	Nr. 2.4, 2.5 und 2.6 geändert durch VO v. 28. 6. 1987 (GV, NW. S. 240); in Kraft getreten sm 29, Juli 1987. 

Nr. 2.7 angefügt durch VO v. 28. 6. 1987 (GV, NW. S. 240); in Kraft getreten am 29. Juli 1987. 
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Anlage 42*) ')2) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 


Biotechnik 
i.n dem Studiengang mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe II 


1 	 Grundstudium 

1.1 	 Das Grundstudium umfaßt mindestens folgende Teil­
gebiete: 
1. Einführung in die Methodik der Biologie 
2. Einführung in die Humanbiologie 
3. Einführung in die Organische Chemie 
4. Einführung in die Anorganische Chemie 
5. Einführung in die Gestaltungslehre 
6. Einführung in ein Teilgebiet der Didaktik der Bio­

technik. 

1.2 	Während des Grundstudiums sind je zwei Praktika in 
Biologie und Chemie abzuleisten. 

1.3 	Das Grundstudium soll mit einer Zwischenprüfung 
abschließen. 

2 	 Hauptstudium 
2.1 	 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt für das 

Hauptstudium Studienleistungen im Rahmen folgen­
der Bereiche und Teilgebiete nach näherer Bestim­
mung in der Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A Biologischer 1 Spezielle Humanbiologie 
Bereich 2 Dermatologie 

') gilt nicht für Studenten. die sich im Sommersemester 1986 im Land Nord­
rhein-Westfalen in einem Lehramtsstudium befinden; diese Studenten le­
gen di für dieses Lehramt in ihrer Fächerverbindung 
noch nach den bi 'mmungen ab. Wer sein Lehramtsstudium im 
Wintersemester im Sommersemester 1986 aufgenommen hat. 
kann die Erste Slaatsprüfung nach den durch diese Verordnung geänderten 
Bestimmungen ablegen. sofern an der Hochschule. an der er studiert. die 
notwendigen Voraussetzungen (Studienpläne. Studienordnungen) dafür 
vorliegen. 

3 Parasitologie und Bakteriolo­
gie . 

4 	Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

B 	Chemischer 1 Spezielle Organische Chemie 
Bereich 2 Chemie der Kosmetika 

3 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

C 	Gestaltungs­ 1 Freie Gestaltung 

lehre 
 2 	Spezielle Gestaltungslehre 

D Technologi­ 1 Arbeitsanalyse und Arbeits­
scher verfahren (einschließlich Ge­
Bereich rätekunde) 

2 Weiteres Teilgebiet nach 
Maßgabe des Lehrangebots 
der Hochschule 

E Didaktik der Allgemeine Didaktik der Bio­
Biotechnik technik 

2 Didaktische Analyse ausge­
wählter Gegenstände des Un­
terrichts (einschließlich 
schulorientierten Experimen­
tierens ) 

2.2 	 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für das Hauptstudium Studien in drei 
Teilgebieten des Bereichs A, in zwei Teilgebieten des 
Bereichs B, darunter B 2, und in je einem Teilgebiet der 
Bereiche C, D und E nachzuweisen. 

2.3 	Für die Zulassung zur Prüfung sind drei Leistungs­
nachweise des Hauptstudiums gemäß § 40 Abs. 4 vorzu­
legen, davon je ein Leistungsnachweis aus den Berei­
chen A, Bund E. 

2.4 	 Zusätzlich sind drei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen über zwei Praktika aus dem Bereich A und 
über ein Praktikum aus dem Bereich B. 

2.5 	Für die Prüfung benennt der Prüfling fünf Teilgebiete 
aus mindestens drei Bereichen. Zwei Teilgebiete sind 
dem Bereich A, ein Teilgebiet ist dem Bereich B zu 
entnehmen. Aus mindestens dreien der fünf Prüfungs­
teilgebiete dürfen keine Leistungsnachweise nach Nr. 
2.4 vorgelegt worden sein. 

') Anlage 42 eingefügt durch VO v. 20. 6. 1986 (GV. NW. S. 529); in Kraft getreten am 31. Juli 1986. 
') Nm. 2.1 bis 2.5 geändert durch VO v. 28. 6.1987 (GV. NW. S. 240); in Kraft getreten am 29. Juli 1987. 
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3 	Praxisanleitung und Supervi­
sion für SOzialpädagOgische 
Arbeitsfelder (mit prakti ­
schen Anteilen) 

2. 	 Nach Maßgabe des lAlhrangebots der Hochschule kann 
die Studienordnung weitere Teilgebiete vorsehen, die 
hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Bedeutung für 
den Studiengang den genannten Teilgebieten entspre­
chen. 

3. 	Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien nach Nr. 1 in drei Teilgebieten 
des Bereichs A, darunter in A 2. in je zwei Teilgebieten 
zweier der Bereiche B bis E und in zwei Teilgebieten 
des Bereichs F nachzuweisen. 

4. 	Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 4 
drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vorzule­
gen, davon einer aus dem Bereich A, ein weiterer aus 
einem Teilgebiet der Bereiche B bis D; der dritte Lei­
stungsnachweis ist aus den Teilgebieten F 2 oder F 3 
vorzulegen. 

5. 	 Zusätzlich sind zwei qualifizierte Studiennachweise 
vorzulegen, davon einer über die praktischen Anteile 
der Teilgebiet.e F 2 oder F 3. der andere aus einem der 
Bereiche B bis E, aus dem kein lAlistungsnachweis 
nach Nr.4 vorgelegt wird. 

6. 	Für die Prüfung benennt der Prüfling nach Nr. 1 je ein 
Teilgebiet der Bereiche A und F und zwei Teilgebiete 
aus zweien der Bereiche B bis E. Das fünfte Teilgebiet 
kann beliebig festgelegt werden; es kann auch ein Teil ­
gebiet nach Nr. 2 gewählt werden. Aus mindestens 
dreien dieser fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine 
Leistungsnachweise nach Nr. 4 vorgelegt worden sein. 
Zu jedem Teilgebiet gibt der Prüfling den besonderen 
Schwerpunkt seiner Studien an. 

Anlage 44") 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschrüten 

für die Prüfungsfächer 


Sondererziehung und RehablUtadon 

- der Blinden­
- der Erziehungssehwierigen­
- der Geh6rJosen­
- der Geisdgbehinderten 
- der Körperbehinderten­
- der Lernbehinderten­
- der Schwerhörigen­
- der Sehbehinderten­
- der Sprachbehinderten 

mit den Abschlüssen: 
Erste Staatsprüfung 

- für das Lehramt für Sonderpädagogik 
- für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 
(nur in den mit· gekennzeichneten Fachrichtungen) 

1 Fac:hric:htunpGberpellende ae.tlmmunpn 
1.1 Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studien-

Anlage 43*) 
zu § 54 LPO 

Besondere Vorschriften 

für die berufliche Fachrichtung 


Sozialpiidagogi k 

in dem Studiengang 

mit dem Abschluß: 


Erste Staatsprüfung 

für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 


1. 	Das ordnungsgemäße Studium (§ 5) setzt Studienlei­
stungen im Rahmen folgender Bereiche und Teilgebiete 
nach näherer Bestimmung in der Studienordnung vor­

Teilgebiet 

1 Theorie und Geschichte der 
Sozialpädagogik und ihre 
Handlungsfelder 

2 	Wissenschaftstheorie und 
Forschungsmethoden der 
Sozialpädagogik 

3 Sozialpädagogische Hand­
lungsformen 

4 Sozialpädagogisch relevante 
Rechtsgebiete und Teile der 
Verwaltungslehre 

1 Theoretische und historische 
Aspekte der' Erziehung in Fa­
milien und familienergänzen" 
den Einrichtungen 

2 	Institutionen, Organisationen 
und Praxis frühkindlicher 
und vorschulischer Erziehung 

3 	Handlungsmuster unter be­
sonderer Berücksichtigung 
des didaktisch-methodischen 
Arbeitens in der frühkindli­
chen und vorschulischen Er­
ziehung 

1 Theoretische und historische 
Aspekte der Erziehungshilfe 

2 	Institutionelle und organisa­
torische Handlungsbedingun­
gen der Erziehungshilfe 

3 	Handlungsmuster in der Er­
ziehungshilfe 

Theoretische und historische 
Aspekte der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit 

2 Institutionelle und organisa­
torische Handlungsbedingun­
gen der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit 

3 	Handlungsmuster in der 
außerschulischen Kinder­
und Jugendarbeit 

Handlungsfelder der Sozial­
arbeit und Sozialpädagogik 

2 Handlungsfelder der Sonder­
erziehung und Rehabilitation 

3 Alternative Hilfe und Eigen­
initiativen Betroffener 

Konzeptionen und Praxis in 
den Schulen des sozial­
pädagogischen Berufsschul­
wesens 

2 	Didaktiken der Unterrichtsfä­
cher des sozialpädagogischen 
Berufsschulwesens (mit prak­
tischen Anteilen) 

aus: 

Bereich 

A Allgemeine 
Grundlagen und 
handlungsfeld­
übergreifende 
Problemzusam­
menhänge 

B 	Frühkindliche 
und vorschuli­
sche Erziehung 

C 	Familienunter­
stützende und 
familienerset­
zende Erzie­
hungshilfe 

D Außerschulische 
Kinder- und Ju­
gendarbeit 

E 	Ang~nzende 
und sich neu 
entwickelnde 
Handlungsfelder 

F 	 Berufspraxis 
und Fachdidak­
tik in den sozial­
pädagogischen 
Schulformen der 
Sekundarstufe 11 

') Gülü, ab SS 1985 
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leistungen im Rahmen folgender Bereiche und Teil­
gebiete nach näherer Bestimmung in der Studien­
ordnung der einzelnen Fachrichtung voraus: 

Bereich 
A Sonderpäd­

agogische 
Grundlegung 

B Bedingungen 
und Beson­
derheiten 
der Person­
genese 

C Begutach­
tungund Be­
ratung 

D Handlungs­
feider und 
Maßnahmen: 
Schwerpunkt 
Unterricht 

E Sonderpro­
blemeund 
spezielle 
Maßnahmen 

Teilgebiet 
1 Theorien und Methoden der 

Sondererziehung und Rehabi­
litation 

2 Gegenstand, Zielsetzung, Auf­
gaben und Theorien der Son­
dererziehung und Rehabilita­
tion in der jeweiligen sonder­
pädagogischen Fachrichtung 

3 Beschreibung und Analyse 
der Zielgruppen 

1 Medizinische Aspekte 
2 Psychologische Aspekte 
3 Soziologische/sozialpädagogi­

sche Aspekte 

Grundlagen und Methoden 
der Anamnese, Beobachtung, 
Beschreibung, Beurteilung 

2 Spezifische Verfahren und 
Methoden sonderpädagogi­
scher ~iagnostik 

3 Erstellung von Rehabilita­
tionsplänen, Beratung und 
Zusammenarbeit von Betei­
ligten 

1 Behindertenspezifische Di­
daktik der Schule des jeweili­
gen Sonderschultyps 

2 Weitere Teilgebiete nach 
Maßgabe der fachrichtungs­
spezifischen Bestimmungen 

Teilgebiete nach Maßgabe der 
fachrichtungsspezifischen 
Bestimmungen 

1.1.1 Nach näherer Bestimmung in der Studienordnung 
sollen die im Bereich Bund C angebotenen Lehr­
veranstaltungen der jeweiligen sonderpädagogi­
schen Fachrichtung entsprechen. 

1.1.2 Nach Maßgabe des Lehrangebots der Hochschule 
kann die Studienordnung im Rahmen der Bereiche 
weitere Teilgebiete vorsehen, die hinsichtlich ihres 
Umfanges und ihrer Bedeutung für den Studien­
gang den genannten Teilgebieten entsprechen. 

1.2 Bei der Benennung der Prüfungsteilgebiete im Prü­
fungsfach Sondererziehung und Rehabilitation (in 
der jeweiligen sonderpädagogischen Fachrichtung) 
als erste sonderpädagogische Fachrichtung im 
Rahmen des Lehramtes für Sonderpädagogik und 
im Rahmen des Lehramtes für die Sekundarstufe II 
sind neben der Pädagogik und der Didaktik der 
sonderpädagogischen Fachrichtung zwei der fol­
genden am Studienangebot der Sondererziehung 
und Rehabilitation beteiligten Disziplinen mit ihren 
für das Studium bedeutsamen Aspekten zu berück­
sichtigen: 
Allgemeine Heilpädagogik bzw. Theorie der Son­
dererziehung, Medizin, Psychologie, Sozialpädago­
gik bzw. Soziologie der Behinderten. 

1.3 Im Prüfungsfach Sondererziehung und Rehabilita­
tion (in der jeweiligen sonderpädagogischen Fach­
riChtung) als weitere sonderpädagogische Fachrich­
tung im Rahmen des Lehramtes für Sonderpädago­
gik sind zwei Prüfungsteilgebiete in zwei verschie­
denen Disziplinen zu benennen. 

1.4 Die AufgabensteIlungen der beiden Arbeiten unter 
Aufsicht in der ersten sonderpädagogischen Fach­
richtung für das Lehramt für Sonderpädagogik und 
in der sonderpädagogischen Fachrichtung für das 
Lehramt für die Sekundarstufe II erfolgen aus der 
Didaktik und aus der Pädagogik der Fachrichtung. 
Sofern die Hausarbeit in der Pädagogik der Fach-

1.5 

2 

2.1 

richtung angefertigt worden ist, erfolgen die Aufga­
bensteIlungen der beiden Arbeiten unter Aufsicht 
aus der Didaktik der Fachrichtung und aus einer 
der übrigen Disziplinen nach Nr. 1.2. 

Für die Prüfung gibt der Prüfling zu jedem Teilge­
biet den besonderen Schwerpunkt seiner Studien 
an. 

Sondererziehung und Rehabilitation der Blinden 
Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich 

D 

E 

Teilgebiet 

2 Spezifische Probleme der Di­
daktik ausgewählter Unter­
richtsfächer und Lernberei­
che der Schule für Blinde 

3 Voraussetzungen und Mög­
lichkeiten einer psychischen 
Kompensation von Blindheit 
als zentraler Aufgabe der 
Blindenpädagogik 

4 Voraussetzungen und Mög­
lichkeiten einer instrumen­
tell-medialen Kompensation 
von Blindheit 

5 Spezifische Unterrichts- und 
Rehabilitationshilfen für 
Blinde 

1 Früherfassung und Frühför­
derung; außerschulische För­
derung 

2 Spezifische Probleme von 
Mehrfachbehinderungen bei 
Blinden 

3 Probleme der sozialen Habili­
tation bzw. Rehabilitation 
Blinder 

4 Probleme der Berufspädago­
gik und der beruflichen Reha­
bilitation bei Blinden 

2.2 Erste sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 

2.2.1 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, Bund C, in drei Teilgebieten des Be­
reichs D, darunter in D 2, und in einem Teilgebiet 
des Bereichs E nachzuweisen. 

2.2.2 Für die Zulassung zur Prüfung Sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
E, je einer aus den Teilgebieten B 1 und C 2 und 
einer aus dem Bereich D. 

2.2.3 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche A, B, D und E; eines dieser Teilge­
biete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus min­
destens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete dür­
fen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 

2.3 Sonderpädagogische Fachrichtung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe II 

2.3.1 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je. zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, B, C, D und E nachzuweisen. 

2.3.2 Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 Abs. 
4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums vor­
zulegen, und zwar je einer aus den Bereichen A, D 
und E. 

2.3.3 Für die Prüfung benennt der Prüfling neben dem 
Teilgebiet E 4 je ein Teilgebiet aus den Bereichen A, 
B, D und E; eines dieser Teilgebiete kann nach Nr. 
1.1.2 gewählt werden. Aus mindestens dreien dieser 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise vorgelegt worden sein. 
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3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
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Sondererziehung und Rehabilitation der Erzie­
hungsschwierigen 

Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich 

D 

E 

Teilgebiet 

2 Spezifische Probleme der Di-
daktik ausgewählter Unter­
richtsfächer und Lernberei­
che der Schule für Erzie­
hungshilfe 

3 Spezielle Lern- und Unter­
richtshilfen, bezogen auf den 
kognitiven, affektiv-sozialen 
und psychomotorischen Be­
reich 

4 Sonderpädagogische Maß­
nahmen in ausgewählten 
Schwerpunkten wie Kunst, 
Textilgestaltung, Werken, 
Musik, Rhythmik, Sport 

Pädagogische Konzeptionen 
und Handlungsmodelle zur 
Vorbeugung und Überwin­
dung von Verhaltensstörun­
gen unter Berücksichtigung 
der institutionellen Rahmen­
bedingungen 

2 Analyse von Interaktionsmu­
stern;Lehrerro~e;psycho­
hygienische Maßnahmen und 
sonderpädagogisch relevante 
Therapiekonzepte 

3 Früherkennung und Frühför­
derung; Heim- und Freizeiter­
ziehung, außerschulische För­
derung 

4 Berufsvorbereitung, -ausbil­
dung und -eingliederung 

5 Delinquenz "und Suchtproble­
me; Erziehungshilfe bei Straf­
fälligen 

6 Spezifische Probleme der 
pädagogischen Förderung 
Schwerstbehinderter 

Erste sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, B, C, D und E, darunter in D 2, nachzu-
weisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 Abs. 
5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums vor­
zulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder B, 
einer aus dem Teilgebiet C 2 und je einer aus den 
Bereichen D und E. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B, D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 
Weitere sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in dem Teilgebiet C 3 oder E 
1 und in je einem Teilgebiet der Bereiche A, D und 
E nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 48 Abs. 
5 ein Leistungsnachweis aus dem Bereich D oder E 
vorzulegen. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche D und E. Aus mindestens einem 
dieser beiden Prüfungsteilgebiete darf kein Lei­
stungsnachweis vorgelegt worden sein. 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

4 

4.1 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 

4.3.1 

Sonderpädagogische Fachrichtung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe 11 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, Bund D, in einem Teilgebiet des Be­
reichs C und in drei Teilgebieten des Bereichs E 
nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs. 4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen D und E. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling neben dem 
Teilgebiet E 4 je ein Teilgebiet aus den Bereichen A, 
B, D und E; eines dieser Teilgebiete kann nach Nr. 
1.1.2 gewählt werden. Aus mindestens dreien dieser 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise vorgelegt worden sein. 

Sondererziehung und Rehabilitation der Gehörlo­
sen 
Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich 

A 

D 

E 

Teilgebiet 

4 Sprachwissenschaftliche 
Grundlagen der Sondererzie­
hung und Rehabilitation der 
Gehörlosen 

2 Spezifische Probleme der Di­
daktik ausgewählter Unter­
richtsfächer und Lernberei­
che der Schule für Gehörlose 

3 Grundlagen der pädagogi­
schen Audiologie und Prinzi­
pien der Lautbildung 

4 Verfahrensweisen der päd­
agogischen Audiologie und 
Maßnahmen zur Förderung 
der Lautbildung 

Grundlagen der Sprachver­
mittlung in der Schule für Ge­
hörlose 

2 Verfahren der Sprachvermitt­
lung 

3 Förderung im Früh- und Ele­
mentarbereich 

4 Berufsvorbereitung, -ausbil­
dung und -eingliederung 

5 Rehabilitation der Gehörlosen 
im internationalen Vergleich 

6 Spezifische Probleme der 
pädagogischen Förderung Ge­
hörloser 

Erste sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in A 2, A 4, B I, C 2, D 2, in 
zwei weiteren Teilgebieten des Bereichs D und in 
drei Teilgebieten des Bereichs E nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen C, D und E. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B. D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 
Sonderpädagogische Fachrichtung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe 11 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in A 2, A 4, B 1, C 2 und in je 
drei Teilgebieten der Bereiche D und E nachzuwei­
sen. 
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Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs. 4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen D und E. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling neben dem 
Teilgebiet E 4 je ein Teilgebiet aus den Bereichen A, 
B, D und E; eines dieser Teilgebiete kann nach Nr. 
1.1.2 gewählt werden. Aus mindestens dreien dieser 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise vorgelegt worden sein. 

Sondererziehung und Rehabilitation der Geistigbe­
hinderten 
Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich 
D 

E 

Teilgebiet 
2 Didaktik II: Kognitive und 

sprachliche Förderung 
3 Didaktik III: Lebensprak­

tische Erziehung 
4 Didaktik IV: Sozial- und 

Sexualerziehung 
5 Didaktik V: Kunst/Musik/ 

Sport/Spiel . 
6 Didaktik VI: Katholische oder 

Evangelische Religionslehre 

1 Berufsvorbereitung, -ausbil­
dung und -eingliederung 

2 Sonderpädagogische Förde­
rung Erwachsener 

3 Förderung der Ich-Entwick­
lung 

4 Spezielle heilpädagogische 
und therapeutische Hilfen 

5 Lehrerrolle; Interaktionspro­
zesse zwischen Lehrern und 
Schülern 

6 Spezifische Probleme der 
pädagogischen Förderung 
Schwerstbehinderter 

Erste sonderpädagogische Fachrichtung für' das 
Lehramt für Sonderpädagogik 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in dem Teilgebiet C 2, in je 
zwei Teilgebieten der Bereiche A, Bund E, darunter 
in B I, und in drei Teilgebieten des Bereichs D 
nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B, einer aus dem Teilgebiet C 2 und je einer aus den 
Bereichen D und E. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B, D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 
Weitere sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien im Teilgebiet A 2 und in je 
einem Teilgebiet der Bereiche D und E und einem 
weiteren Teilgebiet des Bereichs D oder E nachzu­
weisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 48 
Abs. 5 ein Leistungsnachweis aus dem Teilgebiet 
D 1 vorzulegen. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet der Bereiche D und E. Aus mindestens einem 
dieser beiden Prüfungsteilgebiete darf kein Lei­
stungsnachweis vorgelegt worden sein. 

6 

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.4 

6.4.1 

Sondererziehung und Rehabilitation der Körperbe­
hinderten 
Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

D 

E 

2 Spezifische Probleme der Di-
daktik ausgewählter Unter­
richtsfächer und Lernberei­
che der Schule für Körperbe­
hinderte 

3 Sonderpädagogische Einwir­
kungsformen und Behand­
lungsformen, auch in interdis­
ziplinärer Kooperation 

4 Formen der Differenzierung 
in Sonderschulen und allge­
meinelt Schulen; Förder- und 
Stützmaßnahmen bei Körper­
behinderten und Kranken 

1 Früh- und Elementarerzie­
hung Körperbehinderter 

2 Außerschulische Förderung, 
Heim- und Freizeiterziehung 
bei Körperbehinderten und 
Kranken 

3 Spezifische Probleme der 
pädagogischen Förderung 
Schwerstbehinderter 

4 Berufsvorbereitung, -ausbil­
dung und -eingliederung 

5 Interaktionsformen zwischen 
Lehrern und Schülern, Leh­
rerroHe und Lehrerverhalten 

6 Spezifische Probleme kranker 
Schüler 

Erste sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, Bund E, darunter in B I, in einem Teil­
gebiet des Bereichs C und in drei Teilgebieten des 
Bereichs D, darunter in D 2, nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B, einer aus dem Bereich C, einer aus dem Teilge­
biet D 4 und einer aus einem weiteren Teilgebiet 
des Bereichs D. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B, D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 
Weitere sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in den Teilgebieten A 3, B 1 
und D 1 und einem Teilgebiet des Bereichs D oder E 
nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 48 Abs. 
5 ein Leistungsnachweis aus dem Bereich A oder D 
vorzulegen. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet 
aus dem Bereich A oder D und eines aus dem Be­
reich B. Neben der Pädagogik oder der Didaktik 
kann nur eine Disziplin nach Nr. 1.2 berücksichtigt 
werden, die nicht für die Prüfung der ersten Fach­
richtung gewählt wird. Aus mindestens einem die­
ser beiden Prüfungsteilgebiete darf kein Leistungs­
nachweis vorgelegt worden sein. 
Sonderpädagogische Fachrichtung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe II 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
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Bereiche A, Bund E, darunter in B I, in einem Teil­
gebiet des Bereichs C und in drei Teilgebieten des 
Bereichs D nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs.4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich B oder 
C und je einer aus den Bereichen D und E. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling neben dem 
Teilgebiet E 4 je ein Teilgebiet aus den Bereichen A, 
B, D und E; eines dieser Teilgebiete kann nach Nr. 
1.1.2 gewählt werden. Aus mindestens dreien dieser 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise vorgelegt worden sein. 

Sondererziehung und Rehabilitation der Lernbe­
hinderten 

Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich 

D 

E 

Teilgebiet 

2 Didaktik 11: Deutsch und Ma­
thematik 

3 Didaktik III: Natur- und Ge­
sellschaftswissenschaften 

4 Didaktik IV: KunsUMusikl 
Sport 

5 Didaktik V: Katholische oder 
Evangelische Religionslehre 

Spezifische Förderungsmaß­
nahmen, Lern- \tnd Erzie­
hungshilfen 

2 Fragen der Differenzierung 
und Individualisierung in der 
Sonderschule und in allge­
meinen Schulen 

3 Prävention; pädagogische 
Förderung im Früh- und Ele­
mentarbereich 

4 Berufsvorbereitung, -ausbil­
dung und -eingliederung 

5 Spezielle Probleme aus Theo-
rie, Forschung und Praxis 

Erste sonderpädagogische FaChrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in dem Teilgebiet C 2, in je 
zwei Teilgebieten der Bereiche A, Bund E und in 
drei Teilgebieten des Bereichs D nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar zwei aus zweien der Bereiche 
A, Bund E, einer aus dem Teilgebiet C 2 oder C 3 
und einer aus dem Bereich D. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B, D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 
Weitere sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik. 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in dem Teilgebiet A 2 und in 
je einem Teilgebiet der Bereiche B, D und E nachzu­
weisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 48 Abs. 5 
ein Leistungsnachweis aus einem der Bereiche A, D 
oder E vorzulegen. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet 
aus dem Bereich A oder D und eines aus dem Be­
reich B. Neben der Pädagogik oder der Didaktik 
kann nur eine Disziplin nach Nr. 1.2 berücksichtigt 
werden, die nicht für die Prüfung der ersten Fach­
richtung gewählt wird. Aus mindestens einem die­
ser beiden Prüfungsteilgebiete darf kein Leistungs­
nachweis vorgelegt worden sein. 
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Sonderpädagogische Fachrichtung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe 11 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in dem Teilgebiet C 2, in je 
zwei Teilgebieten der Bereiche A, Bund E und in 
drei Teilgebieten des Bereichs D nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs. 4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus einem der Be­
reich A, B oder C und je einer aus den Bereichen D 
und E. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling neben dem 
Teilgebiet E 4 je ein Teilgebiet aus den Bereichen A, 
B, D und E; eines dieser Teilgebiete kann nach Nr. 
1.1.2 gewählt werden. Aus mindestens dreien dieser 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise vorgelegt worden sein. 

Sondererziehung und Rehabilitation der Schwer­
hörigen 

Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

A 

D 

E 

4 Sprachwissenschaftliche 
Grundlagen der Sonderen:ie­
hung und Rehabilitation der 
Schwerhörigen 

2 Spezifische Probleme der Di-
daktik ausgewählter Unter­
richtsfächer und Lernberei­
che der Schule für Schwerhö­
rige 

3 Grundlagen der pädagogi­
schen Audiologie und Prinzi­
pien der Lautbildung 

4 Verfahrensweisen der päd­
agogischen Audiologie und 
Maßnahmen zur Förderung 
der Lautbildung 

Grundlagen der Sprachver­
mittlung in der Schule für 
Schwerhörige 

2 Verfahren der Sprachvermitt­
lung 

3 Förderung im Früh- und Ele­
mentarbereich 

4 Berufsvorbereitung, -ausbil­
dung und -eingliederung 

5 Rehabilitation der Schwerhö­
rigen im internationalen Ver­
gleich 

6 Spezifische Probleme der 
pädagogischen Förderung 
Schwerhöriger 

Erste sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in den Teilgebieten A 4, B I, 
C 2, D 2, in einem weiteren Teilgebiet des Bereichs 
A, in zwei weiteren Teilgebieten des Bereichs D und 
in drei Teilgebieten des Bereichs E nachzuweisen, 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen C, D und E. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B, D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr.1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 

Weitere sonderpädagogische Fachrich~tmg für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind für die Zulassung zur Prüfung Stu-



8.3.2 

8.3.3 

8.4 

8.4.1 

8.4.2 

8.4.3 

9 

9.1 

9.2 

9.2.1 

9.2.2 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 9 vom 28. Februar 1991 113 

dien in den Teilgebieten D 1, D 4 und E 2 und in ei­
nem Teilgebiet des Bereichs B nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 48 Abs. 5 
ein Leistungsnachweis aus dem Bereich D oder E 
vorzulegen. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling ein Teilgebiet 
aus dem Bereich D und entweder das Teilgebiet A 2 
oder ein Teilgebiet aus dem Bereich E. Neben der 
Pädagogik oder der Didaktik kann nur eine Diszi­
plin nach N r. 1.2 berücksichtigt werden, die nicht für 
die Prüfung der ersten Fachrichtung gewählt wird. 
Aus mindestens einem dieser beiden Prüfungsteil­
gebiete dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt 
worden sein. 

Sonderpädagogische Fachrichtung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe H. 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in A 4, B 1, C 2, einem weite­
ren Teilgebiet des Bereichs A und in je drei Teilge­
bieten der Bereiche D und E nachzuweisen. 
Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs. 4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
B und je einer aus den Bereichen D und E. 
Für die Prüfung benennt der Prüfling neben dem 
Teilgebiet E 4 je ein Teilgebiet aus den Bereichen A, 
B, D und E; eines dieser Teilgebiete kann nach Nr. 
1.1.2 gewählt werden. Aus mindestens dreien dieser 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise vorgelegt worden sein. 

Sondererziehung und Rehabilitation der Sehbehin­
derten 

Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich 

D 

E 

Teilgebiet 

2 Spezifische Probleme der Di-
daktik ausgewählter Unter­
richtsfächer und Lernberei­
che der Schule für Sehbehin­
derte 

3 Voraussetzungen und Mög­
lichkeiten einer psychischen 
Kompensation von Sehbehin­
derung als zentrale Aufgabe 
der Sehbehindertenpädagogik 

4 Voraussetzungen und Mög­
lichkeiten einer instrumen­
tell-medialen Kompensation 
von Sehbehinderung 

5 Spezifische Unterrichts- und 
Rehabilitationshilfen für Seh­
behinderte 

Früherfassung und Frühför­
derung; außerschulische För­
derung 

2 Spezifische Probleme von 
Mehrfachbehinderungen bei 
Sehbehinderten 

3 Probleme der sozialen Habili­
tation und Rehabilitation 
Sehbehinderter 

4 Probleme der Berufspädago­
gik und der beruflichen Reha­
bilitation bei Sehbehinderten 

Erste sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, Bund C, in drei Teilgebieten des Be­
reichs D, darunter in D 2, und in einem Teilgebiet 
des Bereichs E nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Bereich A oder 
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E, je einer aus den Teilgebieten B 1 und C 2 und 
einer aus dem Bereich D. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B, D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 

Weitere sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je einem Teilgebiet der 
Bereiche A, B, D und E nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 48 Abs. 5 
ein Leistungsnachweis aus dem Bereich D oder E 
vorzulegen. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen D und E. Aus mindestens 
einem dieser beiden Prüfungsteilgebiete darf kein 
Leistungsnachweis vorgelegt worden sein. 

Sonderpädagogische Fachrichtung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe II 

Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in je zwei Teilgebieten der 
Bereiche A, B, C, D und E nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 40 
Abs.4 drei Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar je einer aus den Bereichen A, 
D und E. 

Für die Prüfung benennt der Prüfling neben dem 
Teilgebiet E 4 je ein Teilgebiet aus den Bereichen A, 
B, D und E; eines dieser Teilgebiete kann nach Nr. 
1.1.2 gewählt werden. Aus mindestens dreien dieser 
fünf Prüfungsteilgebiete dürfen keine Leistungs­
nachweise vorgelegt worden sein. 

Sondererziehung und Rehabilitation der Sprachbe­
hinderten 

Neben den in Nr. 1.1 genannten Bereichen und Teil­
gebieten setzt das ordnungsgemäße Studium (§ 5) 
Studienleistungen im Rahmen folgender Bereiche 
und Teilgebiete nach näherer Bestimmung in der 
Studienordnung voraus: 

Bereich Teilgebiet 

B 

D 

E 

4 Linguistische und phoneti­
sche Aspekte 

2 Spezifische Probleme der Di-
daktik ausgewählter Unter­
richtsfächer und Lernberei­
ehe der Schule für Sprach­
behinderte 

3 Spezifische Unterrichts- und 
Rehabilitationshilfen für 
Sprachbehinderte 

4 Sprachtherapie 

1 Sprachentwicklungsstörun­
gen und ihre Behandlung 

2 Redeflußstörungen und ihre 
Behandlung 

3 Stimmstörungen sowie son­
stige Störungen und ihre Be­
handlung 

4 Sprachstörungen im Zusam­
menhang mit anderen Behin­
derungen 

Erste sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 
Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in den Teilgebieten A 2, B 2, 
B 4, D 2, in zwei Teilgebieten des Bereichs C, in ei­
nem weiteren Teilgebiet des Bereichs D und in drei 
Teilgebieten des Bereichs E nachzuweisen. 

Für die Zulassung zur Prüfung sind gemäß § 48 
Abs. 5 vier Leistungsnachweise des Hauptstudiums 
vorzulegen, und zwar einer aus dem Teilgebiet A 1 
oder B 3 und je einer aus den Bereichen B, C und D. 
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10.2.3 Für die Prüfung benennt der Prüfling je ein Teilge­
biet aus den Bereichen A, B, D und E; eines dieser 
Teilgebiete kann nach Nr. 1.1.2 gewählt werden. Aus 
mindestens zweien dieser vier Prüfungsteilgebiete 
dürfen keine Leistungsnachweise vorgelegt worden 
sein. 

10.3 Weitere sonderpädagogische Fachrichtung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik 

10.3.1 Im Rahmen des Nachweises des ordnungsgemäßen 
Studiums sind Studien in den Teilgebieten B 4 und 
je einem Teilgebiet der Bereiche C, D und E nachzu­
weisen. 

10.3.2 Für die Zulassung zur Prüfung ist gemäß § 48 Abs. 5 
ein Leistungsnachweis aus dem Teilgebiet D 2 oder 
E 1 vorzulegen. 

10.3.3 Für die Prüfung benennt der Prüfling das Teilgebiet 
B 4 oder C 2 und ein Teilgebiet aus dem Bereich D 
oder E. Aus mindestens einem dieser beiden Prü­
fungsteilgebiete darf kein Leistungsnachweis vor­
gelegt worden sein. 
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